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URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Sechste Kammer)
vom 7. Mai 1998

in der Rechtssache C-350/96 (Vorabentscheidungsersuchen
des Verwaltungsgerichtshofs): Clean Car Autoservice
GmbH gegen Landeshauptmann von Wien (!)

(Freiziigigkeit der Arbeitnehmer — Nationale Regelung,

nach der juristische Personen verpflichtet sind, einen

Geschiftsfiihrer zu bestellen, der im Inland wohnt — Mit-
telbare Diskriminierung)

(98/C 258/01)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

In der Rechtssache C-350/96 betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom &sterreichischen
Verwaltungsgerichtshof in dem bei diesem anhingigen
Rechtsstreit Clean Car Autoservice GmbH gegen Landes-
hauptmann von Wien vorgelegtes Ersuchen um Vorabent-
scheidung tiber die Auslegung des Artikels 48 EG-Vertrag
und der Artikel 1 bis 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/
68 des Rates vom 15. Oktober 1968 uber die Freiziigigkeit
der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft (ABL. L 257
vom 19.10.1968, S. 2) hat der Gerichtshof (Sechste Kam-
mer) unter Mitwirkung des Kammerprisidenten H. Ragne-
malm sowie der Richter R. Schintgen (Berichterstatter),
G. FE. Mancini, J. L. Murray und G. Hirsch — Generalan-
walt: N. Fennelly; Kanzler: L. Hewlett, Verwaltungsritin
— am 7. Mai 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlas-
sen:

1. Auf den in Artikel 48 EG-Vertrag verankerten Grund-
satz der Gleichbebandlung auf dem Gebiet der Freizii-
gigkeit der Arbeitnebmer kann sich auch ein Arbeit-
geber berufen, der im Mitgliedstaat seiner Niederlas-
sung Angehorige eines anderen Mitgliedstaats als
Arbeitnebmer beschdftigen will.

2. Es verstofst gegen Artikel 48 EG-Vertrag, wenn ein
Mitgliedstaat dem Inhaber eines Gewerbes, das dieser
im Gebiet dieses Staates ausiibt, verbietet, eine Person
als Geschiftsfiibrer zu bestellen, die in diesem Staat
keinen Wohnsitz hat.

(') ABL C 388 vom 21.12.1997.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Fiinfte Kammer)
vom 7. Mai 1998

in der Rechtssache C-390/96 (Vorabentscheidungsersuchen
der Rechtbank van eerste aanleg Briissel): Lease Plan
Luxembourg SA gegen Belgische Staat ()

(Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie — Kraftfahrzeugleasing

— Feste Niederlassung — Verfahren zur Erstattung der

Mehrwertsteuer an nicht im Inland anséssige Steuerpflich-
tige — Grundsatz der Nichtdiskriminierung)

(98/C 258/02)

(Verfahrenssprache: Niederlindisch)

(Vorldufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-390/96 betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag von der Rechtbank van
eerste aanleg Brissel in dem bei dieser anhdngigen Rechts-
streit Lease Plan Luxembourg SA gegen Belgische Staat
vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung tiber die Aus-
legung von Artikel 9 Absatz 1 der Sechsten Richtlinie 77/
388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisie-
rung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem:
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einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABI.
L 145 vom 13.6.1977, S. 1) sowie der Artikel 6 und 59
EG-Vertrag hat der Gerichtshof (Fiinfte Kammer) unter
Mitwirkung des Kammerprisidenten C. Gulmann sowie
der Richter M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida
(Berichterstatter), D. A. O. Edward und J.-P. Puissochet —
Generalanwalt: N. Fennelly; Kanzler: D. Louterman-
Hubeau, Hauptverwaltungsritin — am 7. Mai 1998 ein
Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Der Begriff ,feste Niederlassung® in Artikel 9 Absaiz 1
der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom
17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten iiber die Umsatzsteuern
— Gemeinsames Mebrwertsteuersystem: einbeitliche
steuerpflichtige Bemessungsgrundlage ist so auszule-
gen, dafS ein Unternebmen aus einem Miigliedstaat,
das eine Reihe von Fahrzeugen an Kunden vermietet
oder least, die in einem anderen Mitgliedstaat ansdssig
sind, nicht allein schon aufgrund dieser Vermietung
tiber eine feste Niederlassung in diesem anderen Mit-
gliedstaat verfiigt.

2. Artikel 59 EG-Vertrag stebt einer nationalen Regelung
entgegen, wonach nicht in einem Mitgliedstaat ansdssi-
gen Steuerpflichtigen, die gemdfS der Achten Richtlinie
79/1072/EWG des Rates vom 6. Dezember 1979 zur
Harmonisierung der Rechisvorschriften der Mitglied-
staaten iiber die Umsatzsteuern — Verfabren zur
Erstattung der Mebrwertsteuer an nicht im Inland
ansdssige Steuerpflichtige eine Mebrwertsteuererstat-
tung beantragen, Zinsen erst vom Zeitpunkt der Inver-
zugsetzung dieses Mitgliedstaats an und zu einem nied-
rigeren Satz als dem gewdhbrt werden, der fiir Zinsen
gilt, die in diesem Staat ansdssige Steuerpflichtige nach
Ablauf der gesetzlichen Erstattungsfrist obne weiteres
erhalten.

(1) ABL C 40 vom 8.2.1997.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Fiinfte Kammer)
vom 14. Mai 1998

in der Rechtssache C-368/97: Kommission der Europaii-
schen Gemeinschaften gegen Konigreich Belgien (1)

(Vertragsverletzung — Nichtumsetzung der Richtlinie 94/
57/EG)

(98/C 258/03)

(Verfahrenssprache: Niederlindisch)

(Vorliufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-368/97, Kommission der Europii-
schen Gemeinschaften (Bevollmichtigter: Berend Jan Drij-

ber) gegen Konigreich Belgien (Bevollmachtigte: Annie
Snoecx), wegen Feststellung, daf§ das Konigreich Belgien
dadurch, dafS es nicht die erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften erlassen hat, um der Richtlinie 94/
57/EG des Rates vom 22. November 1994 iiber gemein-
same Vorschriften und Normen fiur Schiffsiberprifungs-
und -besichtigungsorganisationen und die einschligigen
MafSnahmen der Seebehérden (ABL. L 319 vom
12.12.1994, S. 20) nachzukommen, gegen seine Verpflich-
tungen aus dieser Richtlinie und aus dem EG-Vertrag ver-
stofflen hat, hat der Gerichtshof (Fiinfte Kammer) unter
Mitwirkung des Kammerprisidenten C. Gulmann (Bericht-
erstatter) sowie der Richter M. Wathelet, J. C. Moitinho
de Almeida, P. Jann und L. Sevon — Generalanwalt: F. G.
Jacobs; Kanzler: R. Grass — am 14. Mai 1998 ein Urteil
mit folgendem Tenor erlassen:

1. Das Konigreich Belgien hat dadurch gegen seine Ver-
pflichtungen aus Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 94/
S7/EG des Rates vom 22. November 1994 iiber
gemeinsame Vorschriften und Normen fiir Schiffsiiber-
priifungs- und -besichtigungsorganisationen und die
einschligigen MafSnabmen der Seebehirden verstofien,
dafS es nicht innerbalb der vorgeschriebenen Frist die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
erlassen hat, um dieser Richtlinie nachzukommen.

2. Das Konigreich Belgien trdgt die Kosten des Verfab-
rens.

() ABL C 370 vom 6.12.1997.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Vierte Kammer)
vom 28. Mai 1998

in der Rechtssache C-62/97 P: Kommission der Europai-
schen Gemeinschaften gegen Maria Lidia Lozano Pala-
cios (1)
(Rechtsmittel — Beamte — Ehemaliger abgeordneter
nationaler Sachverstindiger — Einrichtungsbeihilfe)

(98/C 258/04)

(Verfahrenssprache: Franzosisch)

(Vorliufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-62/97 P, Kommission der Europai-
schen Gemeinschaften (Bevollmichtigter: Julian Currall,
Beistand: Rechtsanwalt Denis Waelbroeck), betreffend ein
Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz
der Europdischen Gemeinschaften (Zweite Kammer) vom
12. Dezember 1996 in der Rechtssache T-33/95 (Lozano
Palacios/Kommission, Slg. OD 1996, 1I-1535) wegen Auf-
hebung dieses Urteils, anderer Verfahrensbeteiligter: Maria
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Lidia Lozano Palacios, Beamtin der Kommission der Euro-
pdischen Gemeinschaften, wohnhaft in Brissel (ProzefSbe-
vollméchtigter: Rechtsanwalt Jean-Noél Louis, Brussel,
Zustellungsanschrift: Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de
Cessange, Luxemburg), hat der Gerichtshof (Vierte Kam-
mer) unter Mitwirkung des Kammerprisidenten H. Ragne-
malm sowie der Richter P. J. G. Kapteyn und K. M. IToan-
nou (Berichterstatter) — Generalanwalt: G. Tesauro;
Kanzler: R. Grass — am 28. Mai 1998 ein Urteil mit fol-
gendem Tenor erlassen:

1. Das Rechtsmittel wird zuriickgewiesen.

2. Die Kommission der Europdischen Gemeinschaften
tragt die Kosten des Verfahrens.

() ABL C 108 vom 5.4.1997.

URTEIL DES GERICHTSHOFES
vom 9. Juni 1998

in den verbundenen Rechtssachen C-129/97 und C-130/97

(Ersuchen um Vorabentscheidung des Tribunal de grande

instance Dijon): Strafverfahren gegen Yvon Chiciak und

Fromagerie Chiciak sowie Jean-Pierre Fol, Beteiligte:
Syndicat de défense de I’Epoisses u. a. (*)

(Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geogra-
phischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrar-
erzeugnisse und Lebensmittel — AusschliefSliche Zustin-
digkeit der Kommission — Umfang des Schutzes von
Bezeichnungen, die aus mehreren Begriffen bestehen)

(98/C 258/05)

(Verfahrenssprache: Franzosisch)

(Vorliufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In den verbundenen Rechtssachen C-129/97 und C-130/97
betreffend dem Gerichtshof nach Artikel 177 EG-Vertrag
vom Tribunal de grande instance Dijon (Frankreich) in
dem bei diesem anhingigen Strafverfahren gegen Yvon
Chiciak und Fromagerie Chiciak (C-129/97) sowie Jean-
Pierre Fol (C-130/97), Beteiligte: Syndicat de défense de
IEpoisses (C-129/97 und C-130/97), Institut national des
appellations d’origine contrélées (INAO) (C-129/97 und
C-130/97), Association nationale d’appellation d’origine
laitiére francaise (ANAOF) (C-129/97 und C-130/97), Lai-
terie de la Coéte SARL u. a. (C-130/97), vorgelegte Ersu-
chen um Vorabentscheidung tiber die Auslegung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992
zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel
(ABL. L 208 vom 24.7.1992, S. 1) und der Verordnung

(EG) Nr. 1107/96 der Kommission vom 12. Juni 1996
zur Eintragung geographischer Angaben und Ursprungs-
bezeichnungen gemifS dem Verfahren nach Artikel 17
der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 (ABlL. L 148 vom
21.6.1996, S. 1), hat der Gerichtshof unter Mitwirkung
des Prisidenten G. C. Rodriguez Iglesias, der Kammerpri-
sidenten C. Gulmann (Berichterstatter), H. Ragnemalm
und M. Wathelet sowie der Richter J. C. Moitinho de
Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, J.-P. Puissochet,
G. Hirsch, P. Jann und L. Sevon — Generalanwalt: A. La
Pergola; Kanzler: L. Hewlett, Verwaltungsritin — am
9. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom
14. Juli 1992 zum Schutz von geographischen Angaben
und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel ist dahin auszulegen, daf$ ein Mitglied-
staat nach ibrem Inkrafttreten eine Ursprungsbezeich-
nung, deren Eintragung er gemdfS Artikel 17 beantragt
hat, nicht durch den Erlaf} nationaler Rechtsvorschrif-
ten andern und auf nationaler Ebene schiitzen kann.

2. Bei einer ,zusammengesetzten” Ursprungsbezeichnung
bedeutet der Umstand, daf8 es zu ibr keinen Hinweis
in Form einer Fuffnote im Anbang der Verordnung
(EG) Nr. 1107/96 der Kommission vom 12. Juni 1996
zur  Eintragung  geographischer — Angaben  und
Ursprungsbezeichnungen gemdfs dem Verfabren nach
Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 gibt,
wonach fiir einen der Bestandteile dieser Bezeichnung
keine Eintragung beantragt ist, nicht zwangsliufig,
dafS alle ibre Bestandteile geschiitzt sind.

() ABL. C 142 vom 10.5.1997.

URTEIL DES GERICHTSHOFES
(Sechste Kammer)
vom 11. Juni 1998

in den verbundenen Rechtssachen C-232/95 und C-233/
95: Kommission der Europiischen Gemeinschaften gegen
Griechische Republik (*)

(Vertragsverletzung — Richtlinie 76/464/EWG — Wasser-
verschmutzung — Nichtumsetzung)

(98/C 258/06)

(Verfabrenssprache: Griechisch)

(Vorldufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In den verbundenen Rechtssachen C-232/95 und
C-233/95, Kommission der Europidischen Gemeinschaften
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(Bevollmichtigte: Maria Condou-Durande) gegen Griechi-
sche Republik (Bevollmichtigte: Panagiotis Mylonopoulos
und Evi Skandalou), wegen Feststellung, dafs die Griechi-
sche Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus
dem EG-Vertrag und der Richtlinie 76/464/EWG des Rates
vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmutzung infolge
der Ableitung bestimmter gefihrlicher Stoffe in die Gewds-
ser der Gemeinschaft (ABl. L 129 vom 18.5.1976, S. 23),
insbesondere aus deren Artikeln 2 (Rechtssache C-232/95)
und 7 (Rechtssachen C-232/95 und C-233/95), verstoflen
hat, dafl sie keine Qualititsziele und die Fristen fiir
die Durchfithrung der Richtlinie 76/464/EWG umfassende
Programme zur Verringerung der Verschmutzung des
Vegoritis-Sees und des Flusses Soulos (Rechtssache C-232/
95) sowie des Pagasdischen Golfes (Rechtssache C-233/95)
durch die gefihrlichen Stoffe aus der Liste II der Richtlinie
aufgestellt und die moglicherweise Stoffe aus der Liste II
enthaltenden Ableitungen in den Vegoritis-See und den
Soulos (Rechtssache C-232/95) sowie den Pagasiischen
Golf (Rechtssache C-233/95) nicht von einer vorherigen
Genehmigung abhingig gemacht hat, in der die Emissions-
normen festgesetzt sind, hat der Gerichtshof (Sechste
Kammer) unter Mitwirkung des Prisidenten der Zweiten
Kammer R. Schintgen in Wahrnehmung der Aufgaben des
Prasidenten der Sechsten Kammer sowie der Richter G. F.
Mancini und G. Hirsch (Berichterstatter) — Generalan-
walt: G. Tesauro; Kanzler: L. Hewlett, Verwaltungsritin
— am 11. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlas-
sen:

1. Die Griechische Republik hat dadurch gegen ibre Ver-
pflichtungen aus der Richtlinie 76/464/EWG des Rates
vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmuizung
infolge der Ableitung bestimmter gefihrlicher Stoffe in
die Gewdsser der Gemeinschaft, insbesondere aus
deren Artikel 7, verstofSen, dafs sie keine Qualititsziele
und die Fristen fiir die Durchfiibrung der Richtlinie
76/464 umfassende Programme zur Verringerung der
Verschmutzung des Wassers des Vegoritis-Sees und des
in diesen miindenden Soulos sowie des Pagasdischen
Golfes durch die gefihrlichen Stoffe aus der Liste II
dieser Richtlinie aufgestellt hat.

2. Im iibrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Die Griechische Republik trigt die Kosten des Ver-
fahrens.

(') ABL C 248 vom 23.9.1995.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Sechste Kammer)
vom 11. Juni 1998

in der Rechtssache C-283/95 (Vorabentscheidungsersuchen
des Finanzgerichts Baden-Wiirttemberg, Freiburg): Karl-
heinz Fischer gegen Finanzamt Donaueschingen (*)

(Steuerrecht —  Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie —
Anwendung auf die Veranstaltung unerlaubter Gliicks-
spiele — Ermittlung der Besteuerungsgrundlage)

(98/C 258/07)

(Verfabrenssprache: Deutsch)

In der Rechtssache C-283/95 betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom Finanzgericht
Baden-Wiirttemberg, Freiburg, in dem bei diesem anhingi-
gen Rechtsstreit Karlheinz Fischer gegen Finanzamt
Donaueschingen vorgelegtes Ersuchen um Vorabentschei-
dung tber die Auslegung der Sechsten Richtlinie 77/388/
EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber die
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem:
einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABI.
L 145 vom 13.6.1977, S. 1) hat der Gerichtshof (Sechste
Kammer) unter Mitwirkung des Kammerprisidenten H.
Ragnemalm sowie der Richter G. F Mancini (Berichter-
statter), P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray und G. Hirsch —
Generalanwalt: F. G. Jacobs; Kanzler: L. Hewlett, Verwal-
tungsratin — am 11. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem
Tenor erlassen:

Die unerlaubte Veranstaltung eines Gliicksspiels — hier:
des Roulettespiels — fdllt in den Anwendungsbereich der
Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai
1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten iiber die Umsatzsteuern — Gemeinsames
Mebrwertsteuersystem: einbeitliche steuerpflichtige Bemes-
sungsgrundlage. Artikel 13 Teil B Buchstabe f) dieser
Richtlinie ist dahin auszulegen, dafS ein Mitgliedstaat diese
Tatigkeit nicht der Mebrwertsteuer unterwerfen darf,
wenn die Veranstaltung eines solchen Gliicksspiels durch
eine zugelassene offentliche Spielbank steuerfrei ist.

() ABL C 268 vom 14.10.1995.
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URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Sechste Kammer)
vom 11. Juni 1998

in der Rechtssache C-206/96: Kommission der Europaii-
schen Gemeinschaften gegen Groftherzogtum Luxem-
burg ()

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nichtumset-
zung der Richtlinie 76/464/EWG)

(98/C 258/08)

(Verfahrenssprache: Franzosisch)

(Vorldufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-206/96, Kommission der Europai-
schen Gemeinschaften (Bevollmichtigte: Richard Wain-
wright und Jean-Francis Pasquier) gegen GrofSherzogtum
Luxemburg (Bevollmichtigter: Nicolas Schmit), wegen
Feststellung, dafs das GrofSherzogtum Luxemburg dadurch
gegen seine Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag verstofSen
hat, dafS es unter Verstof§ gegen Artikel 7 der Richtlinie
76/464/EWG des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die
Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefahrli-
cher Stoffe in die Gewisser der Gemeinschaft (ABL. L 129
vom 18.5.1976, S. 23) die Programme zur Verringerung
der Verschmutzung einschlieflich der Qualitatsziele fiir die
Gewisser nicht erlassen oder diese Programme und die
Ergebnisse ihrer Durchfithrung der Kommission nicht in
zusammenfassenden Ubersichten mitgeteilt hat, hat der
Gerichtshof (Sechste Kammer) unter Mitwirkung des Kam-
merprasidenten H. Ragnemalm sowie der Richter R.
Schintgen, G. FE Mancini, J. L. Murray und G. Hirsch
(Berichterstatter) — Generalanwalt: G. Tesauro; Kanzler:
D. Louterman-Hubeau, Hauptverwaltungsritin — am
11. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Das GrofSherzogtum Luxemburg hat dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 76/464/EWG
des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmui-
zung infolge der Ableitung bestimmter gefihrlicher
Stoffe in die Gewdsser der Gemeinschaft verstofSen,
dafl es die Programme zur Verringerung der Ver-
schmutzung fiir 99 Stoffe aus der Liste 1 des Anbangs
dieser Richtlinie, die nach dem ersten Gedankenstrich
der Liste 11 als Stoffe aus der letztgenannten Liste zu
behandeln sind, nicht erlassen hat.

2. Im iibrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Das Grofsherzogtum Luxemburg trigt die Kosten des
Verfabrens.

() ABL C 269 vom 14.9.1996.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Sechste Kammer)
vom 11. Juni 1998

in der Rechtssache C-275/96 (Ersuchen um Vorabentschei-
dung des Kammarritt Sundsvall): Anne Kuusijirvi gegen
Riksforsakringsverket (*)

(Soziale Sicherheit — Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 —

Personlicher Geltungsbereich — Erziehungsgeld — Fortbe-

stehen des Leistungsanspruchs nach Umzug in einen ande-
ren Mitgliedstaat)

(98/C 258/09)

(Verfahrenssprache: Schwedisch)

(Vorldufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-275/96, betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom Kammarritt Sunds-
vall (Schweden) in dem bei diesem anhangigen Rechtsstreit
Anne Kuusijarvi gegen Riksforsiakringsverket vorgelegtes
Ersuchen um Vorabentscheidung iiber die Auslegung meh-
rerer Vorschriften der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71
des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme
der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstindige
sowie deren Familienangehorige, die innerhalb der Ge-
meinschaft zu- und abwandern, und (EWG) Nr. 574/72
des Rates vom 21. Mirz 1972 iiber die Durchfithrung der
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 in der durch die Verord-
nung (EWG) Nr. 2001/83 des Rates vom 2. Juni 1983
(ABL. L 230 vom 22.8.1983, S. 6) gednderten und aktuali-
sierten Fassung, geindert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 2195/91 des Rates vom 25. Juni 1991 (ABI. L 206
vom 29.7.1991, S. 2), hat der Gerichtshof (Sechste Kam-
mer) unter Mitwirkung des Kammerprasidenten H. Ragne-
malm sowie der Richter R. Schintgen (Berichterstatter),
G. E Mancini, J. L. Murray und G. Hirsch — Generalan-
walt: E G. Jacobs; Kanzler: H. von Holstein, Hilfskanzler
— am 11. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlas-
sen:

1. Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom
14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozia-
len Sicherbeit auf Arbeitnehmer und Selbstindige
sowie deren Familienangehorige, die innerbalb der
Gemeinschaft zu- und abwandern, in ibrer durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2001/83 des Rates vom 2. Juni
1983 gednderten und aktualisierten Fassung ist auf
eine Person anwendbar, die zundchst in einem Mit-
gliedstaat erwerbstitig war und sich spater bei Inkraft-
treten der genannten Verordnung in diesem Staat als
Arbeitslose dort aufhielt und daher nach dem System
der sozialen Sicherheit dieses Staates Leistungen bei
Arbeitslosigkeit bezog.
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2. Der durch die Verordnung (EWG) Nr. 2195/91 des
Rates vom 25. Juni 1991 in die Verordnung (EWG)
Nr. 1408/71 eingefiigte Artikel 13 Absatz 2 Buch-
stabe f) stebt Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats
nicht entgegen, nach denen eine Person, die jede
Berufstitigkeit im Gebiet dieses Staates aufgegeben
hat, nur dann weiterhin unter die Rechtsvorschriften
dieses Mitgliedstaats fallen kann, wenn sie auch ferner
dort wohnt.

3. Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 steht Rechtsvor-
schriften eines Mitgliedstaats nicht entgegen, nach
denen eine Person, die jede Berufstitigkeit im Gebiet
dieses Staates aufgegeben hat, den Anspruch auf die
weitere Gewdbrung von nach diesen Rechtsvorschrif-
ten gewdhrten Familienleistungen verliert, wenn sie in
einen anderen Mitgliedstaat umgezogen ist, in dem sie
mit ihren Familienangehorigen wobnt.

(') ABL C 294 vom 5.10.1996.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Dritte Kammer)
vom 11. Juni 1998

in der Rechtssache C-297/96 (Vorabentscheidungsersuchen
des Social Security Commissioner): Vera A. Partridge
gegen Adjudication Officer ()

(Soziale Sicherheit — Beitragsunabhingige Sonderleistun-

gen — Artikel 4 Absatz 2a, Artikel 5, Artikel 10a und

Anhang VI der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 — Pflege-
geld fiir Behinderte — Mangelnde Exportierbarkeit)

(98/C 258/10)

(Verfahrenssprache: Englisch)

(Vorliufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-297/96, betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom Social Security
Commissioner (Vereinigtes Konigreich) in dem bei diesem
anhingigen Rechtsstreit Vera A. Partridge gegen Adjudica-
tion Officer vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung
uber die Auslegung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
des Rates vom 14. Juni 1971 tber die Anwendung der
Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und
Selbstindige sowie deren Familienangehorige, die inner-
halb der Gemeinschaft zu- und abwandern, in der durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2001/83 des Rates vom 2. Juni
1983 (ABI. L 230 vom 22.8.1983, S. 6) geinderten und

aktualisierten Fassung, geindert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1247/92 des Rates vom 30. April 1992 (ABI.
L 136 vom 19.5.1992, S. 1), hat der Gerichtshof (Dritte
Kammer) unter Mitwirkung des Kammerprisidenten C.
Gulmann sowie der Richter J. C. Moitinho de Almeida
(Berichterstatter) und J.-P. Puissochet — Generalanwalt: P.
Léger; Kanzler: R. Grass — am 11. Juni 1998 ein Urteil
mit folgendem Tenor erlassen:

Artikel 10a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates
vom 14. Juni 1971 iiber die Anwendung der Systeme der
sozialen Sicherbeit auf Arbeitnehmer und Selbstindige
sowie deren Familienangehorige, die innerbalb der
Gemeinschaft zu- und abwandern, in der durch die Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2001/83 des Rates vom 2. Juni 1983
gednderten und aktualisierten Fassung, gedindert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1247/92 des Rates vom 30. April
1992, in Verbindung mit Anbang lla ist dahin auszulegen,
daf8 die Attendance allowance in seinen Geltungsbereich
fallt und folglich eine beitragsunabhingige Sonderleistung
im Sinne von Artikel 4 Absatz 2a der Verordnung darstells,
so dafs auf den Fall einer Person, die — wie die Kldgerin
des Ausgangsverfabrens — nach dem 1. Juni 1992, dem
Tag des Inkrafttretens der Verordnung (EWG) Nr. 1247/
92, die Voraussetzungen fiir die Gewdhrung dieser Lei-
stung erfiillt, ausschliefllich die durch diesen Artikel 10a
geschaffene Koordinierungsregelung anzuwenden ist.

(') ABL C 318 vom 26.10.1996.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Fiinfte Kammer)
vom 11. Juni 1998

in der Rechtssache C-361/96 (Vorabentscheidungsersuchen

des Finanzgerichts Koln): Société générale des grandes

sources d’eaux minérales francaises gegen Bundesamt fiir
Finanzen (')

(Mehrwertsteuer — Auslegung von Artikel 3 Buchstabe a)
der Achten Richtlinie 79/1072/EWG — Verpflichtung
eines nicht im Inland anséssigen Steuerpflichtigen, seinem
Antrag auf Erstattung der Steuer die Originale der Rech-
nungen oder der Einfuhrdokumente beizufiigen — Zulis-
sigkeit der Vorlage einer Zweitschrift, wenn das Abhan-
denkommen des Originals vom Steuerpflichtigen nicht zu
vertreten ist)

(98/C 258/11)
(Verfahrenssprache: Deutsch)

In der Rechtssache C-361/96 betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom Finanzgericht Koéln
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in dem bei diesem anhingigen Rechtsstreit Société générale
des grandes sources d’eaux minérales francaises gegen
Bundesamt fiir Finanzen vorgelegtes Ersuchen um Vorab-
entscheidung tber die Auslegung von Artikel 3 Buch-
stabe a) der Achten Richtlinie 79/1072/EWG des Rates
vom 6. Dezember 1979 zur Harmonisierung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten tber die Umsatzsteuern
— Verfahren zur Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht
im Inland ansidssige Steuerpflichtige (ABlL. L 331 vom
27.12.1979, S. 11) hat der Gerichtshof (Fiinfte Kammer)
unter Mitwirkung des Kammerprisidenten C. Gulmann
sowie der Richter M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida
(Berichterstatter), D. A. O. Edward und J.-P. Puissochet —
Generalanwalt: G. Cosmas; Kanzler: H. A. Riihl, Haupt-
verwaltungsrat — am 11. Juni 1998 ein Urteil mit folgen-
dem Tenor erlassen:

1. Artikel 3 Buchstabe a) der Achten Richtlinie 79/1072/
EWG des Rates vom 6. Dezember 1979 zur Harmoni-
sierung der Rechisvorschriften der Mitgliedstaaten
itber die Umsatzsteuern — Verfahren zur Erstattung
der Mebrwertsteuer an nicht im Inland ansdssige
Steuerpflichtige ist dabin auszulegen, daf er es einem
Mitgliedstaat nicht verwebrt, in seinem innerstaatli-
chen Recht die Moglichkeit vorzusehen, daf ein nicht
im Inland ansissiger Steuerpflichtiger bei von ibm
nicht zu vertretendem Abbandenkommen einer Rech-
nung oder eines Einfubrdokuments den Nachweis sei-
nes Erstattungsanspruchs durch Vorlage einer Zweit-
schrift der Rechnung oder des fraglichen Einfubr-
dokuments fiibrt, wenn der dem Erstattungsantrag
zugrunde liegende Vorgang statigefunden hat und
keine Gefahr besteht, dafS weitere Erstattungsantrdge
gestellt werden.

2. Hat ein in einem Mitgliedstaat ansdssiger Steuerpflich-
tiger die Moglichkeit, bei von ihm nicht zu vertreten-
dem Abhandenkommen der ibm zugegangenen Origi-
nalrechnung den Nachweis seines Anspruchs auf
Erstattung der Umsatzsteuer durch Vorlage einer
Zweitschrift oder einer Ablichtung der Rechnung zu
fiihren, so folgt aus dem Diskriminierungsverbot des
Artikels 6 des Vertrages, auf das in der fiinften Begriin-
dungserwdigung der Achten Richtlinie hingewiesen
wird, daf§ diese Moglichkeit auch einem nicht in die-
sem Mitgliedstaat ansdssigen Steuerpflichtigen einzu-
rdumen ist, wenn der dem Erstattungsantrag zugrunde
liegende Vorgang stattgefunden hat und keine Gefahr
besteht, dafS weitere Erstattungsantrige gestellt wer-
den.

(') ABL C 9 vom 11.1.1997.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Dritte Kammer)
vom 11. Juni 1998

in der Rechtssache C-41/97 (Vorabentscheidungsersuchen

des Hof van Beroep Antwerpen): Belgische Staat gegen

Foodic BV (in Konkurs) und Peter Nyssen, Internationaal

Expeditiebedrijf Verhaert NV, A. Maas & Co. NV und
Jozef Picavet (')

(Auslegung der Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 — Son-

derabschopfungen bei der Einfuhr fiir bestimmte Milch-

erzeugnisse — Bezeichnung des Kashkaval-Kises — Be-

scheinigung IMA 1, die von der zustindigen Behorde

nicht gemifS den Bedingungen der Verordnung (EWG)
Nr. 1767/82 ausgestellt wurde)

(98/C 258/12)

(Verfabrenssprache: Niederlindisch)

(Vorldufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-41/97, betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom Hof van Beroep
Antwerpen (Belgien) in dem bei diesem anhingigen
Rechtsstreit Belgische Staat gegen Foodic BV (in Konkurs)
und Peter Nyssen, Internationaal Expeditiebedrijf Verhaert
NV, A. Maas & Co. NV und Jozef Picavet vorgelegtes
Ersuchen um Vorabentscheidung tber die Auslegung der
Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 der Kommission vom
1. Juli 1982 mit Durchfithrungsbestimmungen fiir Sonder-
abschopfungen bei der Einfuhr fiir bestimmte Milcherzeug-
nisse (ABlL. L 196 vom 5.7.1982, S. 1) hat der Gerichtshof
(Dritte Kammer) unter Mitwirkung des Kammerprisiden-
ten C. Gulmann sowie der Richter J. C. Moitinho de
Almeida (Berichterstatter) und J.-P. Puissochet — General-
anwalt: J. Mischo; Kanzler: H. A. Ruhl, Hauptverwal-
tungsrat — am 11. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem
Tenor erlassen:

1. Bei Kashkaval-Kdse im Sinne der Verordnung (EWG)
Nr. 1767/82 der Kommission vom 1. Juli 1982 mit
Durchfiihrungsbestimmungen fiir Sonderabschopfun-
gen bei der Einfubr fiir bestimmte Milcherzeugnisse
handelt es sich um Kise, der ausschlieflich aus Schaf-
milch bergestellt worden ist.

2. Eine Bescheinigung IMA 1, die entgegen den Hinwei-
sen in den Anhingen der Verordnung (EWG) Nr. 1767/
82 ausgefiillt wurde, geniigt nicht den Anforderungen
dieser Verordnung, so dafs die mit einer solchen
Bescheinigung eingefiihrten Erzeugnisse nicht in den
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Genufd der in dieser Verordnung vorgesehenen Priife-
renzregelung kommen konnen.

(1) ABL C 94 vom 22.3.1997.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Fiinfte Kammer)
vom 11. Juni 1998

in den verbundenen Rechtssachen C-176/97 und C-177/
97: Kommission der Europidischen Gemeinschaften gegen
Konigreich Belgien und Grofsherzogtum Luxemburg (')

(Vertragsverletzung — Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 —

Freier Dienstleistungsverkehr in der Seeschiffahrt — See-

schiffahrtsabkommen mit einem Drittland — Ladungsan-
teilvereinbarung)

(98/C 258/13)

(Verfahrenssprache: Franzosisch)

(Vorliufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In den verbundenen Rechtssachen C-176/97 und C-177/
97, Kommission der Europidischen Gemeinschaften
(Bevollmichtigter: Frank Benyon) gegen Konigreich Bel-
gien (Bevollmichtigter: Jan Devadder) und Grofsherzog-
tum Luxemburg (Bevollmichtigter: Nicolas Schmit),
wegen Feststellung, dafy das Koénigreich Belgien (Rechtssa-
che C-176/97) und das Groffherzogtum Luxemburg
(Rechtssache C-177/97) durch die Aufnahme von
Ladungsanteilvereinbarungen in das von Belgien in seinem
Namen und im Namen des Groffherzogtums Luxemburg
genchmigte und nach dem 1. Januar 1987 in Kraft getre-
tene Schiffahrtsabkommen zwischen der Belgisch-Luxem-
burgischen Wirtschaftsunion und Malaysia und deren Bei-
behaltung gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 5 der
Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 des Rates vom 22. Dezem-
ber 1986 zur Anwendung des Grundsatzes des freien
Dienstleistungsverkehrs auf die Seeschiffahrt zwischen
Mitgliedstaaten sowie zwischen Mitgliedstaaten und Dritt-
lindern (ABl. L 378 vom 31.12.1986, S. 1) verstoflen
haben, hat der Gerichtshof (Fiinfte Kammer) unter Mitwir-
kung des Kammerprisidenten C. Gulmann sowie der Rich-
ter M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O.
Edward (Berichterstatter) und L. Sevon — Generalanwalt:
A. La Pergola; Kanzler: H. A. Ruhl, Hauptverwaltungsrat
— am 11. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlas-
sen:

1. Das Konigreich Belgien und das GrofSherzogtum
Luxemburg haben durch die Aufnahme von Ladungs-
anteilvereinbarungen in das von Belgien in seinem
Namen und im Namen des Groffherzogtums Luxem-
burg genebmigte und nach dem 1. Januar 1987 in
Kraft getretene Schiffahrtsabkommen zwischen der

Belgisch-Luxemburgischen ~ Wirtschaftsunion — und
Malaysia und deren Beibehaltung gegen ibre Verpflich-
tungen aus Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 4055/
86 des Rates vom 22. Dezember 1986 zur Anmwendung
des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkebrs auf
die Seeschiffabrt zwischen Mitgliedstaaten sowie zwi-
schen Mitgliedstaaten und Drittlindern verstoflen.

2. Das Kbmnigreich Belgien und das GrofSherzogtum
Luxemburg tragen die Kosten des Verfahrens.

(1) ABL C 199 vom 28.6.1997.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Fiinfte Kammer)
vom 11. Juni 1998

in der Rechtssache C-291/97 P: H gegen Kommission der
Europaischen Gemeinschaften (*)

(Rechtsmittel — Beamte — Invalidititsverfahren — Tat-
sachenwiirdigung)

(98/C 258/14)

(Verfabrenssprache: Franzosisch)

(Vorldufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des

Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-291/97 P, H, ehemalige Beamtin der
Kommission der Europidischen Gemeinschaften, wohnhaft
in Briissel, vertreten durch Rechtsanwalt Vincent Lurquin,
Briissel, Zustellungsanschrift: Kanzlei des Rechtsanwalts
Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, Luxemburg,
betreffend ein Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts
erster Instanz der Europidischen Gemeinschaften (Dritte
Kammer) vom 3. Juni 1997 in der Rechtssache T-196/95
(H/Kommission, Slg. OD 1997, 11-403) wegen Aufhebung
dieses Urteils, anderer Verfahrensbeteiligter: Kommission
der Europidischen Gemeinschaften (ProzefSbevollmachtigte:
Ana Maria Alves Vieira), hat der Gerichtshof (Fiinfte
Kammer) unter Mitwirkung des Kammerprisidenten C.
Gulmann sowie der Richter M. Wathelet, J. C. Moitinho
de Almeida, J.-P. Puissochet und L. Sevon (Berichterstatter)
— Generalanwalt: S. Alber; Kanzler: R. Grass — am
11. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Das Rechtsmittel wird zuriickgewiesen.

2. Die Rechtsmittelfiibrerin trigt die Kosten des Verfab-
rens.

() ABL C 295 vom 27.9.1997.
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URTEIL DES GERICHTSHOFES
vom 16. Juni 1998

in der Rechtssache C-53/96 (Vorabentscheidungsersuchen
der Arrondissementsrechtbank Amsterdam): Hermeés Inter-
national gegen FHT Marketing Choice BV (})

(Ubereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisa-

tion — TRIPS — Artikel 177 EG-Vertrag — Zustindigkeit

des Gerichtshofes — Artikel 50 des TRIPS — Einstweilige
MafSnahmen)

(98/C 258/15)

(Verfahrenssprache: Niederlindisch)

(Vorldufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-53/96 betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag von der Arrondisse-
mentsrechtbank Amsterdam in dem bei dieser anhingigen
Rechtsstreit Hermeés International (Kommanditgesellschaft
auf Aktien) gegen FHT Marketing Choice BV vorgelegtes
Ersuchen um Vorabentscheidung iiber die Auslegung des
Artikels 50 Absatz 6 des Ubereinkommens iiber handelsbe-
zogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums im
Anhang 1 C des Ubereinkommens zur Errichtung der
Welthandelsorganisation, das im Namen der Gemeinschaft
hinsichtlich der in ihre Zustiandigkeiten fallenden Bereiche
durch den Beschlufl 94/800/EG des Rates vom 22. Dezem-
ber 1994 (ABI. L 336 vom 23.12.1994, S. 1) genehmigt
worden ist, hat der Gerichtshof unter Mitwirkung des Pri-
sidenten G. C. Rodriguez Iglesias, der Kammerprasidenten
C. Gulmann, H. Ragnemalm und M. Wathelet sowie der
Richter G. E. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G.
Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward (Berichterstatter),
J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann und L. Sevén — Gene-
ralanwalt: G. Tesauro; Kanzler: L. Hewlett, Verwaltungs-
ratin — am 16. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor
erlassen:

Eine Mafnabme, die bezweckt, angebliche Verletzungen
eines Markenrechts abzustellen, und die im Rabmen eines
Verfabrens erlassen wird, das folgende Merkmale aufweist:

— die MafSnabme wird im innerstaatlichen Recht als
wsofortige einstweilige MafSnabme* bezeichnet; ibr
Erlaff mufS ,aus Griinden der Dringlichkeit® erforder-
lich sein;

— die gegnerische Partei wird geladen, und, wenn sie
erscheint, gehort;

— der Richter des vorliufigen Rechtsschutzes erlifst nach
Sachpriifung eine schriftliche, mit Griinden versehene
Entscheidung;

— diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten
werden; und

— obwobl die Parteien die Moglichkeit haben, anschlie-
fend ein Verfabren zur Hauptsache einzuleiten, behan-
deln sie diese Entscheidung im allgemeinen als end-
giiltig,

ist eine einstweilige MafSnabme im Sinne des Artikels 50
des Ubereinkommens iiber handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums im Anhang 1 C des Uber-
einkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation,
das im Namen der Gemeinschaft hinsichtlich der in ibre
Zustindigkeiten fallenden Bereiche durch den Beschlufd
94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 genehmigt
worden ist.

(') ABL C 95 vom 30.3.1996.

URTEIL DES GERICHTSHOFES
vom 16. Juni 1998

in der Rechtssache C-162/96 (Vorabentscheidungsersuchen
des Bundesfinanzhofs): A. Racke GmbH & Co. gegen
Hauptzollamt Mainz ()

(Kooperationsabkommen EWG/Jugoslawien — Ausset-

zung der Handelszugestindnisse — Wiener Ubereinkom-

men tiber das Recht der Vertrige — Clausula rebus sic
stantibus)

(98/C 258/16)

(Verfabrenssprache: Deutsch)

In der Rechtssache C-162/96, betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom Bundesfinanzhof in
dem bei diesem anhingigen Rechtsstreit A. Racke GmbH
& Co. gegen Hauptzollamt Mainz vorgelegtes Ersuchen
um Vorabentscheidung iiber die Gultigkeit der Verordnung
(EWG) Nr. 3300/91 des Rates vom 11. November 1991
zur Aussetzung der Handelszugestindnisse nach dem
Kooperationsabkommen zwischen der Europiischen Wirt-
schaftsgemeinschaft und der Sozialistischen Foderativen
Republik Jugoslawien (ABIL. L 315 vom 19.11.1991, S. 1),
hat der Gerichtshof unter Mitwirkung des Prisidenten
G. C. Rodriguez Iglesias, der Kammerprasidenten C. Gul-
mann, H. Ragnemalm und M. Wathelet sowie der Richter
J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn (Berichterstat-
ter), J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann
und L. Sevén — Generalanwalt: E G. Jacobs; Kanzler: D.
Louterman-Hubeau, Hauptverwaltungsritin — am 16. Juni
1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

Die Priifung der vorgelegten Fragen hat nichts ergeben,
was die Giiltigkeit der Verordnung (EWG) Nr. 3300/91
des Rates vom 11. November 1991 zur Aussetzung der
Handelszugestindnisse nach dem Kooperationsabkommen
zwischen der Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft und
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der Sozialistischen Foderativen Republik  Jugoslawien
beeintrichtigen konnte.

(') ABL C 197 vom 6.7.1996.

URTEIL DES GERICHTSHOFES
vom 16. Juni 1998

in der Rechtssache C-226/97 (Vorabentscheidungsersuchen
der Arrondissementsrechtbank Maastricht): Strafverfahren
gegen Johannes Martinus Lemmens (')

(Richtlinie 83/189/EWG — Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften —
Unmittelbare Wirkung der Richtlinie)

(98/C 258/17)

(Verfabrenssprache: Niederlindisch)

(Vorldufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-226/97 betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag von der Arrondisse-
mentsrechtbank Maastricht (Niederlande) in dem bei die-
ser anhingigen Strafverfahren gegen Johannes Martinus
Lemmens vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung
tber die Auslegung der Richtlinie 83/189/EWG des Rates
vom 28. Mirz 1983 iiber ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften
(ABL. L 109 vom 26.4.1983, S. 8) hat der Gerichtshof
unter Mitwirkung des Prisidenten der Dritten und der
Funften Kammer C. Gulmann (Berichterstatter) in Wahr-
nehmung der Aufgaben des Prasidenten, der Kammerprasi-
denten H. Ragnemalm, M. Wathelet, R. Schintgen sowie
der Richter G. E Mancini, P. ]J. G. Kapteyn, J. L. Murray,
D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann und L. Sevon —
Generalanwalt: N. Fennelly; Kanzler: D. Louterman-
Hubeau, Hauptverwaltungsratin — am 16. Juni 1998 ein
Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

Die Miflachtung der in Artikel 8 der Richtlinie 83/189/
EWG des Rates vom 28. Mdrz 1983 iiber ein Informati-
onsverfabren auf dem Gebiet der Normen und technischen
Vorschriften festgelegten Verpflichtung, eine technische
Vorschrift iiber Alkoholmeter mitzuteilen, hat nicht zur
Folge, daf8 einem Amngeklagten, dem Trunkenheit am
Steuer vorgeworfen wird, der mit einem nach dieser Vor-
schrift zugelassenen Alkoholmeter gewonnene Beweis
nicht entgegengehalten werden kann.

(1) ABL C 228 vom 26.7.1997.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Sechste Kammer)
vom 17. Juni 1998

in der Rechtssache C-243/95 (Vorabentscheidungsersuchen
des Labour Court): Kathleen Hill, Ann Stapleton gegen
The Revenue Commissioners, Department of Finance (')

(Gleichbehandlung von Mannern und Frauen — Beamte

— Arbeitsplatzteilungsregelung — Aufstieg, der sich nach

dem Kriterium der tatsichlichen Arbeitszeit richtet — Mit-
telbare Diskriminierung)

(98/C 258/18)

(Verfabrenssprache: Englisch)

(Vorliufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-243/95 betreffend ein dem Gerichts-
hof gemifs Artikel 177 EG-Vertrag vom Labour Court
(Irland) in dem bei diesem anhingigen Rechtsstreit Kath-
leen Hill, Ann Stapleton gegen The Revenue Commis-
sioners, Department of Finance vorgelegtes Ersuchen um
Vorabentscheidung iiber die Auslegung der Richtlinie 75/
117/EWG des Rates vom 10. Februar 1975 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die
Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts fir
Minner und Frauen (ABL. L 45 vom 19.2.1975, S. 19) hat
der Gerichtshof (Sechste Kammer) unter Mitwirkung des
Kammerprisidenten H. Ragnemalm sowie der Richter R.
Schintgen, G. FE. Mancini, J. L. Murray (Berichterstatter)
und G. Hirsch — Generalanwalt: A. La Pergola; Kanzler:
L. Hewlett, Verwaltungsritin — am 17. Juni 1998 ein
Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

Artikel 119 EG-Vertrag sowie die Richtlinie 75/117/EWG
des Rates vom 10. Februar 1975 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Anwen-
dung des Grundsatzes des gleichen Entgelts fiir Mdinner
und Frauen sind dahin auszulegen, dafS sie, sofern prozen-
tual sebr viel mehr weibliche als minnliche Arbeitnebmer
auf Teilarbeitsplatzen beschiftigt sind, einer Regelung ent-
gegensteben, nach der Arbeitnebmer auf Teilarbeitsplitzen
bei ihrem Wechsel auf einen Vollarbeitsplatz auf der
Gebhalisskala fiir Vollzeitbeschiftigte niedriger eingestuft
werden, als sie zuvor auf der Gehaltsskala fiir Beschdftigte
auf Teilarbeitsplitzen eingestuft waren, weil der Arbeit-
geber das Kriterium des als tatsichliche Arbeitszeit defi-
nierten Dienstes verwendet, es sei denn, daff diese Rege-
lung durch objektive Kriterien gerechtfertigt ist, die nichts
mit der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu tun

haben.

(') ABL C 229 vom 2.9.1995.
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URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Sechste Kammer)
vom 17. Juni 1998

in der Rechtssache C-68/96 (Vorabentscheidungsersuchen
des Tribunale di Trento): Grundig Italiana SpA gegen
Ministero delle Finanze (1)

(Nationale Abgabe auf audiovisuelle und photo-optische
Erzeugnisse — Inlindische Abgabe — Etwaige Unverein-
barkeit mit dem Gemeinschaftsrecht)

(98/C 258/19)

(Verfahrenssprache: Italienisch)

(Vorldufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-68/96, betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom Tribunale di Trento
(Italien) in dem bei diesem anhingigen Rechtsstreit Grun-
dig Italiana SpA gegen Ministero delle Finanze vorgelegtes
Ersuchen um Vorabentscheidung iiber die Auslegung des
Artikels 95 EG-Vertrag hat der Gerichtshof (Sechste Kam-
mer) unter Mitwirkung des Kammerprasidenten H. Ragne-
malm sowie der Richter G. F. Mancini und J. L. Murray
(Berichterstatter) — Generalanwalt: C. O. Lenz; Kanzler:
L. Hewlett, Verwaltungsritin — am 17. Juni 1998 ein
Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

Artikel 95 EG-Vertrag ist so auszulegen, daff er es einem
Mitgliedstaat verwebrt, eine Verbrauchsteuer einzufiihren
und zu erbeben, sofern die Besteuerungsgrundlage und die
Modalititen der Erbebung der Steuer fiir inlindische
Erzeugnisse und fiir aus anderen Mitgliedstaaten einge-
fiihrte Erzeugnisse verschieden sind.

() ABL C 133 vom 4.5.1996.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Sechste Kammer)
vom 17. Juni 1998

in der Rechtssache C-321/96 (Vorabentscheidungsersuchen
des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts):
Wilhelm Mecklenburg gegen Kreis Pinneberg — Der Land-
rat, beteiligt: Der Vertreter des offentlichen Interesses,
Kiel (1)
(Umwelt — Zugang zu Informationen — Richtlinie 90/
313/EWG — Verwaltungstechnische MafSnahme zum
Umweltschutz — Vorverfahren)

(98/C 258/20)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

In der Rechtssache C-321/96, betreffend ein dem Gerichts-
hof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom Schleswig-Holsteini-

schen Oberverwaltungsgericht in dem bei diesem anhingi-
gen Rechtsstreit Wilhelm Mecklenburg gegen Kreis Pinne-
berg — Der Landrat, beteiligt: Der Vertreter des
offentlichen Interesses, Kiel, vorgelegtes Ersuchen um Vor-
abentscheidung uber die Auslegung der Artikel 2
Buchstabe a) und 3 Absatz 2 dritter Gedankenstrich der
Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 7. Juni 1990 iiber
den freien Zugang zu Informationen iber die Umwelt
(ABL. L 158 vom 23.6.1990, S. 56), hat der Gerichtshof
(Sechste Kammer) unter Mitwirkung des Kammerprasiden-
ten H. Ragnemalm sowie der Richter R. Schintgen
(Berichterstatter), G. F. Mancini, J. L. Murray und G.
Hirsch — Generalanwalt: A. La Pergola; Kanzler: D. Lou-
terman-Hubeau, Hauptverwaltungsriatin — am 17. Juni
1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Artikel 2 Buchstabe a) der Richtlinie 90/313/EWG des
Rates vom 7. Juni 1990 iiber den freien Zugang zu
Informationen iiber die Umwelt ist so auszulegen, dafs
er auf eine Stellungnabme einer Landschaftspflegebe-
horde im Rabmen ibrer Beteiligung an einem Planfest-
stellungsverfabren Anwendung findet, wenn diese Stel-
lungnabme geeignet ist, die Entscheidung iiber die
Planfeststellung hinsichtlich der Belange des Umuwelt-
schutzes zu beeinflussen.

2. Der Begriff ,,Vorverfabren“ in Artikel 3 Absatz 2 drit-
ter Gedankenstrich der Richtlinie ist so auszulegen,
dafS er ein Verwaltungsverfabren im Sinne von § 7
Absatz 1 Nummer 2 Umweltinformationsgesetz, das
lediglich eine Mafinabhme der Verwaltung vorbereitet,
nur dann umfafit, wenn es einem gerichtlichen oder
quasigerichtlichen Verfahren unmittelbar vorausgeht
und durchgefiibrt wird, um Beweise zu beschaffen
oder ein Ermittlungsverfabren durchzufiibren, bevor
das eigentliche Verfabren ercffnet wird.

(') ABL C 354 vom 23.11.1996.

URTEIL DES GERICHTSHOFES
(Sechste Kammer)
vom 17. Juni 1998

in der Rechtssache C-214/97: Kommission der Europaii-
schen Gemeinschaften gegen Portugiesische Republik (')

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie 75/
440/EWG — Nichtumsetzung innerhalb der vorgeschrie-
benen Frist)

(98/C 258/21)

(Verfahrenssprache: Portugiesisch)

(Vorliufige Ubersetzung; die endgiiltige Ubersetzung
erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des
Gerichtshofes)

In der Rechtssache C-214/97, Kommission der Europii-
schen Gemeinschaften (Bevollmichtigter: Francisco de
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Sousa Fialho) gegen Portugiesische Republik (Bevollmich-
tigte: Luis Fernandes und Jodo Lopes Fernandes) wegen
Feststellung, daf§ die Portugiesische Republik gegen ihre
Verpflichtungen aus Artikel 189 Absatz 3 EG-Vertrag und
der Richtlinie 75/440/EWG des Rates vom 16. Juni 1975
uber die Qualitatsanforderungen an Oberflichenwasser fur
die Trinkwassergewinnung in den Mitgliedstaaten (ABI.
L 194 vom 25.7.1975, S. 26) verstofSen hat, indem sie kei-
nen systematischen Plan mit Zeitplan fiir die Sanierung
von Oberflichenwasser aufgestellt hat, hilfsweise, indem
sie die Kommission nicht unverziiglich von diesen Maf3-
nahmen in Kenntnis gesetzt hat, hat der Gerichtshof (Sech-
ste Kammer) unter Mitwirkung des Kammerprisidenten
H. Ragnemalm sowie der Richter G. F. Mancini, J. L.
Murray, G. Hirsch und K. M. Ioannou (Berichterstatter)
— Generalanwalt: D. Ruiz-Jarabo Colomer; Kanzler: R.
Grass — am 17. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor
erlassen:

1. Die Portugiesische Republik hat gegen ibre Verpflich-
tungen aus Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 75/440/
EWG des Rates vom 16. Juni 1975 iiber die Qualitits-
anforderungen an Oberflichemwasser fiir die Trink-
wassergewinnung in den Mitgliedstaaten verstofSen,
indem sie keinen systematischen Plan mit Zeitplan fiir
die Sanierung von Oberflichenwasser aufgestellt hat.

2. Die Portugiesische Republik trdgt die Kosten des Ver-
fabrens.

(1) ABL C 228 vom 26.7.1997.

Klage der Kommission der Europaischen Gemeinschaften
gegen das Konigreich der Niederlande, eingereicht am
17. April 1998

(Rechtssache C-152/98)
(98/C 258/22)

Die Kommission der Europdischen Gemeinschaften hat am
17. April 1998 eine Klage gegen das Konigreich der Nie-
derlande beim Gerichtshof der Europiischen Gemeinschaf-
ten eingereicht. Bevollmichtigte der Klagerin ist ihr
Rechtsberater H. van Lier, Zustellungsbevollmachtigter ist
C. Gémez de la Cruz, Juristischer Dienst, Centre Wagner,
Luxemburg-Kirchberg.

Die Kligerin beantragt,

1. festzustellen, daff das Konigreich der Niederlande
gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 76/464/
EWG des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Ver-

schmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefihrli-
cher Stoffe in die Gewaisser der Gemeinschaft (1) sowie
aus Artikel 189 EG-Vertrag verstofSen hat, indem es
Artikel 7 Absitze 1, 2 und 3 der genannten Richtlinie
nicht vollstindig umgesetzt hat;

2. dem Konigreich der Niederlande die Kosten des Ver-
fahrens aufzuerlegen.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Nach Ansicht der Kommission haben die Niederlande
gegen die Richtlinie 76/464/EWG (im folgenden: die
Richtlinie) verstoflen, indem sie fiir bestimmte in der
Richtlinie aufgefuhrte Stoffe keine Qualitatsziele festgelegt
haben.

— Qualititsziele fiir Stoffe der Liste II erster Gedanken-
strich des Anhangs der Richtlinie: Die Tatsache, daf3
fir eine bestimmte Anzahl von Stoffamilien und -grup-
pen der Liste I des Anhangs der Richtlinie keine
gemeinschaftlichen Grenzwerte festgelegt worden
seien, bedeute, dafs diese Stoffe in den Anwendungsbe-
reich der Liste II der Anlage fielen. Aus dem Passus
»Stoffe der in der Liste I aufgefiihrten Stoffamilien und
-gruppen, fur die ... Grenzwerte nicht festgelegt wer-
den,“ konne denn auch nicht abgeleitet werden, dafS
dies ausdricklich mitgeteilt werden musse. Auch wenn
tatsichlich unklar gewesen sei, ob es Initiativen der
Kommission oder des Rates zur Festlegung spezieller
gemeinschaftlicher Grenzwerte geben werde, konne
hieraus nicht geschlossen werden, daf§ dies den Mit-
gliedstaat von der Verpflichtung entbinde, fur die
Stoffamilien oder -gruppen gemaf$ Artikel 7 Absitze 1,
2 und 3 der Richtlinie Programme aufzustellen.

Die Festsetzung von Emissionsnormen auf der Grund-
lage der am besten durchfithrbaren Techniken geniige
nicht dem Erfordernis der Rechtssicherheit, die bei der
Umsetzung von Richtlinien zu verlangen sei.

— Qualitdtsziele fur die Stoffe der Liste II zweiter Gedan-
kenstrich des Anhangs der Richtlinie: Die Niederlande
hitten versiumt, Qualititsziele fir die dort genannte
vierte Kategorie (organische Siliciumverbindungen)
und fiir bestimmte Stoffe der ersten Kategorie (Titan,
Borium, Uran, Tellur und Silber) festzulegen. Mogliche
praktische Schwierigkeiten lieSen die rechtliche Ver-
pflichtung zur Umsetzung jedoch nicht entfallen; schon
deshalb nicht, weil andere Mitgliedstaaten dieser Ver-
pflichtung hitten nachkommen kénnen.

(") ABL L 129 vom 18.5.1976, S. 23.
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Rechtsmittel der Firma Guérin Automobiles EURL gegen

den Beschluff des Gerichts erster Instanz der Europiischen

Gemeinschaften (Dritte Kammer) in der Rechtssache

T-276/97, Firma Guérin Automobiles EURL gegen Kom-

mission der Europdischen Gemeinschaften, eingelegt am
17. April 1998

(Rechtssache C-154/98 P)
(98/C 258/23)

Die Firma Guérin Automobiles EURL hat am 17. April
1998 ein Rechtsmittel gegen den Beschlufy des Gerichts
erster Instanz der Europidischen Gemeinschaften (Dritte
Kammer) vom 13. Februar 1998 in der Rechtssache
T-276/97, Firma Guérin Automobiles EURL gegen Kom-
mission der Europdischen Gemeinschaften, beim Gerichts-
hof der Europidischen Gemeinschaften eingelegt. ProzefSbe-
vollmachtigter der Rechtsmittelfithrerin ist Rechtsanwalt
Jean-Claude Fourgous, Paris und Brissel; Zustellungsan-
schrift: Kanzlei des Rechtsanwalts Pierrot Schiltz, 4, rue
Béatrix de Bourbon, Luxemburg.

Die Rechtsmittelfithrerin beantragt,

— den Beschluf§ des Gerichts erster Instanz der Europdi-
schen Gemeinschaften vom 13. Februar 1998 aufzuhe-
ben,

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerle-
gen.

Rechtsmittelgriinde und wesentliche Argumente

Die Rechtsmittelgriinde und wesentlichen Argumente stim-
men mit denen in der Rechtssache C-153/98 P uberein.

Rechtsmittel von Spyridoula Alexopoulou gegen den

Beschluf§ der Ersten Kammer des Gerichts erster Instanz

der Europiischen Gemeinschaften vom 13. Februar 1998

in der Rechtssache T-195/96, Spyridoula Alexopoulou

gegen Kommission der Europiischen Gemeinschaften,
eingelegt am 21. April 1998

(Rechtssache C-155/98 P)
(98/C 258/24)

Spyridoula Alexopoulou hat am 21. April 1998 ein
Rechtsmittel gegen den Beschluf$ der Ersten Kammer des
Gerichts erster Instanz der Europdischen Gemeinschaften
vom 13. Februar 1998 in der Rechtssache T-195/96, Spyri-
doula Alexopoulou gegen Kommission der Europiischen
Gemeinschaften, beim Gerichtshof der Europiischen
Gemeinschaften eingelegt. Prozeflbevollmichtigter der
Rechtsmittelfiithrerin ist Rechtsanwalt Olivier Slusny, Briis-

sel, Zustellungsanschrift: Kanzlei des Rechtsanwalts Louis
Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, Luxemburg.

Die Rechtsmittelfithrerin beantragt,

den Beschluff des Gerichts (Erste Kammer) vom
13. Februar 1998 in der Rechtssache T-195/96 ('), Spyri-
doula Alexopoulou gegen Kommission der Europiischen
Gemeinschaften, mit dem ihre Klage abgewiesen wurde,
aufzuheben

und das zu tun, was das erstinstanzliche Gericht hitte tun
mussen, namlich

— die Entscheidung der Anstellungsbehorde tiber die
Ablehnung des Antrags der Kligerin vom 8. Januar
1996, mit der sie in die Besoldungsgruppe A 7,
Dienstaltersstufe 5, eingestuft und ihre Ernennung in
der Besoldungsgruppe A 6 stillschweigend abgelehnt
wurde, aufzuheben;

— die Entscheidung der Anstellungsbehérde vom
28. August 1996 uber die Ablehnung des Antrags der
Klagerin vom 3. April 1996 aufzuheben;

— die Anstellungsbehérde zu  verurteilen, vorldufig
250 000 BFR als Ersatz des Schadens an sie zu zahlen,
den sie infolge des Verlustes ihrer Chancen, nach
Besoldungsgruppe A 5 befordert zu werden, erlitten
hat; die Anstellungsbehorde zur Berechnung des Gehal-
tes zu verurteilen, das sie erhalten hitte, wenn sie am
1. Dezember 1995 nach Besoldungsgruppe A 5 befor-
dert worden wire; die Anstellungsbehorde zur Zah-
lung dieses Betrages zuziiglich Verzugszinsen seit dem
1. Dezember 1995 und abziiglich der zuvor geforder-
ten 250 000 BFR zu verurteilen;

— der Anstellungsbehorde die gesamten Kosten ein-
schliefSlich der Kosten des Verfahrens in erster Instanz
aufzuerlegen.

Rechtsmittelgriinde und wesentliche Argumente

— Unzureichende Begriindung, Verstof$ gegen Artikel 111
der Verfahrensordnung des Gerichts: Es sei unmoglich,
den Griinden des angefochtenen Beschlusses zu entneh-
men, weshalb das Gericht entschieden habe, dafs der
Klage ,,offensichtlich“ die Grundlage fehle, und ob es
habe feststellen wollen, daf$ sie unbegriindet oder dafl
sie unzulissig sei. Der Beschluf§ gebe nicht an, ob die
Anhorung des Generalanwalts erfolgt sei. SchliefSlich
vermenge er ohne Grund die Frage der Einstufung mit
der der Beforderung.

— Verstofs gegen Artikel 31 des Statuts der Beamten:
Durch Hinzufiigung eines doppelten Kriteriums fur
eine Ausnahme von Artikel 31 habe der Beschluf§ die
Vorschrift um Bedingungen erginzt, die diese nicht
enthalte.
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— Indem das Gericht nicht festgestellt habe, ob die
Abstimmung zwischen der fiir die Einstufungsentschei-
dung zustindigen GD und der GD, die die dienstlichen
Erfordernisse beurteilen konne, stattgefunden habe,
und wenn ja, ob sie regelgerecht durchgefiithrt worden
sei, d. h., indem es nicht gepriift habe, ob die Anstel-
lungsbehorde ihre Entscheidung nicht auf unzutref-
fende oder unvollstindige Tatsachen gestiitzt habe,
habe es seine richterliche Kontrolle gegentuber der
Anstellungsbehorde nicht ausgeiibt.

— Regelwidrigkeit des Verfahrens vor dem Gericht:
Durch seine Mitteilung an die Kligerin, dafs es die
Stellungnahme zum Urteil in der Rechtssache T-12/97,
Barnett (%), die es selbst erbeten habe, nicht berticksich-
tige, habe das Gericht das berechtigte Vertrauen der
Klagerin enttduscht. Indem es die Stellungnahme der
Klagerin nicht zur Kenntnis genommen habe, die neues
Vorbringen enthalten habe, das auf wihrend des Ver-
fahrens zutage getretene tatsichliche und rechtliche
Griinde gestiitzt gewesen sei (diese Griinde bestiinden
in der neuen Rechtsprechung des Gerichts in der
Rechtssache Barnett), habe das Gericht es versiumt,
Artikel 48 § 1 und § 2 Unterabsitze 1 und 2 der Ver-
fahrensordnung des Gerichts anzuwenden, obwohl es
sich um genau einen der Fille gehandelt habe, fiir den
der Gesetzgeber diese Bestimmung vorgesehen habe.
Auflerdem fehle in dem Beschlufs eine Entscheidung
gemifs Artikel 48 § 2 Absatz 3 der Verfahrensordnung
des Gerichts.

(Y) ABL. C 137 vom 2.5.1998, S. 14.
() Urteil vom 5.11.1997, ABL. C 387 vom 20.12.1997, S. 17.

Klage des Konigreichs der Niederlande gegen die Kommis-
sion der FEuropiischen Gemeinschaften, eingereicht am
24. April 1998

(Rechtssache C-157/98)
(98/C 258/25)

Das Konigreich der Niederlande hat am 24. April 1998
eine Klage gegen die Kommission der Europiischen
Gemeinschaften beim Gerichtshof der Europiischen
Gemeinschaften eingereicht. ProzefSbevollmichtigte des
Klagers sind Marc Fierstra und Corinna Wissels vom
Ministerium fiir Auswartige Angelegenheiten in Den Haag
als Bevollmachtigte.

Der Kliger beantragt,

die der niederlindischen Regierung durch Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1998 mitgeteilte Entscheidung der
Kommission (') fiir nichtig zu erkliren und der Kommis-
sion die Kosten aufzuerlegen.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

— Verstofs gegen Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1430/79 des Rates iiber die Erstattung
oder den Erlaf§ von Eingangs- oder Ausfuhrabgaben (3),
hilfsweise gegen Artikel 239 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992
zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (3):
Die niederlindische Regierung ist der Auffassung, daf$
der Kommission ein offensichtlicher Beurteilungsfehler
unterlaufen sei, als sie den Begriff ,besondere
Umstiande® im Sinne des Artikels 13 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1430/79 auf den vorliegenden Fall
angewandt habe. Erstens habe sie nicht beriicksichtigt,
daf§ das externe gemeinschaftliche Versandverfahren
nicht optimal funktioniere und fiir Betriigereien anfil-
lig sei. Zweitens habe sie dem Umstand nicht Rech-
nung getragen, daf$ die Bearbeitung von Zolldokumen-
ten so viel Zeit beanspruche, daf§ die Zollschuld durch
aufeinanderfolgende Transitsendungen einen bedeuten-
den Umfang erlangt haben konne, bevor sich heraus-
stelle, daf§ Betrug vorliege. Das im Zollkodex vorgese-
hene System fuhre dazu, daf§ es im Fall von Dokumen-
tenbetrug dem Anmelder hiufig erst nach 14 Monaten
klar werde, daf§ Betrug vorliege.

— Verstofs gegen das Begriindungsgebot: Die angefoch-
tene Entscheidung sei im besten Fall nur duflerst sum-
marisch begriindet. Die Kommission habe nicht ange-
geben, inwieweit der Zollagent wegen des fehlerhaften
Funktionierens des externen gemeinschaftlichen Ver-
sandverfahrens und der praktischen Unmoglichkeit,
binnen eines angemessenen Zeitraums zu kontrollieren,
ob die Zollformalititen ordnungsgemafs erfullt worden
seien, oder wegen des Erlasses von schadensbegrenzen-
den MafSnahmen ganz oder teilweise fir die Zollschuld
haftbar gemacht werden konne.

(") Entscheidung der Kommission, durch die diese feststellte, dafd
der Erlaff von Eingangsabgaben gemifl Artikel 13 Absatz 1
der Verordnung (EWG) Nr. 1430/79 des Rates in einem
bestimmten Fall nicht gerechtfertigt ist.

() ABL. L 175 vom 12.7.1979, S. 1.

() ABL. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.

Rechtsmittel von der Kommission der Europiischen
Gemeinschaften gegen das Urteil des Gerichts erster
Instanz der Europaischen Gemeinschaften (Erste Kammer)
vom 19. Februar 1998 in der Rechtssache T-42/96,
Eyckeler & Malt AG, unterstiitzt durch Vereinigtes
Konigreich Grof$britannien und Nordirland, gegen Kom-
mission der Europidischen Gemeinschaften, eingelegt am
24. April 1998

(Rechtssache C-163/98 P)
(98/C 258/26)

Die Kommission der Europiischen Gemeinschaften hat am
24. April 1998 ein Rechtsmittel gegen das Urteil des
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Gerichts erster Instanz der Europiischen Gemeinschaften
(Erste Kammer) vom 19. Februar 1998 in der Rechtssache
T-42/96, Eyckeler & Malt AG, unterstiitzt durch Verei-
nigtes Konigreich Groflbritannien und Nordirland, gegen
Kommission der Europdischen Gemeinschaften, eingelegt.
Bevollmichtigte der Rechtsmittelfithrerin sind die Herren
Jean-Louis Dewost, Generaldirektor des Juristischen Dien-
stes, und Dr. Gotz zur Hausen, Rechtsberater. Zustellungs-
bevollmichtigter in Luxemburg ist Herr Carlos Gomez de
la Cruz, Mitglied des Juristischen Dienstes der Kommis-
sion, Centre Wagner, Luxemburg-Kirchberg.

Die Rechtsmittelfiihrerin beantragt, der Gerichtshof moge
wie folgt entscheiden:

1. Das Urteil des Gerichts erster Instanz vom 19. Februar
1998 in der Rechtssache T-42/96 (') wird aufgehoben.

2. Die Klage wird abgewiesen.

3. Die Klidgerin trigt die Kosten des Verfahrens.

Rechtsmittelgriinde und wesentliche Argumente

— Rechtsirrtum hinsichtlich der Riige der Verletzung der
Verfahrensrechte: Zu Unrecht tibertrdgt das angefoch-
tene Urteil die fir das Wettbewerbsverfahren geltenden
Erwigungen auf das Verfahren wegen Erlafs von Ein-
gangsabgaben und folgert daraus, daf§ die Kommission
im Verfahren wegen Erlaf§ solcher Abgaben den Unter-
nehmen Einsicht in alle nicht vertraulichen Verwal-
tungspapiere geben soll, einschliefSlich solcher, die die
Kommission fur unerheblich hilt oder die ihr mogli-
cherweise zum Nachteil gereichen. Diese Forderung
verkennt die Besonderheiten des Verfahrens wegen
Erlafs von Zollen, bei dem nicht nur das Verhalten des
Unternehmens, sondern auch dasjenige der Behorden
der Mitgliedstaaten und der Drittlinder zu beurteilen
1st.

— Rechtsirrtum  hinsichtlich der Riige des VerstofSes
gegen Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1430/79
des Rates uber die Erstattung oder den Erlafl von Ein-
gangs- oder Ausfuhrabgaben: Zu Unrecht hilt das
angefochtene Urteil das Vorliegen eines Irrtums (im
Sinne des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 1697/79) der zustindigen Behorden nicht fiir eine
notwendige Voraussetzung des Abgabenerlasses. Das
Gericht legt das Urteil des Gerichtshofes vom 1.4.1993
in der Rechtssache C-250/91, Hewlett Packard France,
zu eng aus. Im Gegensatz zu der in Randnummer 137
des angefochtenen Urteils getroffenen Feststellung hat
der Gerichtshof nicht nur die Vergleichbarkeit der sub-
jektiven Elemente beider Vorschriften erwogen. In
Randnummer 46 des genannten Urteils zeigt der
Gerichtshof vielmehr sehr deutlich, daf$ Artikel 13 der

Verordnung (EWG) Nr 1430/79 und Artikel §
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1697/79 ,,das-
selbe Ziel verfolgen, die Nachentrichtung von Ein-
oder Ausfuhrabgaben auf Fille zu beschrinken, in
denen eine solche Zahlung gerechtfertigt und mit
einem elementaren Grundsatz wie dem Grundsatz des
Vertrauensschutzes vereinbar ist.“ Damit geht der
Gerichtshof von einer generellen Vergleichbarkeit bei-
der Bestimmungen aus.

(1) ABL C 113 vom 11.4.1998, S. 13.

Klage der Kommission der Europdischen Gemeinschaften
gegen das Konigreich Belgien, eingereicht am 8. Mai 1998

(Rechtssache C-170/98)
(98/C 258/27)

Die Kommission der Europdischen Gemeinschaften hat am
8. Mai 1998 eine Klage gegen das Konigreich Belgien
beim Gerichtshof der Europaischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmachtigte der Kldgerin sind Rechtsberater F.
Benyon und B. Mongin, Juristischer Dienst der Kommis-
sion, Zustellungsbevollmichtigter: Carlos Goémez de la
Cruz, Juristischer Dienst, Centre Wagner, Luxemburg-
Kirchberg.

Die Kligerin beantragt,

1. festzustellen, daff das Konigreich Belgien dadurch
gegen seine Verpflichtungen aus der Verordnung
(EWG) Nr. 4055/86 des Rates vom 22. Dezember
1986 zur Anwendung des Grundsatzes des freien
Dienstleistungsverkehrs auf die Seeschiffahrt zwischen
Mitgliedstaaten sowie zwischen Mitgliedstaaten und
Drittlandern ('), insbesondere deren Artikel 3 und 4
Absatz 1, verstoflen hat, dafs es entweder das Abkom-
men mit Zaire (?) nicht angepafst hat, um den Staatsan-
gehorigen der Mitgliedstaaten angemessenen, freien
und nichtdiskriminierenden Zugang zu den Belgien
zustehenden Ladungsanteilen zu gewidhren, oder es
nicht gektndigt hat,

2. dem Konigreich Belgien die Kosten des Verfahrens auf-
zuerlegen.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Artikel 18 des Abkommens mit Zaire gebe dem Willen der
beiden Parteien Ausdruck, eine Verpflichtung erst nach
»Erfillung der nach ihrem jeweiligen Recht aufgestellten
Formvoraussetzungen® einzugehen. Diese Formvorausset-
zungen seien von Belgien mit der Verabschiedung des
Gesetzes vom 21. Februar 1983 iiber die Billigung des
Abkommens erfiillt worden, das Zaire am 13. Juni 1983,
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d. h. vor Inkrafttreten der Verordnung (EWG) Nr. 4055/
86 notifiziert worden sei. Dieses Abkommen sei somit ein
bestehendes Abkommen, das den Artikeln 3 und 4 dieser
Verordnung unterliege.

Die einzigen Ausnahmen von der durch Artikel 1 Absatz 1
der Verordnung mit Wirkung vom 1. Januar 1987 einge-
fuhrten Anwendung des Grundsatzes des freien Dienstlei-
stungsverkehrs finden sich in Artikel 2, hinsichtlich einsei-
tiger Beschrankungen ,,abweichend von Artikel 1“, und in
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b), hinsichtlich des nicht
unter den UN-Verhaltenskodex fiir Linienkonferenzen fal-
lenden Verkehr, fur den eine Anpassungsfrist bis spatestens
zum 1. Januar 1993 vorgesehen sei.

Hinsichtlich des unter den Verhaltenskodex fiir Linienkon-
ferenzen fallenden Verkehr nach Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe a) werde keine Frist fiir die vorgesehene An-
passung gewdhrt. Da der Verhaltenskodex fiir Zaire am
6. Oktober 1983 und fur Belgien erst am 30. Mirz 1988
in Kraft getreten sei, habe Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a)
auf dieses Abkommen erst am 30. Mirz 1988 Anwendung
finden konnen, und die Anpassung hitte somit, was den
Verkehr gemifs dem Verhaltenskodex angehe, zu diesem
Zeitpunkt bereits durchgefiihrt sein miissen. Somit sei jeg-
liche fiir die Anpassung der Bestimmungen iiber Ladungs-
anteilvereinbarungen gewihrte Frist unabhingig davon, ob
es sich um Verkehr nach Buchstabe a) oder Buchstabe b)
des Artikels 4 Absatz 1 handele, seit langem abgelaufen.

Das Konigreich Belgien mache daher zu Unrecht geltend,
die Fristen fiir die Anpassung der Ladungsanteilvereinba-
rungen seien, was den Verkehr gemif§ dem UN-Verhaltens-
kodex fiir Linienkonferenzen angehe, noch nicht abgelau-
fen, und der Zeitpunkt der Unterzeichnung des Verhaltens-
kodex durch Belgien sei nicht der letzte Zeitpunkt fur die
Anpassung der Vereinbarung gewesen. Nach Darstellung
der Kommission ist jedenfalls elf Jahre nach Inkrafttreten
der Verordnung und funf Jahre nach Ablauf der durch
diese gesetzten letzten Anpassungsfrist keine Anpassung
erfolgt.

(') ABL. L 378 vom 31.12.1986, S. 1.
(*) Bilaterales Schiffahrtsabkommen zwischen Belgien und Zaire.

Klage der Kommission der Europidischen Gemeinschaften
gegen das Konigreich Belgien, eingereicht am 8. Mai 1998

(Rechtssache C-171/98)
(98/C 258/28)

Die Kommission der Europidischen Gemeinschaften hat am
8. Mai 1998 eine Klage gegen das Konigreich Belgien

beim Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmichtigte der Kldgerin sind Rechtsberater F.
Benyon und B. Mongin, Juristischer Dienst der Kommis-
sion, Zustellungsbevollmichtigter: Carlos Gémez de la
Cruz, Juristischer Dienst, Centre Wagner, Luxemburg-
Kirchberg.

Die Kldgerin beantragt,

1. festzustellen, dafl das Konigreich Belgien durch die
Aufnahme und die Beibehaltung von Ladungsanteilver-
einbarungen in dem von Belgien durch Gesetz vom
9. Oktober 1987 gebilligten und nach dem 1. Januar
1987 in Kraft getretenen Abkommen mit der Republik
Togo gegen seine Verpflichtungen aus Artikel 5 der
Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 des Rates vom
22. Dezember 1986 zur Anwendung des Grundsatzes
des freien Dienstleistungsverkehrs auf die Seeschiffahrt
zwischen Mitgliedstaaten sowie zwischen Mitgliedstaa-
ten und Drittlindern (') verstofSen hat,

2. dem Konigreich Belgien die Kosten des Verfahrens auf-
zuerlegen.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Das am 19. Oktober 1984 mit Togo geschlossene, von Bel-
gien am 9. Oktober 1987 gebilligte und am 19. Oktober
1987 in Kraft getretene Abkommen sei kein ,,bestehendes*
Abkommen im Sinne von Artikel 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 4055/86. Anders als vom Konigreich Belgien
vorgetragen, handele es sich um ein durch Artikel 5 dieser
Verordnung verbotenes ,,kiinftiges“ Abkommen.

Artikel 21 des Abkommens sehe vor, daf§ es ,,in Kraft tritt,
sobald eine jede Vertragspartei der anderen Partei auf
diplomatischem Weg die Durchfithrung der nach Verfas-
sungsrecht vorgeschriebenen Verfahren mitgeteilt hat“. Er
sehe somit vor, daf§ die Zustimmung zur vertraglichen Bin-
dung erst durch ein spiteres Genehmigungs- oder Ratifi-
zierungsverfahren zum Ausdruck gebracht werde. Unter
diesen Umstanden sei die 1984 erfolgte Unterzeichnung
nur eine authentische Feststellung der Texte (vgl. Artikel 10
Buchstabe b) des Wiener Ubereinkommens) und habe kei-
neswegs das Einverstindnis Belgiens mit einer Bindung an
das Abkommen bedeutet. Eine solche Verpflichtung sei
Belgien nach dem Abkommen frithestens durch die am
19. Oktober 1987 erfolgte Notifikation der Genehmigung
des Abkommens durch das belgische Gesetz ,iiber die
Genehmigung des Abkommens“ vom 19. Oktober 1984
eingegangen, also nach Inkrafttreten der Verordnung
(EWG) Nr. 4055/86. Bis zu diesem Zeitpunkt sei Belgien,
insbesondere in Anbetracht der ihm durch die Verordnung
(EWG) Nr. 4055/86 auferlegten neuen Pflichten, frei gewe-
sen, gegeniiber Togo keine mit der Verordnung unverein-
baren Verpflichtungen auf dem Gebiet der Ladungsanteil-
vereinbarung einzugehen.
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Das Verbot von Ladungsanteilvereinbarungen ,,in kiinfti-
gen Abkommen® (Artikel 5 der Verordnung) solle die
erheblichen Rechtsfolgen derartiger Vereinbarungen ver-
hindern, die den aufgrund der Verordnung (EWG)
Nr. 4055/86 fiir den Schiffsverkehr geltenden Grundsatz
des freien Dienstleistungsverkehrs verletzten. Um die prak-
tische Wirksamkeit des Verbots zu gewahrleisten, seien die
Mitgliedstaaten verpflichtet, in die Verhandlungen uber
neue Abkommen mit Drittlindern keine Ladungsanteilver-
einbarungen aufzunehmen.

Dieses Abkommen enthalte somit Ladungsanteilvereinba-
rungen, die bei einem kiinftigen Abkommen nur unter den
in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 4055/86
vorgesehenen auflergewohnlichen Umstianden, d. h. wenn
die Linienreedereien ohne solche Vereinbarungen keinen
tatsdchlichen Zugang zum Handelsverkehr mit dem betref-
fenden Land hitten, nach Mafsgabe des Artikels 6 der Ver-
ordnung, der einen Vorschlag der Kommission an den Rat
vorsehe, genehmigt werden konnten. Im vorliegenden Fall
seien diese Umstinde nicht gegeben und diese Verfahren
nicht durchgefiihrt worden.

Das fragliche Abkommen behalte den Verkehr zwischen
den Vertragsstaaten Schiffen vor, die ihre Flagge fiihrten
oder von ,nationalen Schiffahrtsgesellschaften betrieben
wiirden. Daraus folge, daf§ Schiffe, die von Angehérigen
der anderen Mitgliedstaaten betrieben wiirden, von dem
Verkehr ausgeschlossen seien. Das Abkommen verstofle
somit seit seinem Inkrafttreten gegen die Verordnung. Der
Verstoff sei somit eingetreten, auch wenn Belgien ihn
offensichtlich fiir die Zukunft einstellen wolle. Jedenfalls
sei bis zum heutigen Tag noch keine Anpassung erfolgt.

(1) ABL L 378 vom 31.12.1986, S. 1.

Rechtsmittel des Konigreichs der Niederlande gegen das
Urteil des Gerichts erster Instanz der Europaischen
Gemeinschaften vom 19. Mirz 1998 in der Rechtssache
T-83/96, G. van der Wal, unterstiitzt durch Konigreich der
Niederlande, gegen Kommission der Europiischen
Gemeinschaften, eingelegt am 11. Mai 1998

(Rechtssache C-174/98 P)
(98/C 258/29)

Das Konigreich der Niederlande hat am 11. Mai 1998 ein
Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz
der Europiischen Gemeinschaften vom 19. Mirz 1998 in
der Rechtssache T-83/96, G. van der Wal, unterstiitzt
durch Konigreich der Niederlande, gegen Kommission der
Europiischen Gemeinschaften, beim Gerichtshof der Euro-
pdischen Gemeinschaften eingelegt. Bevollmichtigte des
Rechtsmittelfithrers sind Marc Fierstra und Corinna Wis-
sels, Ministerium fiir Auswirtige Angelegenheiten, Den
Haag.

Der Rechtsmittelfithrer beantragt,
1. das angefochtene Urteil (') aufzuheben;

2. die angefochtene Entscheidung fiir nichtig zu erkliren,
hilfsweise, die Rechtssache zur weiteren Entscheidung
unter Beachtung des Urteils des Gerichtshofes an das
Gericht zuriickzuverweisen;

3. der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerle-
gen.

Rechtsmittelgriinde und wesentliche Argumente

— Verstofs gegen den Beschlufs 94/90/EGKS, EG, Eura-
tom der Kommission vom 8. Februar 1994 iber den
Zugang der Offentlichkeit zu den der Kommission vor-
liegenden Dokumenten (3): Das Gericht habe zu
Unrecht entschieden, dafl der Ausnahmegrund des
offentlichen Interesses auch zum Schutz der Verfah-
rensautonomie der nationalen Gerichte geltend ge-
macht werden konne. In der Entscheidung der Kom-
mission, Uber die das Gericht in dem angefochtenen
Urteil entschieden habe, sei es nicht um die Frage
gegangen, ob das nationale Gericht nicht verpflichtet
sei, Zugang zu Dokumenten zu gewihren, die sich in
seiner (nationalen) Verfahrenakte befinden, oder —
konkreter — inwieweit das nationale Gericht Zugang
zu einem ihm von der Kommission tbermittelten
Schreiben zu gewiahren habe.

Das Gericht habe zu Unrecht nicht gepruft, ob der
Zugang bei jedem einzelnen erbetenen Dokument
wegen seines konkreten Inhalts aus Grinden des
offentlichen Interesses verweigert werden musse. Wenn
das Gericht den Zugang zu Dokumenten ausschlieflich
davon abhingig mache, ob der Adressat moglicher-
weise ein nationales Gericht sei, wende es ein Krite-
rium an, das im Beschluf$ 94/90/EGKS, EG, Euratom
keine Stiitze finde.

Das Recht auf Zugang zu Dokumenten der Kommis-
sion sei ein allgemeiner Grundsatz des Beschlusses 94/
90/EGKS, EG, Euratom. Die vorgesehenen Ausnahmen
von diesem Grundsatz miifSten eng ausgelegt und ange-
wandt werden. Das angefochtene Urteil widerspreche
dieser frither auch vom Gericht anerkannten Ausle-
gung (%), da alle Dokumente, die die Kommission im
Hinblick auf ein bestimmtes Verfahren erstellt habe,
ungeachtet ihres Inhalts von diesem Grundsatz ausge-
schlossen wiirden. Damit werde der Ausnahmegrund
weit ausgelegt, was gegen den Beschluf$ 94/90/EGKS,
EG, Euratom verstofSe. Diese weite Auslegung wider-
spreche auch der Zielsetzung des Beschlusses 94/90/
EGKS, EG, Euratom, da sie eine Transparenz der
Beziehungen zwischen der Kommission und dem natio-
nalen Gericht unmoglich mache.

Die Auslegung, die in dem angefochtenen Urteil vorge-
nommen worden sei, beeintrichtige die einheitliche
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Anwendung des Gemeinschaftsrechts und namentlich
des Beschlusses 94/90/EGKS, EG, Euratom. Uber die
Gewahrung des Zugangs zu den genannten Dokumen-
ten entscheide ndmlich, jedenfalls solange das Verfah-
ren vor dem nationalen Gericht anhingig sei, nach
Auffassung des Gerichts nur das nationale Gericht auf-
grund seines Verfahrensrechts. Dies bedeute, dafs der
Zugang zu Dokumenten der Kommission je nach dem
jeweils anwendbaren Recht unterschiedlich gewihrt
werde.

— Verstofs gegen Artikel 33 in Verbindung mit Artikel 44
der EG-Satzung des Gerichtshofes: Das Gericht habe
das angefochtene Urteil unzureichend begriindet, da es
nicht begriindet habe, in welcher Weise gegen Artikel 6
der EMRK — auf den das Gericht den Grundsatz der
Verfahrensautonomie des nationalen Gerichts stiitze —
verstoflen werde, wenn die Kommission iiber die
Gewidhrung des Zugangs zu Dokumenten zu entschei-
den habe, die sie im Hinblick auf ein bestimmtes
Gerichtsverfahren erstellt habe.

(") ABL C 137 vom 2.5.1998, S. 14.

(%) ABL L 46 vom 18.2.1994, S. 58.

(®) Urteil vom 5. Mirz 1997 in der Rechtssache T-105/95 (WWF
UK/Kommission).

Klage der Kommission der Europaischen Gemeinschaften
gegen die Griechische Republik, eingereicht am 18. Mai
1998

(Rechtssache C-187/98)
(98/C 258/30)

Die Kommission der Europdischen Gemeinschaften hat am
18. Mai 1998 eine Klage gegen die Griechische Republik
beim Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmachtigte der Kligerin ist Maria Kontou-
Durande; Zustellungsbevollmachtigter: Carlos Goémez de
la Cruz, Juristischer Dienst, Centre Wagner, Luxemburg-
Kirchberg.

Die Klédgerin beantragt,

— festzustellen, daf§ die Griechische Republik gegen ihre
Verpflichtungen aus dem Gemeinschaftsrecht und aus
Artikel 119 EG-Vertrag sowie aus Artikel 3 der Richt-
linie 75/117/EWG (') und aus Artikel 1 der Richtlinie
79/7/EWG (?) verstofsen hat, indem sie Regelungen, die
im Zusammenhang mit der Gewihrung von Familien-
oder Verheiratetenzulagen an Arbeitnehmer, was die
Festsetzung der Hohe der rentenfihigen Beziige angeht,
fur verheiratete weibliche Arbeitnehmer bestimmte
materielle Voraussetzungen aufstellten, die firr verhei-
ratete mannliche Arbeitnehmer nicht aufgestellt wur-
den, nicht rickwirkend zum Inkrafttreten der vorge-
nannten Gemeinschaftsvorschriften in Griechenland
aufSer Kraft gesetzt hat.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Die Gewihrung der genannten Zulagen an Frauen unter
Voraussetzungen, die gegeniiber minnlichen Arbeitneh-
mern nicht aufgestellt wiirden, verstofle gegen die Anfor-
derungen des Artikels 119 EG-Vertrag und der Richtlinie
75/117/EWG. Diese Unterscheidung hitte seit 1. Januar
1981, dem Tag des Inkrafttretens des Artikels 119 EG-Ver-
trag und der Richtlinie 75/117/EWG in Griechenland,
abgeschafft werden miissen. Die Griechische Republik
habe ihre Rechtsvorschriften an die genannten Vorschriften
angepafst, diese Anpassung aber nicht riickwirkend durch-
gefiihrt. Die Nichtgewihrung der genannten Zulagen seit
dem 1. Januar 1981 habe sich fiir die verheirateten weibli-
chen Arbeitnehmer nicht nur im Hinblick auf ihre Beziige
zwischen diesem Zeitpunkt und der Anpassung der grie-
chischen Rechtsvorschriften ausgewirkt, sondern entfalte
weiter rechtliche Wirkungen insoweit, als diese Zulagen
bei der Berechnung der Renten beriicksichtigt wiirden. Sie
verstofSe somit auch gegen Artikel 4 Absatz 1 der Richt-
linie 79/7/EWG, der jede Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts auf dem Gebiet der Sozialversicherung, insbe-
sondere betreffend die Berechnung der Leistungen, ver-
biete.

(1) ABL L 45 vom 19.2.1975, S. 19.
(%) ABL L 6 vom 10.1.1979, S. 24.

Rechtsmittel des G. van der Wal gegen das Urteil des

Gerichts erster Instanz der Europidischen Gemeinschaften

vom 19. Mirz 1998 in der Rechtssache T-83/96, G. van

der Wal, unterstiitzt durch Konigreich der Niederlande,

gegen Kommission der Europaischen Gemeinschaften, ein-
gelegt am 19. Mai 1998

(Rechtssache C-189/98 P)
(98/C 258/31)

G. van der Wal hat am 19. Mai 1998 ein Rechtsmittel
gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europii-
schen Gemeinschaften vom 19. Mirz 1998 in der Rechts-
sache T-83/96, G. van der Wal, unterstiitzt durch Konig-
reich der Niederlande, gegen Kommission der Europii-
schen Gemeinschaften, beim Gerichtshof der Europdischen
Gemeinschaften eingelegt. ProzefSbevollmichtigte des
Rechtsmittelfithrers ist Rechtsanwaltin L. Y. J. M. Parret,
Zustellungsanschrift: Rechtsanwalt A. May, 31, Grand-
rue, Luxemburg.

Der Rechtsmittelfithrer beantragt,

1. das vorliegende Rechtsmittel gegen das Urteil des
Gerichts erster Instanz der Europiischen Gemeinschaf-
ten vom 19. Mirz 1998 in der Rechtssache T-83/96 (1)
fiir zuldssig zu erkliren;
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2. das Urteil des Gerichts erster Instanz vom 19. Mairz
1998 in der Rechtssache T-83/96 aufzuheben und im
Wege einer neuen Entscheidung die an den Rechtsmit-
telfithrer gerichtete Entscheidung der Kommission vom
29. Mirz 1996 fiir nichtig zu erkliren;

3. der Kommission der Europiischen Gemeinschaften die
Kosten beider Instanzen aufzuerlegen.

Rechtsmittelgriinde und wesentliche Argumente

— Verstofs gegen den Beschluff 94/90/EGKS, EG, Eura-
tom der Kommission vom 8. Februar 1994 tber den
Zugang der Offentlichkeit zu den der Kommission vor-
liegenden Dokumenten (?):

— Das Gericht habe verkannt, dafl die Kommission,
bevor sie den Zugang zu einem Dokument verwei-
gere, nach dem Beschluff 94/90/EGKS, EG, Eura-
tom nachweisen miisse, dafl seine Verbreitung
wegen der Informationen, die es enthalte, das
durch die erste Kategorie von Ausnahmen im
BeschlufS 94/90/EGKS, EG, Euratom geschiitzte
Offentliche Interesse tatsichlich beeintriachtigen
konne.

— Dadurch, daff das Gericht die Entscheidung tiber
den Zugang zu den betreffenden Dokumenten der
Kommission nach dem Kriterium des Adressaten
der Dokumente — im vorliegenden Fall des natio-
nalen Gerichts, an das die betreffenden Schreiben
gerichtet gewesen seien — beurteilt habe, habe es
gegen die Bestimmungen und Ziele des Beschlusses
94/90 verstofSen.

— Weder der Beschlufs 94/90 noch irgendeine andere
Rechtsvorschrift = stiitzten die Auffassung des
Gerichts, daff die Ausnahme zum Schutz des
offentlichen Interesses (im einzelnen der ,,Rechts-
pflege*) die allgemeine Beachtung des Grundsatzes
der Verfahrensautonomie des Gerichts bezwecke
und daf8 diese Ausnahme eine solche Tragweite
habe, daf sie sich nicht nur auf den Schutz der Par-
teien, sondern auch auf die Verfahrensautonomie
der nationalen und der Gemeinschaftsgerichte
erstrecke.

— VerstofS gegen die Europiische Menschenrechtskonven-
tion: Die Europiische Menschenrechtskonvention,
namentlich Artikel 6 und die Rechtsprechung zu
diesem Artikel, stiitzten nicht die Auffassung des
Gerichts, daf sich daraus ein ,,Grundsatz der Verfah-
rensautonomie® ableiten lasse. Weder der Zweck des
Artikels 6 EMRK noch die Auslegung der darin
umschriebenen Rechte boten eine Rechtsgrundlage fur
die Begriindung des Gerichts.

— Verstofs gegen die Begriindungspflicht.

— Verstof$ gegen den Grundsatz der Parteiautonomie und
Verletzung der Rechte der Verteidigung: Das Gericht
habe sich an die Stelle der Kommission gesetzt und die

Ablehnungsgrinde der Kommission erganzt, ohne daf
der Rechtsmittelfiihrer hierzu irgendwelche tatsichli-
chen oder rechtlichen Argumente habe vorbringen
konnen.

(1) ABL C 137 vom 2.5.1998, S. 14.
(2) ABL L 46 vom 18.2.1994, S. S8.

Rechtsmittel des Georges Tzoano gegen das Urteil des
Gerichts erster Instanz der Europiischen Gemeinschaften
(Vierte Kammer) vom 19. Mirz 1998 in der Rechtssache
T-74/96, Georges Tzoano gegen Kommission der Europai-
schen Gemeinschaften, eingelegt am 19. Mai 1998

(Rechtssache C-191/98 P)
(98/C 258/32)

Georges Tzoano hat am 19. Mai 1998 ein Rechtsmittel
gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europdi-
schen Gemeinschaften (Vierte Kammer) vom 19. Mirz
1998 in der Rechtssache T-74/96, Georges Tzoano gegen
Kommission der Europdischen Gemeinschaften, beim
Gerichtshof der Europidischen Gemeinschaften eingelegt.
ProzefSbevollmachtigter des Rechtsmittelfithrers ist Rechts-
anwalt Eric Boigelot, Briissel, Zustellungsanschrift: Kanzlei
des Rechtsanwalts Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheins-
heim, Luxemburg.

Der Rechtsmittelfithrer beantragt,
a) das angefochtene Urteil aufzuheben (');

b) den Rechtsstreit selbst zu entscheiden und dabei der
urspriinglichen Klage des Rechtsmittelfithrers wie folgt
stattzugeben:

— die Entscheidung der Kommission vom 22. Juni
1995, mit der der Rechtsmittelfithrer ohne Verlust
seiner Ruhegehaltsanspriiche aus dem Dienst ent-
fernt wurde, sowie die Entscheidung vom
19. Februar 1996 iiber die ausdriuckliche Zuriick-
weisung der Beschwerde des Rechtsmittelfithrers
vom 21. September 1995 gegen die angefochtene
Entscheidung aufzuheben;

— der Kommission die Kosten des Verfahrens in bei-
den Instanzen aufzuerlegen.

Rechtsmittelgriinde und wesentliche Argumente
Verstof$ gegen das Gemeinschaftsrecht, insbesondere

— gegen Artikel 33 der Satzung des Gerichtshofes, da die
Verpflichtung zur Begriindung der Urteile insbesondere
bedeute, daf§ die angefithrten Griinde rechtlich zulissig
sein miifften, also ausreichend, schliissig, nicht mit
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rechtlichen oder tatsichlichen Fehlern behaftet und
nicht widerspriichlich;

— gegen das Statut der Beamten der Europdischen
Gemeinschaften, im einzelnen gegen die Artikel 12,
13, 14, 17, 21 Absdtze 1 und 2, 25, 87 Absatz 2 und
88 Absatz 5 sowie gegen Anhang IX dieses Statuts,
insbesondere gegen die Artikel 1, 2, 3, 7 Absatz 2
und 11;

— gegen allgemeine Rechtsgrundsitze, die im Gemein-
schaftsrecht Geltung hitten, und zwar insbesondere
gegen die Grundsitze der Wahrung der Verteidigungs-
rechte, des Rechts auf eine kontradiktorische Verhand-
lung und einen unparteiischen Richter (und Artikel 6
der Menschenrechtskonvention), der Rechtssicherheit,
von Treu und Glauben, des Schutzes des berechtigten
Vertrauens, der Fiirsorgepflicht sowie gegen den
Grundsatz, wonach jede Verwaltungsmafinahme auf
rechtlich zulidssigen, also schliissigen und nicht mit
einem rechtlichen und/oder tatsichlichen Fehler behaf-
teten Grunden beruhen miusse.

Das angefochtene Urteil lege Artikel 88 Absatz 5 des
Beamtenstatuts eng aus; diese Vorschrift solle dafiir sor-
gen, dafl die Anstellungsbehorde, die mit der Untersu-
chung und anschlieffend gegebenenfalls mit der Verhin-
gung einer DisziplinarmafSnahme beauftragt sei, vollstin-
dig tiiber den Sachverhalt unterrichtet sei, der den
Beamten, gegen die aufSerdem ein Strafverfahren eingeleitet
worden sei, vorgeworfen werde.

Der Rechtsmittelfithrer wirft dem Gericht zudem vor, es
habe das angefochtene Urteil auf unrichtige Erwigungen
und Begriindungen gestiitzt, die den Angaben in den Akten
widersprachen. Das Gericht habe in dem angefochtenen
Urteil weder tatsichlich noch rechtlich die richtigen
Schliisse gezogen, zu denen es aufgrund der Angaben in
den ihm zur Verfigung stehenden Unterlagen hitte gelan-
gen miissen.

Das angefochtene Urteil sei auch insoweit aufzuheben, als
es den Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens, der
Waffengleichheit und der Verpflichtung zu einer schliissi-
gen Begriindung unrichtig anwende. So vertrete das
Gericht zu Unrecht die Auffassung, dafl der Grundsatz der
Waffengleichheit beachtet sei, da der Rechtsmittelfithrer
»Zugang zu den Akten gehabt hat, die dem Disziplinarrat
fiir die Abgabe seiner Stellungnahme und der Anstellungs-
behorde fiir den Erlaff der angefochtenen Entscheidung zur
Verfugung standen“. Das Gericht sei ferner zu Unrecht
unter Heranziehung des gleichen Rechtfertigungsgrundes
der Ansicht gewesen, dafl der Rechtsmittelfithrer ,,von
allen Elementen des Sachverhalts, auf die die Entscheidung
gestutzt war, Kenntnis nehmen konnte, und zwar rechtzei-
tig, um sich zu dufSern®.

(") Urteil vom 19. Mirz 1998 in der Rechtssache T-74/96 (ABIL.
C 137 vom 2.5.1998, S. 13).

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Be-
schluff des Regeringsritt vom 29. April 1998 in der
Rechtssache: X AB und Y AB gegen Riksskatteverk

(Rechtssache C-200/98)
(98/C 258/33)

Das Regeringsritt ersucht den Gerichtshof der Europai-
schen Gemeinschaften durch Beschluff vom 29. April
1998, bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am
22. Mai 1998, in der Rechtssache X AB und Y AB gegen
Riksskatteverk um Vorabentscheidung iiber folgende
Frage:

Gemiaf §2 Absatz 3 des Gesetzes (1947:576) iiber die
staatliche Einkommensteuer wird einem Konzernbeitrag
unter bestimmten Voraussetzungen steuerrechtliche Wir-
kung zuerkannt, wenn er von einer schwedischen Aktien-
gesellschaft an eine andere schwedische Aktiengesellschaft
geleistet wird, die entweder unmittelbar dem erstgenann-
ten Unternehmen oder diesem zusammen mit einer oder
mehreren 100%igen schwedischen Tochtergesellschaften
vollstindig gehort. Das steuerliche Ergebnis bleibt gleich,
wenn eine oder mehrere der 100%igen Tochtergesellschaf-
ten ausliandische Gesellschaften sind, ihren Sitz aber in ein
und demselben Mitgliedstaat haben und Schweden mit die-
sem Staat ein Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen
hat, das eine Nichtdiskriminierungsklausel enthilt. Ist es
vor diesem Hintergrund mit dem geltenden Gemeinschafts-
recht, insbesondere mit Artikel 52 in Verbindung mit
Artikel 58 und den Artikeln 73 b und 73 d EG-Vertrag
vereinbar, eine Regelung anzuwenden, wonach einem Kon-
zernbeitrag nicht die gleiche steuerrechtliche Wirkung
zuerkannt wird, wenn die schwedische Muttergesellschaft
statt dessen das Unternehmen, das den Beitrag erhilt,
zusammen mit zwei oder mehr 100%igen ausldndischen
Tochtergesellschaften besitzt, die ihren Sitz in verschiede-
nen Mitgliedstaaten haben, mit denen Schweden Doppel-
besteuerungsabkommen geschlossen hat, die eine Nichtdis-
kriminierungsklausel enthalten?

Klage der Kommission der Europidischen Gemeinschaften
gegen das Konigreich Belgien, eingereicht am 25. Mai
1998

(Rechtssache C-201/98)
(98/C 258/34)

Die Kommission der Europdischen Gemeinschaften hat am
25. Mai 1998 eine Klage gegen das Konigreich Belgien
beim Gerichtshof der Europidischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmichtigte der Kligerin sind Rechtsberater
Franck Benyon und Bernard Mongin, Juristischer Dienst;
Zustellungsbevollmichtigter ist Carlos Gomez de la Cruz,
Centre Wagner, Luxemburg-Kirchberg.



15.8.98

Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften

C 258/21

Die Kommission der Europdischen Gemeinschaften bean-
tragt,

— festzustellen, dafs das Konigreich Belgien gegen seine
Verpflichtungen aus der Verordnung (EWG) Nr. 4055/
86 des Rates vom 22. Dezember 1986 zur Anwendung
des Grundsatzes des freien Dienstleistungsverkehrs auf
die Seeschiffahrt zwischen Mitgliedstaaten sowie zwi-
schen Mitgliedstaaten und Drittlindern (!), insbeson-
dere gegen die Artikel 3 und 4 Absatz 1 der Verord-
nung im Falle des Senegals und der Elfenbeinkiiste und
gegen Artikel 5 im Falle von Mali, verstoflen hat,
indem es die Abkommen mit den Ladungsanteilverein-
barungen mit Mali geschlossen und aufrechterhalten
hat und die Abkommen mit dem Senegal und der
Elfenbeinkiiste weder so angepafSt hat, dafs ein ange-
messener, freier und nicht diskriminierender Zugang
aller Angehorigen der Gemeinschaft zu den Ladungs-
anteilen Belgiens vorgesehen ist, noch diese Abkom-
men beendet hat;

— dem Konigreich Belgien die Kosten aufzuerlegen.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Die bestehenden Abkommen (BLWU—Senegal, BLWU—
Elfenbeinkiiste)

Die Abkommen mit dem Senegal und der Elfenbeinkiste
seien am 3. September 1984 bzw. am 25. Oktober 1979,
d.h. vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EWG)
Nr. 4055/86, in Kraft getreten. Es handele sich um
bestehende Vereinbarungen, die den Artikeln 3 und 4 der
Verordnung unterligen.

Diese Abkommen enthielten jeweils Ladungsanteilverein-
barungen, die den Verkehr bis zu 40% den belgischen
oder luxemburgischen Reedereien vorbehielten und die
Reedereien der anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft
insoweit ausschlossen. Diese Vereinbarungen seien nach
Artikel 3 der Verordnung entweder zu beenden oder
gemifs den Bestimmungen des Artikels 4 anzupassen.

Belgien sei nicht in der Lage gewesen, einen Rechtsakt vor-
zulegen, der eine Anpassung oder Beendigung der Verein-
barungen in den Abkommen mit dem Senegal gleich-
komme, und habe nicht auf eine Veroffentlichung im
Moniteur belge verwiesen. Somit sei nicht nachgewiesen,
dafs die Ladungsanteilvereinbarung beendet worden sei.

Was die Anpassung des Abkommens mit der Elfenbeinkii-
ste betreffe, so sei der Kommission am 7. April 1998 der
Entwurf eines Zusatzprotokolls zum Seeverkehrsabkom-
men zwischen der BLWU und der Republik Elfenbeinkuste
(SG(98)A/5766) mitgeteilt worden. Dieser Entwurf, der
auch noch bestimmter Anderungen bediirfe, um dem
Gemeinschaftsrecht zu entsprechen, sei noch nicht unter-
zeichnet und noch nicht in Kraft getreten.

Das Konigreich Belgien mache zu Unrecht geltend, dafs die
Frist fiir die Anpassung der Ladungsanteilvereinbarungen
hinsichtlich des durch den UN-Verhaltenskodex fir Linien-
konferenzen geregelten Verkehrs noch nicht abgelaufen sei
und der Zeitpunkt der Unterzeichnung des Verhaltensko-
dex durch Belgien nicht der letzte Zeitpunkt fiir die
Anpassung der Vereinbarung sei. Die Kommission verweist
darauf, daf elf Jahre nach dem Inkrafttreten der Verord-
nung und funf Jahre nach Ablauf des durch die Verord-
nung firr die Anpassung festgelegten Endzeitpunktes jeden-
falls noch keine Anpassung stattgefunden habe.

Die nach dem Inkrafttreten der Verordnung (EWG)
Nr. 4055/86 geschlossene Vereinbarung (BLWU—Mali)

Das Verbot der Ladungsanteilvereinbarungen ,,in kiinfti-
gen Abkommen“ (Artikel 5 der Verordnung) solle die
wesentlichen Rechtswirkungen solcher Abkommen verhin-
dern, die den Grundsatz des freien Dienstleistungsverkehrs
beeintrichtigten, der nach der Verordnung (EWG)
Nr. 4055/86 fiir die Schiffahrt gelte. Zur Gewihrleistung
der praktischen Wirksamkeit des Verbotes seien die Mit-
gliedstaaten gehalten, beim Abschluf§ neuer Abkommen
mit Drittlindern keine Ladungsanteilvereinbarungen einzu-
beziehen.

Das Abkommen mit Mali enthalte Ladungsanteilvereinba-
rungen, die, da es sich um ein kiinftiges Abkommen han-
dele, nur unter den in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 4055/86 genannten aufSergewohnlichen
Umstinden, d. h. wenn die Linienreedereien der Gemein-
schaft ohne diese Vereinbarung keinen tatsdchlichen
Zugang zum Handelsverkehr mit dem betreffenden Dritt-
land hitten, und entsprechend den Bestimmungen des
Artikels 6 der Verordnung genehmigungsfihig seien, der
einen Vorschlag der Kommission gegeniiber dem Rat vor-
sehe. Im vorliegenden Fall ligen solche Umstinde nicht
vor, und diese Verfahren seien auch nicht durchgefiihrt
worden.

Das streitige Abkommen behalte Beforderungen zwischen
den Parteien den Schiffen vor, die unter ihrer Flagge fihren
oder unter der Leitung ,nationaler Reedereien® stiinden.
Somit seien Schiffe unter der Leitung der Staatsangehori-
gen anderer Mitgliedstaaten vom Verkehr ausgeschlossen.
Das Abkommen verstofSe daher von seinem Inkrafttreten
an gegen die Verordnung. Der Verletzungstatbestand sei
somit erfiillt, auch wenn Belgien diesen Zustand offen-
sichtlich beenden wolle. Jedenfalls sei bis heute keine
Anpassung erfolgt.

(") ABL L 378 vom 31.12.1986, S. 1.
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Klage der Kommission der Europidischen Gemeinschaften
gegen das GrofSherzogtum Luxemburg, eingereicht am
25. Mai 1998

(Rechtssache C-202/98)
(98/C 258/35)

Die Kommission der Europiischen Gemeinschaften hat am
25. Mai 1998 eine Klage gegen das GrofSherzogtum
Luxemburg beim Gerichtshof der Europiischen Gemein-
schaften eingereicht. Bevollmichtigte der Klidgerin sind
Rechtsberater Franck Benyon und Bernard Mongin, Juri-
stischer Dienst; Zustellungsbevollmichtigter ist Carlos
Goémez de la Cruz, Centre Wagner, Luxemburg-Kirchberg.

Die Kommission der Europdischen Gemeinschaften bean-
tragt,

— festzustellen, daff das Grofherzogtum Luxemburg
dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Verord-
nung (EWG) Nr. 4055/86 des Rates vom 22. Dezember
1986 zur Anwendung des Grundsatzes des freien
Dienstleistungsverkehrs auf die Seeschiffahrt zwischen
Mitgliedstaaten sowie zwischen Mitgliedstaaten und
Drittlindern ('), insbesondere deren Artikeln 3 und 4
Absatz 1 im Fall Senegals und der Elfenbeinkiiste
sowie Artikel 5 im Fall von Mali und Togo, verstoflen
hat, indem es die Abkommen geschlossen und beibe-
halten hat, die die Ladungsanteilvereinbarungen mit
Mali und Togo enthalten, und indem es die Abkom-
men mit Senegal und der Elfenbeinkiiste nicht so ange-
pafst hat, dafl diese einen angemessenen, freien und
nicht diskriminierenden Zugang der Angehorigen der
Gemeinschaft zu den Ladungsanteilen Luxemburgs
vorsehen, bzw. diese Abkommen nicht gekiindigt hat;

— dem GrofSherzogtum Luxemburg die Kosten des Ver-
fahrens aufzuerlegen.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Die bestchenden Abkommen (BLWU—Elfenbeinkiiste,
BLWU—Senegal)

Die Abkommen mit Senegal und der Elfenbeinkiiste seien
am 3. September 1984 und am 25. Oktober 1979, also
vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EWG) Nr. 4055/86
in Kraft getreten. Es handele sich um bestehende Abkom-
men, fur die die Artikel 3 und 4 der Verordnung gilten.

Beide Abkommen enthielten Ladungsanteilvereinbarungen,
die 40 % des Verkehrs den belgischen oder luxemburgi-
schen Reedereien vorbehielten und dabei die Reedereien
der anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ausschlos-
sen. Diese Vereinbarungen miifSten entweder nach Artikel 3

der Verordnung beendet oder gemifs Artikel 4 angepafSt
werden.

Fiir den durch Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der Verord-
nung geregelten Verkehr gemiafS dem Verhaltenskodex fiir
Linienkonferenzen gelte keine Ubergangsfrist fiir die vorge-
sehene Anpassung. Fiir den iibrigen Verkehr sei die durch
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) gewihrte Frist fiir die
Anpassung am 1. Januar 1993 abgelaufen. Es sei daher
unerheblich, ob der Verkehr durch Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe a) oder Buchstabe b) geregelt werde, denn jede
Frist fiir die Anpassung sei seit langem abgelaufen. Die
Kommission verfiige tiber keine Angaben, die es ihr
ermoglichten, darauf zu schlielen, dafl das Grofsherzog-
tum Luxemburg bisher die Vereinbarungen in den Abkom-
men mit Senegal und der Elfenbeinkuste geindert oder
beendet hitte.

Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 betreffe von
den Mitgliedstaaten geschlossene Abkommen. Zwar
erklire Luxemburg, dafs die Abkommen nicht veroffent-
licht worden seien, es scheine jedoch den Umstand nicht in
Frage zu stellen, dafl diese von Belgien im Namen der
BLWU wirksam gemaf$ Artikel 31 Absatz 1 BLWU-Vertrag
geschlossen worden seien und dafs es daher gegeniiber den
Drittlindern gebunden sei. Artikel 3 der Verordnung
schreibe sodann zwingend vor, dafl die Abkommen zu
beenden oder anzupassen seien; er beschrianke sich nicht
darauf, die Mitgliedstaaten aufzufordern, entsprechend zu
verhandeln, und erlege den Mitgliedstaaten eine zwingende
Verpflichtung auf.

Die Weigerung Luxemburgs, die Abkommen zu kiindigen,
mit der Begriindung, daf§ sie andere wichtige Bestimmun-
gen enthielten, die mit dem Gemeinschaftsrecht im Ein-
klang stiinden, konne nicht hingenommen werden. Ein sol-
cher Standpunkt nehme letztlich dem Grundsatz des Vor-
rangs des Gemeinschaftsrechts vor dem nationalen Recht
auf dem Gebiet des Dienstleistungsverkehrs die rechtliche
Wirkung. Die Kundigung gegen das Gemeinschaftsrecht
verstoflender zweiseitiger Abkommen hindere Luxemburg
nicht daran, auf den Gebieten, die nicht vom Gemein-
schaftsrecht erfafSt wiirden, neue Abkommen zu schlieflen.

Das Argument, daf§ die Abkommen in bezug auf Luxem-
burg weitgehend wirkungslos seien bzw. daf$ nicht nachge-
wiesen sei, daf§ luxemburgische Reedereien betroffen seien,
sei sowohl in bezug auf Artikel 3 als auch in bezug auf
Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 unerheblich,
die sich beide auf ,Ladungsanteilvereinbarungen in ...
Abkommen® bezogen; selbst wenn die luxemburgischen
Unternehmen keinen Vorteil aus diesen Rechten gezogen
hitten, zahle deren Existenz und die Folge, daf§ die Ange-
horigen der anderen Mitgliedstaaten keinen Vorteil daraus
ziehen konnten.

Daher sei die Kommission der Ansicht, daff Luxemburg in
bezug auf die bestehenden Abkommen seinen Verpflich-
tungen aus der Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 nicht
nachgekommen sei.
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Die nach dem Inkrafttreten der Verordnung (EWG)
Nr. 4055/86 geschlossenen Abkommen (BLWU—Mali,
BLWU—Togo)

Das Verbot der Ladungsanteilvereinbarungen ,,in kiinfti-
gen Abkommen® (Artikel 5 der Verordnung) solle die
wesentlichen Rechtswirkungen solcher Vereinbarungen
verhindern, die den nach der Verordnung (EWG) Nr. 4055/
86 auf die Seeschiffahrt anwendbaren Grundsatz des freien
Dienstleistungsverkehrs beeintrachtigten. Um die prakti-
sche Wirksamkeit des Verbotes zu gewihrleisten, seien die
Mitgliedstaaten verpflichtet, in die Verhandlungen iiber
den Abschluf8 neuer Abkommen mit Drittlindern keine
Ladungsanteilvereinbarungen einzubeziehen.

Die Abkommen mit Mali und Togo enthielten Ladungsan-
teilvereinbarungen, die, da es sich um kiinftige Abkommen
handele, nur unter den in Artikel 5 Absatz 1 der Verord-
nung (EWG) Nr. 4055/86 geregelten auflergewohnlichen
Umstinden genehmigt werden konnten, nimlich wenn die
Linienreedereien der Gemeinschaft sonst keinen tatsachli-
chen Zugang zum Handelsverkehr mit dem betreffenden
Drittland hatten, und gemifs Artikel 6 der Verordnung,
wonach die Kommission dem Rat einen Vorschlag vorle-
gen miisse; diese Umstinde ligen im vorliegenden Fall
nicht vor, auch sei kein solches Verfahren durchgefiihrt
worden. Das Abkommen behalte den Verkehr zwischen
den Beteiligten Schiffen vor, die ihre Flagge fithrten oder
von ,inlindischen Reedereien“ betrieben wiirden. Daher
seien die Schiffe, die von den Angehorigen der anderen
Mitgliedstaaten betriecben wiirden, vom Verkehr ausge-
schlossen.

Das GrofSherzogtum Luxemburg habe nicht den ihm oblie-
genden Beweis erbracht, daf§ die Abkommen beendet wor-
den seien.

(') ABL L 378 vom 31.12.1986, S. 1.

Klage der Kommission der Europdischen Gemeinschaften
gegen das Konigreich Belgien, eingereicht am 2. Juni 1998

(Rechtssache C-206/98)
(98/C 258/36)

Die Kommission der Europiischen Gemeinschaften hat am
2. Juni 1998 eine Klage gegen das Konigreich Belgien
beim Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmichtigte der Kligerin sind Rechtsberaterin
Christina Tufvesson und Bernard Mongin, Juristischer
Dienst; Zustellungsbevollmichtigter ist Carlos Gémez de
la Cruz, Centre Wagner, Luxemburg-Kirchberg.

Die Kommission der Europiischen Gemeinschaften bean-
tragt,

festzustellen, daf das Konigreich Belgien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 92/49/EWG des
Rates vom 12. Juni 1992 zur Koordinierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften fir die Direktversicherung
(mit Ausnahme der Lebensversicherung) sowie zur Ande-
rung der Richtlinien 73/239/EWG und 88/357/EWG
(Dritte Richtlinie Schadenversicherung) () und dem EG-
Vertrag verstofsen hat, dafd es Artikel 2 des Gesetzes vom
9. Juli 1975 betreffend die Aufsicht iiber Versicherungsun-
ternehmen in der durch die Konigliche Verordnung vom
12. August 1994 geinderten Fassung erlassen und beibe-
halten hat.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Artikel 2 des belgischen Gesetzes vom 9. Juli 1975 in der
durch die Konigliche Verordnung vom 12. August 1994
gednderten Fassung stehe nicht im Einklang mit der Richt-
linie 92/49/EWG, indem er simtliche Versicherungskassen
oder -unternehmen vom Geltungsbereich des nationalen
Umsetzungsgesetzes ausnehme, die Arbeitsunfille versi-
cherten, auch wenn diese Unternehmen einen Erwerbs-
zweck auf eigenes Risiko verfolgten. Die Kommission
bestreite nicht, dafl die belgische Grundregelung fur
Arbeitsunfille unter die Ausnahmeregelung fiir das Gebiet
der sozialen Sicherheit falle. Wenn jedoch nach den
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats Geschifte, die
unter die Regelung der Pflichtsozialversicherung fielen,
von Versicherungsunternehmen getitigt werden konnten,
die einen Gewinnzweck auf eigenes Risiko verfolgten, wie
dies in Belgien der Fall sei, so wiirden diese vom Geltungs-
bereich der Richtlinie 92/49/EWG erfafst.

Die einzige Auslegung der Richtlinie 92/49/EWG, die es
ermogliche, die Artikel 2 Absatz 2 und 55 miteinander in
Einklang zu bringen, bestehe darin, die Tatigkeit der Versi-
cherung von Arbeitsunfillen in den Geltungsbereich der
Richtlinie einzubeziehen, wenn sie von einem Versiche-
rungsunternechmen mit Gewinnzweck betrieben werde, das
sein eigenes Risiko trage.

Die gemeinsame Erklirung des Rates und der Kommis-
sion, die dem Protokoll des Rates bei Erlafs der Richtlinie
88/357/EWG als Anlage beigefiigt worden sei, beziehe sich
auf Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie,
der durch Artikel 37 der Richtlinie 92/49/EWG mit Wir-
kung vom 1. Juli 1994 aufgehoben worden sei; sie konne
nicht den eindeutigen Bestimmungen einer spiter erlasse-
nen Richtlinie vorgehen, die die Richtlinie, die Gegenstand
der Erkldarung gewesen sei, dndere.

SchliefSlich berufe sich die belgische Regierung zu Unrecht
auf Artikel 55 EG-Vertrag. Rechtsgrundlage der Richtlinie
92/49/EWG seien die Artikel 57 Absatz 2 und 66 EWG-
Vertrag, und sie habe die Vollendung des Binnenmarktes
im Bereich der Direktversicherung mit Ausnahme der
Lebensversicherung unter dem doppelten Gesichtspunkt
der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungs-
verkehrs zum Gegenstand. Daher seien fur die Bereiche,
die durch diese Richtlinie harmonisiert wiirden (und insbe-
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sondere fiir die Fach- und Finanzaufsicht iiber die Versi-
cherungsunternehmen), die Ausnahmen vom freien Dienst-
leistungsverkehr und der Niederlassungsfreiheit die in die-
ser Richtlinie vorgesehenen und nicht diejenigen, die sich
aus der Anwendung von Artikel 55 EG-Vertrag ergdben.

(1) ABL L 228 vom 11.8.1992, S. 1.

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt aufgrund des

Beschlusses des Bundessozialgerichts vom 31. Mirz 1998

in der Rechtssache Ramazan Ors gegen Bundesknapp-
schaft

(Rechtssache C-211/98)
(98/C 258/37)

Das Bundessozialgericht ersucht den Gerichtshof der Euro-
pdischen Gemeinschaften durch Beschluff vom 31. Mirz
1998, in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am
8. Juni 1998, in der Rechtssache Ramazan Ors gegen Bun-
desknappschaft, um Vorabentscheidung iiber folgende Fra-
gen:

1. Besteht aufgrund des Rechts betreffend die Assoziation
zwischen der Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft
und der Tiirkei ein auf einen tiirkischen Arbeitnehmer
in der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar
anwendbares Diskriminierungsverbot auf dem Gebiet
der sozialen Sicherheit?

2. Falls die Frage zu 1 bejaht wird, ist dieses Verbot so
auszulegen, dafs es einer nationalen Regelung entge-
gensteht, nach der fiir Leistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung und fiir die insoweit vergebene
Versicherungsnummer dasjenige Geburtsdatum mafSge-
bend ist, das in jenem Zeitpunkt urkundlich festgestellt
war, als der tiirkische Arbeitnehmer erstmals einem
nationalen Sozialleistungstrager gemeldet wurde?

Klage der Kommission der Europaischen Gemeinschaften
gegen Irland, eingereicht am 9. Juni 1998

(Rechtssache C-213/98)
(98/C 258/38)

Die Kommission der Europdischen Gemeinschaften hat am
9. Juni 1998 eine Klage gegen Irland beim Gerichtshof der
Europiischen Gemeinschaften eingereicht. Bevollmichtigte
der Kligerin ist Karen Banks, Juristischer Dienst; Zustel-
lungsbevollmichtigter ist Carlos Gomez de la Cruz, Juristi-
scher Dienst, Centre Wagner, Luxemburg-Kirchberg.

Die Kldgerin beantragt,

— festzustellen, daf§ Irland gegen seine Verpflichtungen
aus dem EG-Vertrag verstoflen hat, indem es nicht die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
erlassen hat, um der Richtlinie 92/100/EWG des Rates
vom 19. November 1992 zum Vermietrecht und Ver-
leihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht ver-
wandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigen-
tums (') nachzukommen, und/oder die Kommission
davon nicht in Kenntnis gesetzt hat;

— Irland die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Klagegriinde und wesentliche Argumente

Artikel 189 EG-Vertrag, wonach eine Richtlinie hinsicht-
lich des zu erreichenden Zieles fir jeden Mitgliedstaat ver-
bindlich sei, bringe die Verpflichtung der Mitgliedstaaten
mit sich, die in der Richtlinie festgelegte Umsetzungsfrist
einzuhalten. Diese Frist sei am 1. Juli 1994 abgelaufen,
ohne dafl Irland die erforderlichen Vorschriften erlassen
habe, um der in den Antrigen der Kommission genannten
Richtlinie nachzukommen, und/oder die Kommission
davon in Kenntnis gesetzt habe.

(') ABL L 346 vom 27.11.1992, S. 61.

Klage der Kommission der Europaischen Gemeinschaften
gegen die Griechische Republik, eingereicht am 10. Juni
1998

(Rechtssache C-214/98)
(98/C 258/39)

Die Kommission der Europiischen Gemeinschaften hat am
10. Juni 1998 eine Klage gegen die Griechische Republik
beim Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmichtigte der Klagerin ist Maria Kontou-
Durande, Juristischer Dienst der Kommission; Zustellungs-
bevollmichtigter: Carlos Gémez de la Cruz, Juristischer
Dienst der Kommission, Centre Wagner, Luxemburg-
Kirchberg.

Die Klidgerin beantragt, festzustellen, daf§ die Griechische
Republik dadurch, daf sie

— es unterlassen hat, im Zusammenhang mit dem
Fleisch, auf das die durch die Richtlinie 93/118/EG ()
des Rates festgesetzten Gebiihren angewandt werden,
eine Kategorie fir Einhufer vorzusehen,
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— die Betrige der Gebiihren, die fiir die Hygienekontrol-
len bei der Schlachtung von Tieren und im Zusammen-
hang mit der Zerlegung erhoben werden, auf 50 % der
gemeinschaftlichen Pauschalbetrige festgesetzt hat,
ohne diese ErmafSigung entsprechend den Vorschriften
des Kapitels I des Anhangs der Richtlinie zu begriin-
den,

— Geflugel von der Zerlegungsgebiihr ausgenommen hat,

gegen ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag und aus der
Richtlinie 93/118/EG des Rates, insbesondere den
Nummern 1, 2 und 5 des Kapitels I des Anhangs dieser
Richtlinie, verstofSen hat.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Aus einer vergleichenden Untersuchung des Prisidialde-
krets Nummer 34, durch das die Entscheidung 88/408/
EWG und die Anforderungen des Anhangs der Richtlinie
93/118/EG in die griechische Rechtsordnung umgesetzt
werden, zieht die Kommission die Schlufsfolgerung, dafs
das genannte Dekret aus folgenden Griinden nicht mit
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sei:

Was die Gebiihren angehe, die fiir Schlachtkontrollen zu
erheben seien, fehle in der fraglichen griechischen Rege-
lung eine Kategorie fiir Einhufer. Dies stelle einen VerstofS
gegen Nummer 1 Buchstabe b) des Kapitels I des Anhangs
der Richtlinie 93/118/EG dar.

Die Betrige der Gebiihren, die fir Hygienekontrollen bei
der Schlachtung von Tieren erhoben wiirden, beliefen sich
auf 50% der gemeinschaftlichen Pauschalbetrige, ohne
dafs die in Nummer 5 des Anhangs aufgestellten Vorausset-
zungen erfiillt wiirden. Dies stelle einen Verstof§ gegen
Nummer 1 des Kapitels I des Anhangs in Verbindung mit
Nummer § dar.

Was die Hohe der Gebiihr angehe, die im Zusammenhang
mit der Zerlegung von Frischfleisch erhoben werde, nehme
der Prasidialerlaff Nummer 34 hiervon Geflugel aus,
obwohl dieses von der Gemeinschaftsregelung umfaf3t sei.
Dies stelle eine Verletzungshandlung im Zusammenhang
mit Nummer 2 des Kapitels I des Anhangs der Richtlinie
93/118/EG dar.

Die Gebiihren fiir Kontrollen im Zusammenhang mit Zer-
legungsarbeiten seien niedriger als die Gemeinschaftsge-
bithren; die in Nummer 2 des Kapitels I des Anhangs der
Richtlinie 93/118/EG in Verbindung mit Nummer 5 aufge-
stellten Voraussetzungen seien jedoch nicht erfullt.

Aufgrund dessen ist die Kommission der Auffassung, dafs
die griechischen Rechtsvorschriften betreffend Gebiihren,
die fir die Durchfithrung von Untersuchungen und Hygie-

nekontrollen von frischem Fleisch und Geflugelfleisch
erhoben werden, nicht mit der Richtlinie 93/118/EG ver-
einbar sind, was die Nummern 1, 2 und 5 des Kapitels I
des Anhangs dieser Richtlinie angeht.

(") ABL L 340 vom 31.12.1993, S. 15.

Klage der Kommission der Europdischen Gemeinschaften
gegen die Griechische Republik, eingereicht am 11. Juni
1998

(Rechtssache C-216/98)
(98/C 258/40)

Die Kommission der Europdischen Gemeinschaften hat am
11. Juni 1998 eine Klage gegen die Griechische Republik
beim Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmachtigte der Klagerin sind Maria Kontou-
Durande und Enrico Traversa, Juristischer Dienst der
Kommission; Zustellungsbevollmichtigter: Carlos Gémez
de la Cruz, Juristischer Dienst der Kommission, Centre
Wagner, Luxemburg-Kirchberg.

Die Klagerin beantragt,

— festzustellen, daf§ die Griechische Republik gegen ihre
Verpflichtungen aus Artikel 9 der Richtlinie 95/59/EG
des Rates vom 27. November 1995 uber die anderen
Verbrauchsteuern auf Tabakwaren als die Umsatz-
steuer (') verstoflen hat, indem sie Rechtsvorschriften
erlassen und aufrechterhalten hat, nach denen die Min-
destpreise fiir den Kleinverkauf von Tabakwaren durch
Ministerialdekret festgesetzt werden miissen,

— der Griechischen Republik die Kosten des Verfahrens
aufzuerlegen.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Artikel 9 der Richtlinie 95/59/EG des Rates, der Artikel 5
Absatz 1 der Richtlinie 72/464/EWG entspreche, stelle den
Grundsatz der freien Festsetzung der Kleinverkaufspreise
fir Tabakwaren durch den Hersteller oder den Einftihrer
auf und verpflichte die Mitgliedstaaten, die Preisgestaltung
so wenig wie moglich zu beeinflussen.

Nach Artikel 45 des griechischen Gesetzes 2127 vom
5. April 1993 uber die Angleichung der Besteuerung von
Erdolerzeugnissen, Alkohol und alkoholischen Getranken
sowie Tabakwaren an das Gemeinschaftsrecht wiirden die
Einzelhandelspreise von Tabakwaren, die im Inland herge-
stellt wiirden, von den Tabakherstellern frei festgesetzt.
Durch Dekret des Wirtschaftsministers wiirden die Min-
destpreise fiir den Einzelhandelsverkauf dieser Erzeugnisse
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festgesetzt, die zumindest den am 1. Dezember 1993 hier-
fiir geltenden Preisen entsprechen miifSten, zuziiglich 20 %.

Nach Auffassung der Kommission fithrt die Widerspriich-
lichkeit des Artikels 45 des Gesetzes 2127/1993 zur
Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Rechte und Pflichten
der Beteiligten.

Die Hersteller und Einfithrer konnten den Verkaufspreis
ihrer Erzeugnisse ndmlich nicht frei festsetzen, da es eine
Grenze, den Mindestpreis, gebe, der eingehalten werden
miusse. Diese Grenze werde vom Finanzminister festgesetzt
und entspreche dem im vorangegangenen Jahr festgesetz-
ten Verkaufspreis dieser Erzeugnisse, zuzuglich 20 %. Daf$
die Festsetzung dieser Grenze auf der Grundlage der Ver-
kaufspreise erfolge, die die Hersteller oder Einfiihrer in
den Vorjahren festgesetzt hitten, gentige nicht fiir den
Nachweis, dafs es keine Beschrinkung der freien Preisfest-
setzung gebe. Die Hersteller oder Einfiihrer seien in ihrer
Preisgestaltung nicht frei, sondern miifSten sich an den
Preisen ausrichten, die sie in einem bestimmten Jahr
beschlossen hitten. Sie konnten ihre Erzeugnisse somit
nicht zu einem niedrigeren als dem vom Finanzminister
festgesetzten Mindestpreis verkaufen.

Indem die Griechische Republik durch Ministerialerlafs
einen Mindestkleinverkaufspreis fur Tabakwaren vor-
schreibe, hindere sie die Hersteller und Einfithrer somit
daran, diesen Preis frei festzusetzen, wie dies nach Artikel 9
der Richtlinie 95/59/EG, der Artikel 5 der Richtlinie 72/
464/EWG ersetzt habe, ihr Recht sei.

(') ABL L 291 vom 6.12.1995, S. 40.

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt aufgrund des

Beschlusses des Bundesfinanzhofes vom 7. April 1998 in

der Rechtssache Hauptzollamt Hamburg-Jonas gegen LFZ
Nordfleisch AG

(Rechtssache C-217/98)
(98/C 258/41)

Der Bundesfinanzhof ersucht den Gerichtshof der Europii-
schen Gemeinschaften durch Beschluf§ vom 7. April 1998,
in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am 12. Juni
1998, in der Rechtssache Hauptzollamt Hamburg-Jonas
gegen LFZ Nordfleisch AG, um Vorabentscheidung tber
folgende Frage:

Ist Artikel 33 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 3665/87 (') der Kommission vom 27. November

1987 in Verbindung mit Artikel 29 Absatz 1 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2220/85 (?) der Kommission vom 22. Juli
1985 dahin auszulegen, daf$ der Zuschlag von 20 % auf
die in Betracht kommende Ausfuhrerstattung auch dann
zu erheben ist, wenn die zur Erstattungs-Lagerung gemafs
Artikel 5§ der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 (°) des Rates
vom 4. Mirz 1980 in Verbindung mit Artikeln 25 und 26
der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87 abgefertigte Erstat-
tungsware nicht — wie urspriinglich vorgesehen — ausge-
fithrt, sondern im Anschluff an die Erstattungs-Lagerung
bei Riicknahme des Zahlungsantrags (Artikel 29 Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 3665/87) wieder in den freien
Verkehr der Gemeinschaft zuriickgefithrt worden ist?

(1) ABL L 351 vom 14.12.1987, S. 1.
%) ABL L 205 vom 3.8.1985, S. S.
() ABL L 62 vom 7.3.1980, S. S.

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Urteil

des Conseil de Prud’hommes du Havre vom 24. April

1998 in dem bei diesem Gericht anhingigen Rechtsstreit

Oumar Dabo Abdoulaye und 243 andere gegen SA
Renault

(Rechtssache C-218/98)
(98/C 258/42)

Der Conseil de Prud’hommes du Havre ersucht den
Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften durch Urteil
vom 24. April 1998, bei der Kanzlei des Gerichtshofes ein-
gegangen am 15. Juni 1998, in dem Rechtsstreit Oumar
Dabo Abdoulaye und 243 andere gegen SA Renault um
Vorabentscheidung iiber folgende Frage:

Gestattet es der Grundsatz des gleichen Entgelts fiir Mén-
ner und Frauen gemif$ Artikel 119 des Romischen Vertra-
ges und den folgenden Vorschriften, daf§ nur der schwan-
geren Frau und nicht dem Vater des Kindes bei Antritt des
Mutterschaftsurlaubes ein Betrag von 7500 FF gezahlt
wird, wobei

— diese Beihilfe und ihre Zahlung in Artikel 18 a. E. des
Tarifvertrags vom 5. Juli 1991 iiber die soziale Absi-
cherung der Arbeitnehmer der Firma Renault vorgese-
hen sind,

— Artikel 19 Absatz 2 dieses Vertrages vorsieht, daf§ die
Gehilter der Arbeitnehmerinnen wihrend des Mutter-
schaftsurlaubs fortgezahlt werden?
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Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Gemeinschaft begleitet wurden, ausgestellt wurde,

Beschluf§ des House of Lords vom 20. Mai 1998 in dem
Rechtsstreit Regina gegen Minister of Agriculture, Fishe-
ries and Food, ex parte S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd
u. a., Streithelfer: Cypfruvex (UK) Ltd und Cypfruvex
Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd

(Rechtssache C-219/98)
(98/C 258/43)

Das House of Lords ersucht den Gerichtshof der Europaii-
schen Gemeinschaften durch Beschluf$ vom 20. Mai 1998,
bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am 15. Juni
1998, in dem Rechtsstreit Regina gegen Minister of Agri-
culture, Fisheries and Food, ex parte S. P. Anastasiou (Pis-
souri) Ltd u.a., Streithelfer: Cypfruvex (UK) Ltd und
Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises
Ltd, um Vorabentscheidung iiber folgende Fragen:

1. Darf ein Mitgliedstaat nach Artikel 12 Absatz 1
Buchstabe b) der Richtlinie 77/93/EWG des Rates vom
21. Dezember 1976 iiber Mafinahmen zum Schutz der
Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbrei-
tung von Schadorganismen der Pflanzen oder Pflanzen-
erzeugnisse (') in ihrer geltenden Fassung (nachstehend:
Richtlinie) das Verbringen von Pflanzen im Sinne der
Richtlinie (nachstehend: Pflanzen), die ihren Ursprung
in einem Drittland haben und in Anhang V Teil B der
Richtlinie aufgefiihrt sind, in seine Gebiete zulassen,
wenn diese Pflanzen nur von einem Pflanzengesund-
heitszeugnis begleitet sind, das von dem Drittland, von
dem aus die Pflanzen in die Gemeinschaft befordert
worden sind, und nicht von dem Drittland des
Ursprungs ausgestellt wurde? Bejahendenfalls: Unter
welchen Umstinden und zu welchen Bedingungen darf
er das?

2. Hingt die Antwort auf die Frage 1 davon ab, und
wenn ja, inwiefern, ob die betreffenden Pflanzen
besonderen Anforderungen nach Anhang IV Teil A
Abschnitt 1 der Richtlinie unterliegen, die in anderen
Drittlindern als dem des Ursprungs im Sinne des
Artikels 9 Absatz 1 der Richtlinie erfillt werden kon-
nen?

3. Ist das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache
C-432/92 (Anastasiou, Slg. 1994, 1-3087) dahin auszu-
legen und anzuwenden, daf§ es die Behorden eines Mit-
gliedstaats daran hindert, die Einfuhr von Zitrusfriich-
ten mit Ursprung im nordlich der Pufferzone der Ver-
einten Nationen gelegenen Teil Zyperns zu gestatten,
sofern sie von einem Pflanzengesundheitszeugnis
begleitet sind, das von den Behorden eines anderen
Drittlands, von dem aus die Pflanzen in die Gemein-
schaft befordert worden sind, ausgestellt wurde?

4. Macht es fiir die Antworten auf die vorstehenden Fra-
gen einen Unterschied, dafd

a) die betreffenden Pflanzen in das Drittland, in dem
das Pflanzengesundheitszeugnis, von dem sie in die

niemals eingefiihrt wurden in dem Sinne, daf§ sie
aus dem fraglichen Schiff niemals ausgeladen wur-
den und/oder niemals den Zoll passierten; und/
oder

b) die fir die betreffenden Pflanzen geltenden beson-
deren Anforderungen bereits im Ursprungsland
erfiillt worden waren?

5. Macht es fiir die Antworten auf die Fragen 1 und 2
einen Unterschied, dafl die betreffenden Pflanzen nicht
aus Griinden der Pflanzengesundheit in einem anderen
Drittland als dem des Ursprungs zur Ausstellung des
Zeugnisses vorgelegt wurden, sondern um das Pflan-
zengesundheitszeugnis nicht von den im Ursprungsland
dazu ermichtigten Behorden einholen zu miissen?

() ABL L 26 vom 31.1.1977, S. 20.

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt aufgrund des

Beschlusses des Landgerichts Koln vom 15. Mai 1998 in

der Rechtssache Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co
oHG gegen Firma Lancaster Group GmbH

(Rechtssache C-220/98)
(98/C 258/44)

Das Landgericht Koln ersucht den Gerichtshof der Euro-
pdischen Gemeinschaften durch Beschluff vom 15. Mai
1998, in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am
15. Juni 1998 in der Rechtssache Estée Lauder Cosmetics
GmbH & Co oHG gegen Firma Lancaster Group GmbH,
um Vorabentscheidung tiber folgende Frage:

Sind die Artikel 30 und 36 EG-Vertrag und/oder Artikel 6
Absatz 3 der Richtlinie 76/768/EWG des Rates tiber kos-
metische Mittel (') dahin auszulegen, dafd sie der Anwen-
dung nationaler Vorschriften iiber den unlauteren Wettbe-
werb entgegenstehen, die es erlauben, die Einfuhr und den
Vertrieb eines in einem Mitgliedstaat der Europiischen
Union rechtmifsig hergestellten oder rechtmifSig vertriebe-
nen kosmetischen Produkts mit der Begriindung zu unter-
sagen, durch die als Wirkungshinweis verstandene Kenn-
zeichnung , Lifting“ wurden die Verbraucher hinsichtlich
der Annahme einer dauerhaften Wirkung irregefuhrt,
wenn dieses Produkt mit einem solchen Wirkungshinweis
auf der Verpackung in anderen Lindern der Europiischen
Union rechtmifSig und unbeanstandet vertrieben wird?

(') ABL L 262 vom 27.9.1976, S. 169.
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Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Urteil

des Kantongerecht Groningen vom 20. Mai 1998 in dem

Rechtsstreit Hendrik van der Woude gegen Stichting
Beatrixoord

(Rechtssache C-222/98)
(98/C 258/45)

Das Kantongerecht Groningen ersucht den Gerichtshof der
Européischen Gemeinschaften durch Urteil vom 20. Mai
1998, bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am
17. Juni 1998, in dem Rechtsstreit Hendrik van der
Woude gegen Stichting Beatrixoord um Vorabentscheidung
tiber folgende Frage:

Ist Artikel II Buchstabe G (wonach von dem Tarifver-
trag (') nicht abgewichen werden darf(?)) in Verbindung
mit Artikel 32 (Krankheitskostenregelung (*)) des Tarifver-
trags unvereinbar mit den Artikeln 85 und 86 EG-Vertrag?

(') Tarifvertrag fiir das Krankenhauswesen.

(®) »[Dler Arbeitgeber [darf] nicht ... mit dem Arbeitnehmer
Arbeitsbedingungen vereinbaren, die in diesem Tarifvertrag
nicht geregelt sind“.

(*) Der (ehemalige) Arbeitnehmer kann die kollektive(n) Krank-
heitskostenregelung(en) IZZ in Anspruch nehmen. Nach die-
sem Artikel zahlt Beatrixoord firr van der Woude 50% der

Primie fiir die kollektive (private) Krankheitskostenregelung
177.

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Be-

schluff des Kammarratt Stockholm vom 16. Juni 1998

in dem bei ihm anhingigen Verfahren aufgrund der Klage
der Adidas AG

(Rechtssache C-223/98)
(98/C 258/46)

Das Kammarritt Stockholm ersucht den Gerichtshof der
Europdischen Gemeinschaften mit Beschluff vom 16. Juni
1998, bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am
18. Juni 1998, in dem bei ihm anhingigen Verfahren auf-
grund der Klage der Adidas AG um Vorabentscheidung
uber folgende Frage:

Steht die Verordnung (EG) Nr. 3295/94 (') innerstaatlichen
Rechtsvorschriften entgegen, nach denen die Namen der
Anmelder oder Empfinger eingefithrter Waren, bei denen
es sich nach Auffassung des Markeninhabers um nachge-
ahmte Waren handelt, den Markeninhabern nicht bekannt-
gegeben werden diirfen?

(") vom 22. Dezember 1994 iiber Maffnahmen zum Verbot der
Uberfithrung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter
Vervielfiltigungsstiicke oder Nachbildungen in den zollrecht-
lich freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie
zum Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr (ABI. L 341
vom 30.12.1994, S. 8).

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Urteil

des Tribunal du travail Liittich (Siebte Kammer) vom

17. Juni 1998 in dem Rechtsstreit Marie-Nathalie D’Hoop
gegen Office national de 'emploi

(Rechtssache C-224/98)
(98/C 258/47)

Das Tribunal du travail Liittich (Siebte Kammer) ersucht
den Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften durch
Urteil vom 17. Juni 1998, bei der Kanzlei des Gerichtsho-
fes eingegangen am 22. Juni 1998, in dem Rechtsstreit
Marie-Nathalie D’Hoop gegen Office national de ’emploi
um Vorabentscheidung tiber folgende Fragen:

Sind Artikel 48 EG-Vertrag und Artikel 7 der Verordnung
(EWG) Nr. 1612/68 (') — die vom Gerichtshof bereits
dahin ausgelegt worden sind, daf§ Artikel 36 der Konigli-
chen Verordnung vom 25. November 1991 nicht die
Gewihrung von Uberbriickungsgeld an einen Schulabgin-
ger, fur den ein Wanderarbeitnehmer aus der Gemeinschaft
unterhaltspflichtig ist und der seine hohere Schulausbil-
dung in einer Lehranstalt eines anderen Mitgliedstaats als
Belgien abgeschlossen hat, verbieten kann — dahin auszu-
legen, dafS sie es aufSerdem verbieten, daf$ dieser Artikel 36
der Koniglichen Verordnung vom 25. November 1991 die
Gewihrung von Uberbriickungsgeld an einen belgischen
Schulabginger verhindert, der ebenfalls seine hohere
Schulausbildung in einer Lehranstalt eines anderen Mit-
gliedstaats als Belgien abgeschlossen hat?

(!) Verordnung des Rates vom 15. Oktober 1968 uber die Freizi-
gigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft (ABL.
L 257 vom 19.10.1968, S. 2).

Klage der Kommission der Europidischen Gemeinschaften
gegen die Franzosische Republik, eingereicht am 22. Juni
1998

(Rechtssache C-225/98)
(98/C 258/48)

Die Kommission der Europiischen Gemeinschaften hat am
22. Juni 1998 eine Klage gegen die Franzosische Republik
beim Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaften einge-
reicht. Bevollmichtigter der Kligerin ist Michel Nolin,
Juristischer Dienst; Zustellungsbevollmichtigter ist Carlos
Goémez de la Cruz, Centre Wagner, Luxemburg-Kirchberg.

Die Kommission der Europdischen Gemeinschaften bean-
tragt,

festzustellen, dafd die Franzosische Republik bei verschie-
denen Verfahren zur Vergabe offentlicher Bauauftrige
betreffend den Bau und die Unterhaltung von Schulgebiu-
den durch die Region Nord-Pas de Calais und das Depar-
tement Nord, die in einem Zeitraum von drei Jahren
untersucht wurden, gegen ihre Verpflichtungen aus
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Artikel 59 EG-Vertrag sowie der Richtlinie 71/305/
EWG (!) in der durch die Richtlinie 89/440/EWG (%) geidn-
derten Fassung, insbesondere aus deren Artikel 12, 26 und
29, und aus der Richtlinie 93/37/EWG (%), insbesondere
aus deren Artikel 8, 11, 22 und 30, verstofSen hat.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

— Verstofs gegen Artikel 12 der Richtlinie 71/305/EWG
und Artikel 11 der Richtlinie 93/37/EWG: In der Zeit
von 1993 bis 1995 habe die Region Nord-Pas de
Calais das Verfahren der Vorabinformation nur sehr
selten eingehalten. In bezug auf das Departement Nord
habe die Kommission im selben Zeitraum keinerlei
Bekanntmachung einer Vorabinformation im Amzsblatt
der Europdischen Gemeinschaften, Supplement S, ver-
offentlicht gefunden.

— Verstofs gegen Artikel 30 der Richtlinie 93/37/EWG:
Die Kommission raume ein, daf§ die Bertucksichtigung
von Aktionen im Zusammenhang mit der Beschifti-
gung als zusitzliches giiltiges Kriterium betrachtet wer-
den konne, jedoch nur als Voraussetzung fiir die Aus-
filhrung. Die franzosischen Behorden hitten gegen
Artikel 30 verstofSen, indem sie ausdriicklich eine Vor-
aussetzung in bezug auf die Beschiftigung als Vergabe-
kriterium aufgestellt hitten.

— VerstofS gegen Artikel 22 der Richtlinie 93/37/EWG: In
den im Amtsblatt vom 18. Februar 1995 erschienenen
Bekanntmachungen lege die Angabe ,Begrenzte
Anzahl von Bietern, die zur Abgabe eines Gebotes
zugelassen werden konnen® (Rubrik 13) den Gedan-
ken nahe, daf$ die Anzahl niedriger sein konne als 5.

— Verstofs gegen Artikel 29 Absatz 2 der Richtlinie 71/
305/EWG und gegen Artikel 30 Absatz 2 der Richt-
linie 93/37/EWG: In den meisten Ausschreibungen grif-
fen die offentlichen Auftraggeber bei der Angabe der
Zuschlagskriterien auf die Methode der ,,Vergabe
unter Verweisung auf das Gesetz iiber das offentliche
Beschaffungswesen“ zuriick. Eine allgemeine Verwei-
sung auf eine Bestimmung des nationalen Rechts
konne jedoch dem Publizititserfordernis nicht genii-
gen.

— Verstofs gegen Artikel 59 EG-Vertrag: Die von den
Offentlichen Auftraggebern zugrundegelegten techni-
schen Spezifikationen konnten dazu fihren, dafs die
inlandischen Unternehmen begunstigt wiirden, denen
das System der Zertifizierung der Qualitdt bekannt sei
und die es gewohnt seien, Erzeugnisse oder Leistungen
entsprechend den in der Bekanntmachung des Auftrags
verlangten Referenzen anzubieten. Hingegen wiirden
die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Unter-
nehmen nicht dazu angeregt, Gebote abzugeben, da sie
nicht iiber die Mittel verfiigten, von vornherein zu wis-
sen, ob ihre Qualifikation diesen technischen Angaben
entspreche, wenn es an jeder gleichwertigen Qualifika-
tion fehle.

— Verstofs gegen Artikel 59 EG-Vertrag und VerstofS
gegen Artikel 26 der Richtlinie 71/305/EWG: Das
Departement Nord habe gegen seine Verpflichtungen

aus Artikel 59 EG-Vertrag verstofSen, indem es in einer
bestimmten Anzahl von Ausschreibungen Beschrin-
kungen fiir den freien Dienstleistungsverkehr von
Architekten aus der Gemeinschaft vorgenommen habe
(beispielsweise durch das Verlangen des Nachweises
der Eintragung in das Architektenverzeichnis fiir den
Planer).

— Verstofs gegen Artikel 12 Absatz 5 der Richtlinie 71/
305/EWG und gegen Artikel 11 Absatz 5 der Richt-
linie 93/37/EWG: Von 1993 bis 1995 habe die Region

Nord-Pas de Calais keine Ausschreibungen veroffent-
licht.

— Verstofs gegen Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 93/37/
EWG: Die franzosischen Behorden hitten es abgelehnt,
der Kommission die Protokolle der beanstandeten Ver-
fahren zu tbersenden.

() ABL L 185 vom 16.8.1971, S. 5.
(%) ABL L 210 vom 21.7.1989, S. 1.
() ABL L 199 vom 9.8.1993, S. 54.

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Urteil

der Cour d’appel Briissel (Sechste Kammer fiir Steuersa-

chen) vom 12. Juni 1998 in dem Rechtsstreit Georges

Vander Zwalmen und Elisabeth Massart gegen Belgischer
Staat

(Rechtssache C-229/98)
(98/C 258/49)

Die Cour d’appel Briissel (Sechse Kammer fur Steuersa-
chen) ersucht den Gerichtshof der Europiischen Gemein-
schaften durch Urteil vom 12. Juni 1998, bei der Kanzlei
des Gerichtshofes eingegangen am 26. Juni 1998, in dem
bei ihm anhingigen Rechtsstreit Georges Vander Zwalmen
und Elisabeth Massart gegen Belgischer Staat um Vorab-
entscheidung tiber folgende Fragen:

Ist Artikel 13 des Protokolls tiber die Vorrechte und Befrei-
ungen der Europiischen Gemeinschaften dahin auszule-
gen,

— daf$ es den Mitgliedstaaten im Rahmen der fir die Per-
sonensteuer geltenden Vorschriften des Steuerrechts
untersagt ist, fiir die Besteuerung von Ehegatten und
ihren Kindern deshalb eine gesonderte Gruppe von
Steuerpflichtigen vorzusehen, weil einer der Ehegatten
europdischer Beamter ist, der als solcher berufliche
Einkiinfte erzielt, die aufgrund eines Ubereinkommens
ohne Progressionsvorbehalt von der Steuer befreit sind,
und fiir diese Gruppe zwei getrennte Veranlagungen
vorzunehmen, durch die fiir jeden der Ehegatten die
Steuer auf der Grundlage seiner eigenen Einkiinfte und
der Einkiinfte seiner Kinder, an deren Vermogen er das
gesetzliche Nutzungsrecht hat, festgesetzt wird,
obwohl beide gegebenenfalls weiterhin gemeinschaft-
lich fur die Steuerschuld des Haushalts aufzukommen
haben (vgl. Artikel 295 des Code des impdts sur les
revenus [1964] und Artikel 394 des Code des impots
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sur les revenus [1992]), wihrend bei Ehegatten, von
denen einer keine oder nur geringfligige steuerbare
Einkiinfte hat, nach nationalem Recht die Veranlagung
auf den Namen beider Ehegatten erfolgt, mit Aus-
nahme der beruflichen Einkiinfte die Einkiinfte der
Ehegatten mit denen des Ehegatten, der die hoheren
Einkunfte hat, kumuliert werden und einem Ehegatten,
wenn seine Einkinfte unter 30 % des Gesamtbetrags
der beruflichen Einkiinfte beider Ehegatten liegen, ein
Teil der beruflichen Einkiinfte des anderen Ehegatten
zugewiesen wird, so daf$ er zusammen mit seinen eige-
nen beruflichen Einkiinften 30 % dieses Gesamtbe-
trags, hochstens aber 270 000 BFR (Index), erreichen
kann, was durch die Progression der Steuersitze fiir
die Ehegatten zu einer niedrigeren Steuer fithren kann;

— daf$ es einem Mitgliedstaat untersagt ist, durch die
unter Nummer 1 beschriebene getrennte Besteuerung
den Vorteil des Ehequotienten (,quotient conjugal®)
dem Ehegatten eines europiischen Beamten — mit
Ausnahme von denjenigen, die erkldren, ihre aufgrund
eines Ubereinkommens ohne Progressionsvorbehalt
von der Steuer befreiten beruflichen Einkiinfte ligen
unter 270 000 BFR (Index) — zu verweigern, dessen
nicht von der Steuer befreite Einkiinfte nicht ausrei-
chen, um den Vorteil des Ehequotienten durch die
Steuer, die aufgrund der Kumulierung der Einkiinfte
der Ehegatten und der Progression der Steuersitze
geschuldet wird, vollig aufzuwiegen?

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Urteil

des Tribunal administratif Chalons en Champagne

(1. Kammer) vom 23. Juni 1998 in dem Rechtsstreit Hugo

Fernando Hocsman gegen Ministre de I’emploi et de la
solidarité

(Rechtssache C-238/98)
(98/C 258/50)

Das Tribunal administratif Chalons en Champagne (1.
Kammer) ersucht den Gerichtshof der Europiischen
Gemeinschaften durch Urteil von 23. Juni 1998, bei der
Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am 7. Juli 1998, in
dem Rechtsstreit Hugo Fernando Hocsman gegen Ministre
de Pemploi et de la solidarité um Vorabentscheidung iiber
folgende Frage:

MufS die von einem Mitgliedstaat anerkannte Gleichwer-
tigkeit einen anderen Mitgliedstaat veranlassen, aufgrund
von Artikel 52 des Vertrages von Rom zu priifen, ob die
durch die Anerkennung dieser Gleichwertigkeit bescheinig-
ten Erfahrungen und Qualifikationen denjenigen entspre-
chen, die fiur nationale Diplome und Befihigungsnach-
weise verlangt werden, und zwar insbesondere dann, wenn
der Betroffene, dessen Befihigungsnachweis als gleichwer-
tig anerkannt worden ist, ein Diplom besitzt, das eine
Fachausbildung bescheinigt, die in einem Mitgliedstaat
absolviert wurde und in den Geltungsbereich einer Richt-
linie tiber die gegenseitige Anerkennung der Diplome fallt?

GERICHT ERSTER INSTANZ

URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 25. Juni 1998

in den verbundenen Rechtssachen T-371/94 und T-394/

94: British Airways plc u. a. und British Midland Airways

Ltd gegen Kommission der Europiischen Gemeinschaf-
ten (1)

(Staatliche Beihilfe — Luftverkehr — Fluggesellschaft in
Finanzkrise — Genehmigung einer Kapitalerh6hung)

(98/C 258/51)

(Verfahrenssprache: Englisch)

In den verbundenen Rechtssachen T-371/94 und T-394/94,
British Airways plc, Hounslow (Vereinigtes Konigreich),
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden,
Stockholm, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV,
Amstelveen (Niederlande), Air UK Ltd, Stansted (Vereinig-
tes Konigreich), Euralair International, Bonneuil (Frank-
reich), TAT European Airlines, Tours (Frankreich), Prozefs-
bevollmichtigter: Solicitor Romano Subiotto, Zustellungs-
anschrift: Kanzlei der Rechtsanwilte Elvinger, Hoss und
Prussen, 15, Cote d’Eich, Luxemburg, Kligerinnen in der
Rechtssache T-371/94, und British Midland Airways Ltd,

Castle Donington (Vereinigtes Konigreich), Prozef3bevoll-
michtigte: Solicitor Kevin F. Bodley und Rechtsanwalt
Konstantinos Adamantopoulos, Athen, Zustellungsan-
schrift: Kanzlei des Rechtsanwalts Arséne Kronshagen, 12,
boulevard de la Foire, Luxemburg, Klagerin in der Rechts-
sache T-394/94, unterstiitzt durch Konigreich Schweden
(Bevollmichtigter: Stafan Sandstrém), Konigreich Norwe-
gen (Bevollmichtigte: Margit Tveiten), Maersk Air I/S,
Drager (Didnemark) und Maersk Air Ltd, Birmingham
(Vereinigtes Konigreich), ProzefSbevollmichtigte: Solicitors
Roderic O’Sullivan und Philip Wareham, Zustellungsan-
schrift: Kanzlei der Rechtsanwilte Arendt und Medernach,
8—10, rue Mathias Hardt, Luxemburg, Streithelfer in der
Rechtssache T-371/94, Konigreich Dianemark (Bevollmich-
tigter: Peter Biering) und Vereinigtes Konigreich GrofSbri-
tannien und Nordirland (Bevollmichtigte: John E. Collins
und Richard Plender), Streithelfer in beiden Rechtssachen,
gegen Kommission der Europdischen Gemeinschaften
(Bevollmichtigte: Nicolas Khan, Ben Smulders und Ami
Barav), unterstiitzt durch Franzosische Republik (Bevoll-
machtigte: Marc Perrin de Brichambaut, Edwige Belliard,
Catherine de Salins und Jean-Marc Belorgey) und Compa-
gnie nationale Air France, Paris, Prozef$bevollmichtigter:
Rechtsanwalt Olivier d’Ormesson, Paris, Zustellungsan-
schrift: Kanzlei des Rechtsanwalts Jacques Loesch, 11, rue
Goethe, Luxemburg, Streithelferinnen, wegen Nichtiger-
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klirung der Entscheidung 94/653/EG der Kommission
vom 27. Juli 1994 iiber die angemeldete Kapitalerh6hung
von Air France (ABIL L 254 vom 30.9.1994, S. 73) hat das
Gericht (Zweite erweiterte Kammer) unter Mitwirkung
des Priasidenten C. W. Bellamy sowie der Richter K.
Lenaerts, C. P. Briét, A. Kalogeropoulos und A. Potocki —
Kanzler: ]J. Palacio Gonzélez, Verwaltungsrat — am
25. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Rechtssachen T-371/94 und T-394/94 werden zu
gemeinsamer Entscheidung verbunden.

2. Die Entscheidung 94/653/EG der Kommission vom
27. Juli 1994 iiber die angemeldete Kapitalerhohung
von Air France wird fiir nichtig erklirt.

3. Die Kommission trigt die Kosten einschlieflich der
Kosten der Streithelferinnen Maersk Air I/S und
Maersk Air Ltd.

4. Die Compagnie nationale Air France, die Franzdsische
Republik, das Konigreich Ddnemark, das Vereinigte
Kénigreich  GrofSbritannien und Nordirland, das
Konigreich Schweden und das Konigreich Norwegen
tragen ibre eigenen Kosten.

(') ABL C 386 vom 31.12.1994 und C 392 vom 31.12.1994.

URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 7. Juli 1998

in den verbundenen Rechtssachen T-238/95, T-239/95,
T-240/95, T-241/95 und T-242/95, Francesco Mongelli
u. a. gegen Kommission der Europiischen
Gemeinschaften (')

(Beamte — Versorgung — Berichtigungskoeffizient —
Bestimmung — Wechselkurs)

(98/C 258/52)
(Verfahrenssprache: Italienisch)

In den verbundenen Rechtssachen T-238/95, T-239/95,
T-240/95, T-241/95 und T-242/95, Francesco Mongelli,
ehemaliger Beamter der Kommission der Europiischen
Gemeinschaften, wohnhaft in Cecina (Italien), Alberto
Castagnoli, ehemaliger Beamter der Kommission der Euro-
pdischen Gemeinschaften, wohnhaft in Segrate (Italien),
Eduardo Capuano, ehemaliger Beamter der Kommission
der Europidischen Gemeinschaften, wohnhaft in Rom, Vit-
tori Sadini, ehemaliger Beamter der Kommission der Euro-
pdischen Gemeinschaften, wohnhaft in Segrate (Italien),
und Lando Tinelli, ehemaliger Beamter der Kommission
der Europdischen Gemeinschaften, wohnhaft in Rom, Pro-
zeflbevollmichtigter: Rechtsanwalt Giuseppe Marchesini,
zugelassen bei der Corte suprema di cassazione, Zustel-
lungsanschrift: Kanzlei des Rechtsanwalts Ernest Arendt,
8—10, rue Mathias Hardt, Luxemburg, gegen Kommis-
sion der Europiischen Gemeinschaften (Bevollmichtigter:
Gianluigi Valsesia), unterstiitzt durch Rat der Europii-
schen Union (Bevollmichtigte: Diego Canga Fano, Marco-
Umberto Moricca und Paolo Martino Cossu), wegen Auf-

hebung der Ruhegehaltsabrechnungen der Kliger ab
Januar 1995, soweit darin der mit der Verordnung (EG,
Euratom, EGKS) Nr. 3161/94 des Rates vom 19. Dezember
1994 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbeziige
der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europdischen
Gemeinschaften sowie der Berichtigungskoeffizienten, die
auf diese Dienst- und Versorgungsbeziige anwendbar sind,
mit Wirkung vom 1. Juli 1994 (ABL. L 335 vom
23.12.1994, S. 1) fiir Italien festgelegte Berichtigungskoef-
fizient von 94,2 angewandt worden ist, und wegen Zah-
lung der geschuldeten riickstindigen Versorgungsbeziige
zuziglich 8% Verzugszinsen hat das Gericht (Zweite
Kammer) unter Mitwirkung des Prisidenten A. Kaloger-
opoulos sowie der Richter C. W. Bellamy und ]. Pirrung
— Kanzler: H. Jung — am 7. Juli 1998 ein Urteil mit fol-
gendem Tenor erlassen:

1. Die Klagen werden abgewiesen.
2. Jede Partei trigt ibre eigenen Kosten.

(1) ABL C 64 vom 2.3.1996.

BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 10. Juni 1998

in der Rechtssache T-116/95, Cementir — Cementerie del
Tirreno SpA gegen Kommission der Europdischen
Gemeinschaften (')

(Unzulissigkeit — Bestatigende Mafinahme — Rechtshin-
gigkeit)

(98/C 258/53)
(Verfahrenssprache: Italienisch)

In der Rechtssache T-116/95, Cementir — Cementerie del
Tirreno SpA mit Sitz in Rom, ProzefSbevollmachtigte:
Rechtsanwilte Gian Michele Roberti und Antonio Tiz-
zano, Neapel, Zustellungsanschrift: Kanzlei des Rechtsan-
walts Alain Lorang, 51, rue Albert 1%, gegen Kommission
der Europiischen Gemeinschaften (Bevollmichtigter: Giu-
liano Marenco) wegen Nichtigerklirung eines Schreibens
der Kommission vom 2. Mérz 1995, mit dem ein Antrag
auf Herabsetzung der mit der Entscheidung 94/815/EG der
Kommission vom 30. November 1994 in einem Verfahren
nach Artikel 85 EG-Vertrag (Sache IV/33.126 und 33.322
— Zement) (ABL L 343 vom 30.12.1994, S. 1) gegen die
Klagerin festgesetzten Geldbufle abgelehnt wurde, hat das
Gericht (Vierte erweiterte Kammer) unter Mitwirkung der
Prasidentin P. Lindh sowie der Richter R. Garcia-Valdeca-
sas, K. Lenaerts, J. Azizi und M. Jaeger — Kanzler: H.
Jung — in der Sitzung vom 10. Juni 1998 einen Beschlufd
mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klage wird als unzulissig abgewiesen.
2. Die Klagerin trdagt die Kosten des Verfabrens.

() ABL C 208 vom 12.8.1995.
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URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 7. Juli 1998

in den verbundenen Rechtssachen T-116/96, T-212/96
und T-215/96, Italo Telchini u. a. gegen Kommission der
Europaischen Gemeinschaften ()

(Beamte — Versorgung — Berichtigungskoeffizient —
Bestimmung — Wechselkurs — Riickwirkende Anpassung)

(98/C 258/54)
(Verfahrenssprache: Italienisch)

In den verbundenen Rechtssachen T-116/96, T-212/96 und
T-215/96, Italo Telchini, ehemaliger Beamter der Kommis-
sion der Europidischen Gemeinschaften, wohnhaft in Bozen
(Italien), ProzefSbevollmachtigter: Rechtsanwalt Bruno Tel-
chini, Bozen, Zustellungsanschrift: Kanzlei Becker und
Cahen, 3, rue des Foyers, Luxemburg, Enrico Palermo,
ehemaliger Beamter der Kommission der Europiischen
Gemeinschaften, wohnhaft in Rom, Fabrizio Gillet, ehe-
maliger Beamter der Kommission der Europdischen
Gemeinschaften, wohnhaft in Rom, ProzefSbevollmichtig-
ter: Rechtsanwalt Giuseppe Marchesini, zugelassen bei der
Corte suprema di cassazione, Zustellungsanschrift: Kanzlei
des Rechtsanwalts Ernest Arendt, 8—10, rue Mathias
Hardt, Luxemburg, gegen Kommission der Europaischen
Gemeinschaften (Bevollmichtigter: Gianluigi  Valsesia),
unterstiitzt durch Rat der Europidischen Union (Bevoll-
michtigte: in der Rechtssache T-116/96, Diego Canga
Fano, Marco-Umberto Moricca und Paolo Martino Cossu,
und in den Rechtssachen T-212/96 und T-215/96, Martin
Bauer und Paolo Martino Cossu), wegen Aufhebung der
Ruhegehaltsabrechnungen der Kliger, soweit darin der mit
der Verordnung (EG, Euratom, EGKS) Nr. 2963/95 des
Rates vom 18. Dezember 1995 zur Angleichung der
Dienst- und Versorgungsbeziige der Beamten und sonstigen
Bediensteten der Europdischen Gemeinschaften sowie der
Berichtigungskoeffizienten, die auf diese Dienst- und Ver-
sorgungsbeziige anwendbar sind (ABl. L 310 vom
22.12.1995, S. 1), fur Italien festgelegte Berichtigungskoef-
fizient von 81,7 in der Zeit vom 1. Juli 1995 bis zum
31. Dezember 1995 riickwirkend angewandt worden ist,
und wegen Anpassung der streitigen Ruhegehaltsabrech-
nungen sowie Schadensersatz hat das Gericht (Zweite
Kammer) unter Mitwirkung des Prisidenten A. Kalo-
geropoulos sowie der Richter C. W. Bellamy und J. Pir-
rung — Kanzler: H. Jung — am 7. Juli 1998 ein Urteil mit
folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klagen werden abgewiesen.

2. Jede Partei trigt ibre eigenen Kosten.

() ABL C 370 vom 7.12.1996 und C 94 vom 22.3.1997.

URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 17. Juni 1998

in der Rechtssache T-135/96: Union européenne de Darti-
sanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME)
gegen Rat der Europaischen Union (!)

(Abkommen iiber die Sozialpolitik — Nichtigerklirung

einer Richtlinie — Zulissigkeit — Stellung der Sozialpart-

ner im Verfahren zum Erlaf§ einer Richtlinie — Reprasen-
tativitat der Sozialpartner)

(98/C 258/55)
(Verfabrenssprache: Franzosisch)

In der Rechtssache T-135/96, Union européenne de Iarti-
sanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME)
mit Sitz in Briissel (Prozeflbevollmichtigte: Rechtsanwilte
Francis Herbert, Daniel Tomasevic, Briissel, und Rechtsan-
wiltin - Geneviéve Tuts, Liittich; Zustellungsanschrift:
Kanzlei des Rechtsanwalts Carlos Zeyen, 67, rue Erme-
sinde, Luxemburg), unterstiitzt durch Confédération géné-
rale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel
(CGPME) mit Sitz in Puteaux (Frankreich), Union profes-
sionnelle artisanale (UPA) mit Sitz in Paris, National Chri-
stelijk Middenstandsverbond (NCMV) mit Sitz in Brussel,
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland mit Sitz in Delft
(Niederlande), Fédération des artisans mit Sitz in Luxem-
burg, Confederazione generale italiana dell’artigianato
(Confartigianato) mit Sitz in Rom, Wirtschaftskammer
Osterreich mit Sitz in Wien, Bundesvereinigung der Fach-
verbiande des deutschen Handwerks eV (BFH) mit Sitz in
Bonn (Prozeflbevollmichtigter: Rechtsanwalt Paul Beghin,
Luxemburg; Zustellungsanschrift: Kanzlei des Rechtsan-
walts Beghin, 67, rue Ermesinde, Luxemburg), gegen Rat
der Europdischen Union (Bevollméchtigter: Frédéric
Anton), unterstiitzt durch Kommission der Europdischen
Gemeinschaften (Bevollmichtigte: Maria Patakia), wegen
Nichtigerkldrung der Richtlinie 96/34/EG des Rates vom
3. Juni 1996 zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlos-
senen Rahmenvereinbarung uber Elternurlaub (ABIL. L 145
vom 19.6.1996, S. 4) hat das Gericht (Vierte erweiterte
Kammer) unter Mitwirkung der Prasidentin P. Lindh sowie
der Richter R. Garcia-Valdecasas, K. Lenaerts, J. D. Cooke
und M. Jaeger — Kanzler: A. Mair, Verwaltungsrat — am
17. Juni 1998 ein Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klage wird als unzulissig abgewiesen.

2. Die Kligerin und die dem Rechtsstreit zur Unterstiit-
zung ibhrer Antrige beigetretenen Streithelfer tragen die
Kosten des Rates.

3. Die Kommission trdgt ibre eigenen Kosten.

(") ABL C 318 vom 26.10.1996.
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BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 15. Juni 1998

in der Rechtssache T-149/95 (92): Etablissements
J. Richard Ducros gegen Kommission der Europiischen
Gemeinschaften (')

(Kostenfestsetzung)
(98/C 258/56)

(Verfahrenssprache: Franzosisch)

In der Rechtssache T-149/95, Etablissements J. Richard
Ducros mit Sitz in Paris (Prozefsbevollmichtigter: Rechts-
anwalt Philippe Genin, Lyon; Zustellungsanschrift: Kanzlei
des Rechtsanwalts Aloyse May, 31, Grand-rue, Luxem-
burg) gegen Kommission der Europdischen Gemeinschaf-
ten (Bevollmichtigter: zunidchst Jean-Paul Keppenne, dann
Xavier Lewis), unterstiitzt durch CMF SpA und CMF Sud
SpA mit Sitz in Pignatero Maggiore (Italien) (ProzefSbevoll-
machtigte: Rechtsanwilte Mario Siragusa, Rom, und Giu-
seppe Scassellati-Sforziolini, Bologna, Zustellungsanschrift:
Kanzlei der Rechtsanwilte Elvinger, Hoss und Prussen, 2,
place Winston Churchill, Luxemburg) wegen Festsetzung
der Kosten aufgrund des Urteils des Gerichts vom
5. November 1997 in der Rechtssache T-149/95 (Ducros/
Kommission, Slg. 1997, 11-2031), hat das Gericht (Erste
erweiterte Kammer) unter Mitwirkung des Prisidenten B.
Vesterdorf sowie der Richter C. W. Bellamy, R. M. Moura
Ramos, J. Pirrung und P. Mengozzi — Kanzler: H. Jung —
am 15. Juni 1998 einen Beschluff mit folgendem Tenor
erlassen:

Der Gesamtbetrag der Kosten, den die Kldgerin den Streit-
belferinnen in der Rechtssache T-149/95 zu erstatten hat,
wird einschlieflich der Aufwendungen der Parteien fiir das
vorliegende Verfahren auf 600 000 BER festgesetzt.

() ABL C 248 vom 23.9.1995.

BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 25. Juni 1998

in den verbundenen Rechtssachen T-20/97, T-61/97 und
T-76/97, Sofivo SAS u. a. gegen Kommission der
Europaischen Gemeinschaften (1)

(Landwirtschaft — Gemeinsame Marktorganisation —
Rindfleisch — Interventionsmechanismen — Friihver-
marktungspramie fiir Kilber — Durchschnittliches

Schlachtkorpergewicht — Festsetzungskriterien — Nichtig-
keitsklage — Unzulassigkeit)

(98/C 258/57)
(Verfahrenssprache: Franzosisch)

In den verbundenen Rechtssachen T-20/97, T-61/97 und
T-76/97, Sofivo SAS, Condé-sur-Vire (Frankreich), Sofivo
Production SAS, Brécé (Frankreich), Sovinor SAS, Condé-

sur-Vire (Frankreich), Denkavit France SARL, Montreuil-
Bellamy (Frankreich), Sobeval Viande SA, Périgueux
(Frankreich), Serval SA, Sainte-Eanne (Frankreich), Besnier
industrie SNC, Bourgbarre (Frankreich), Sovida SA, Cha-
teaubriand (Frankreich), Ouest élevage SICA, Ploudaniel
(Frankreich), Guinde SA, Montauban (Frankreich), Tar-
bouriech SA, Villeneuve-sur-Lot (Frankreich), Mamellor
SARL, Charnay-lés-Macon (Frankreich), Coopagri Bre-
tagne, Landerneau (Frankreich), Collet et compagnie SA,
Chateaubourg (Frankreich), Kermené SA, Saint-Jacut-du-
Mene (Frankreich) und Vals SA, Champagne (Frankreich)
(ProzefSbevollmichtigte: zunichst Rechtsanwiltin Deborah
Kryvian, sodann Rechtsanwalt Philippe Denesle, Rouen;
Zustellungsanschrift: Kanzlei des Rechtsanwalts Marc
Loesch, 11, rue Goethe, Luxemburg), gegen Kommission
der Europiischen Gemeinschaften (Bevollmichtigter:
Gérard Berscheid) wegen Nichtigerklarung des Artikels 1
Nummern 9 und 14 der Verordnung (EG) Nr. 2311/96 der
Kommission vom 2. Dezember 1996, der Verordnung
(EG) Nr. 18/97 der Kommission vom 8. Januar 1997 und
der Verordnung (EG) Nr. 200/97 der Kommission vom
31. Januar 1997 zur Anderung der Verordnung (EWG)
Nr. 3886/92 mit Durchfithrungsvorschriften fiir die Prami-
enregelung im Rindfleischsektor (ABl. L 313 vom
3.12.1996, S. 9, ABL. L 5 vom 9.1.1997, S. 17, und ABI.
L 31 vom 1.2.1997, S. 62) hat das Gericht (Fiinfte Kam-
mer) unter Mitwirkung des Prisidenten J. Azizi sowie der
Richter R. Garcia-Valdecasas und M. Jaeger — Kanzler:
H. Jung — am 25. Juni 1998 einen Beschluf§ mit folgen-
dem Tenor erlassen:

1. Die Klagen werden als unzuliissig abgewiesen.

2. Die Kligerinnen tragen die Kosten des Verfahrens und
als Gesamtschuldner die Kosten der Kommission.

(") ABL C 94 vom 22.3.1997 und C 166 vom 31.5.1997.

BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 25. Juni 1998
in der Rechtssache T-24/97, Coopérative des éleveurs de
la Vendée, de I’Anjou et du Poitou (CEVAP) und Coopéra-

tive agricole d’éleveurs de veaux du Bocage (CEVB) gegen
Rat der Europaischen Union ()

(Landwirtschaft — Gemeinsame Marktorganisation —
Rindfleisch — Interventionsmechanismen — Friihver-
marktungspramie fiir Kilber — Durchschnittliches

Schlachtkorpergewicht — Festsetzungskriterien — Nichtig-
keitsklage — Unzulissigkeit)

(98/C 258/58)
(Verfahrenssprache: Franzosisch)

In der Rechtssache T-24/97, Coopérative des éleveurs de la
Vendée, de ’Anjou et du Poitou (CEVAP), Saint-Laurent-
sur-Sévre (Frankreich) und Coopérative agricole d’éleveurs
de veaux du Bocage (CEVB), Champagne (Frankreich)
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(Prozeflbevollmichtigter: Rechtsanwalt Frangois Sarda,
Paris; Zustellungsanschrift: Kanzlei der Rechtsanwilte
Bonn und Schmitt, 7, Val Sainte-Croix, Luxemburg), gegen
Rat der Europdischen Union (Bevollmachtigter: John Car-
bery), unterstiitzt durch Kommission der Europiischen
Gemeinschaften (Bevollmichtigter: Gérard Berscheid),
wegen Nichtigerklirung des Artikels 1 Absatz 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2222/96 des Rates vom 18. November
1996 zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 805/68
tiber die gemeinsame Marktorganisation fiir Rindfleisch
(ABL. L 296 vom 21.11.1996, S. 50) hat das Gericht
(Finfte Kammer) unter Mitwirkung des Prisidenten ]J.
Azizi sowie der Richter R. Garcia-Valdecasas und M. Jae-
ger — Kanzler: H. Jung — am 25. Juni 1998 einen
Beschluf§ mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klage wird als unzuliissig abgewiesen.

2. Die Kligerinnen tragen die Kosten des Verfahrens und
als Gesamtschuldner die Kosten des Rates. Die Kom-
mission trigt ihre eigenen Kosten.

() ABL C 131 vom 26.4.1997.

BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 30. Juni 1998

in der Rechtssache T-73/97: British Shoe Corporation
Footwear Supplies Ltd u. a. gegen Kommission der
Europaischen Gemeinschaften ()

(Dumping — Schuhe mit Oberteil aus Spinnstoffen mit
Ursprung in der Volksrepublik China und Indonesien —
Verordnung der Kommission zur Einfiihrung eines vorliu-
figen Antidumpingzolls — Nichtigkeitsklage — Spdterer
Erlaf8 einer Verordnung iiber die Einfiihrung eines endgiil-
tigen Antidumpingzolls — Erledigung der Hauptsache)

(98/C 258/59)
(Verfahrenssprache: Englisch)

In der Rechtssache T-73/97, British Shoe Corporation
Footwear Supplies Ltd, Leicester (Vereinigtes Konigreich),
Clarks International Ltd, Somerset (Vereinigtes Konig-
reich), Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertrieb KG,
Essen (Deutschland), Groupe André SA, Paris, Reno Ver-
sandhandel GmbH, Thaleischweiler-Froschen (Deutsch-
land), Leder & Schuh AG, Graz (Osterreich), Prozefbe-
vollméchtigte: Solicitors Alasdair Bell und Mark Powell,
Zustellungsanschrift: Kanzlei des Rechtsanwalts Marc
Loesch, 11, rue Goethe, Luxemburg, gegen Kommission
der Europdischen Gemeinschaften (Bevollmichtigter:
Nicholas Khan) wegen Nichtigerkldrung der Verordnung
(EG) Nr. 165/97 der Kommission vom 28. Januar 1997
zur Einfithrung eines vorldufigen Antidumpingzolls auf die
Einfuhren bestimmter Schuhe mit Oberteil aus Spinnstof-
fen mit Ursprung in der Volksrepublik China und Indone-
sien (ABl. L 29 vom 31.1.1997, S. 3) hat das Gericht
(Erste erweiterte Kammer) unter Mitwirkung des Prisiden-
ten B. Vesterdorf, der Richter C. W. Bellamy, R. M.

Moura Ramos, ]. Pirrung und P. Mengozzi — Kanzler: H.
Jung — am 30. Juni 1998 einen Beschluff mit folgendem
Tenor erlassen:

1. Der Rechtsstreit ist in der Hauptsache erledigt.

2. Die Streithilfeantrige der Foreign Trade Association
und der Confédération Européenne de I'Industrie de la
Chaussure sowie der Antrag der Kligerin auf vertrauli-
che Behandlung haben sich erledigt.

3. Die Kommission trdgt ibre eigenen Kosten sowie die
Halfte der Kosten der Kligerinnen, die im iibrigen ibre
Kosten selbst tragen.

4. Die Streithelferinnen tragen ihre eigenen Kosten.

(") ABL C 166 vom 31.5.1997.

BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 8. Juni 1998

in der Rechtssache T-148/97, David T. Keeling gegen
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) (*)

(Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken,

Muster und Modelle) — Beschluff des Prisidenten des

Amtes iiber die Organisation der Beschwerdekammern —

Nichtigkeitsklage — Artikel 173 EG-Vertrag — Unzulis-
sigkeit)

(98/C 258/60)
(Verfabrenssprache: Englisch)

In der Rechtssache T-148/97, David T. Keeling, Mitglied
einer Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes fir
den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), wohn-
haft in Alicante (Spanien), Prozefsbevollmichtigte: Barri-
ster Arthur Alan Dashwood, zugelassen in England und
Wales, und Solicitor Edward Lewis; Zustellungsanschrift:
Kanzlei des Rechtsanwalts Arséne Kronshagen, 22, rue
Marie Adelaide, Luxemburg, gegen Harmonisierungsamt
fur den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(Bevollmichtigte: Oreste Montalto und Jodo Paulo
Miranda de Sousa), wegen Nichtigerklarung des Beschlus-
ses Nr. ADM-97-3 des Prisidenten des Harmonisierungs-
amtes fir den Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle) vom 21. Februar 1997 uber die Organisation der
Beschwerdekammern, hat das Gericht (Dritte Kammer)
unter Mitwirkung der Prisidentin V. Tiili sowie der Rich-
ter C. P. Briét und A. Potocki — Kanzler: H. Jung — am
8. Juni 1998 einen Beschlufy mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klage wird als unzulissig abgewiesen.
2. Der Klager trdgt die Kosten des Verfahrens.

(1) ABL C 199 vom 28.6.1997.
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BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 25. Juni 1998

in der Rechtssache T-185/97: Philippe Godts gegen
Kommission der Europiischen Gemeinschaften (!)

(Bediensteter auf Zeit — Vertrag mit begrenzter Dauer —
Verlingerungsmoglichkeit — Tatséchliche Verlingerung —
Nichtigkeitsklage — Offensichtliche Unzulassigkeit)

(98/C 258/61)
(Verfahrenssprache: Franzosisch)

In der Rechtssache T-185/97, Philippe Godts, Bediensteter
auf Zeit der Kommission der Europdischen Gemeinschaf-
ten, wohnhaft in Brissel, ProzefSbevollmachtigter: Rechts-
anwalt Nicolas Lhoést, Briissel; Zustellungsanschrift: Fidu-
ciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, Luxemburg,
gegen Kommission der Europiischen Gemeinschaften
(Bevollmichtigte: Gianluigi Valsesia und Florence Duvieu-
sart-Clotuche) wegen Aufhebung der Entscheidung der
Kommission vom 1. August 1996, mit der der Antrag des
Kligers auf Verlingerung seines Vertrages fiir Bedienstete
auf Zeit abgelehnt wurde, hilfsweise Aufhebung der Ent-
scheidung der Kommission vom 11. Mérz 1997, mit der
seine Beschwerde ausdriicklich zuriickgewiesen wurde, hat
das Gericht (Dritte Kammer) unter Mitwirkung der Prisi-
dentin V. Tiili sowie der Richter C. P. Briét und A. Potocki
— Kanzler: H. Jung — am 25. Juni 1998 einen Beschlufs
mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Jede Partei trdgt ibre eigenen Kosten.

(') ABL C 252 vom 16.8.1997.

URTEIL DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 2. Juli 1998

in der Rechtssache T-236/97: Giovanni Ouzounoff Popoff
gegen Kommission der Europiischen Gemeinschaften ()

(Beamte — Uberweisung eines Teils der Dienstbeziige in
der Wihrung eines anderen Mitgliedstaats als desjenigen,
in dem das Gemeinschaftsorgan seinen Sitz hat)

(98/C 258/62)
(Verfabrenssprache: Spanisch)

In der Rechtssache T-236/97, Giovanni Ouzounoff Popoff,
Beamter der Kommission der Europdischen Gemeinschaf-
ten, wohnhaft in Briissel (ProzefSbevollmichtigte: Rechts-
anwilte Antonio Creus Carreras, Alex Subirachs Amigd
und Marta Ventura Arasanz, Barcelona, Zustellungsan-
schrift: Rechtsanwaltskanzlei Cuatrecasas, 78, avenue
d’Auderghem, 1040 Briissel), gegen Kommission der Euro-

paischen Gemeinschaften (Bevollmichtigte: im  schriftli-
chen Verfahren Fernando Castillo de la Torre und in der
miundlichen Verhandlung Gianluigi Valsesia und Eric Gip-
pini Fournier) wegen Aufhebung der Entscheidungen der
Kommission vom 23. September 1996 uber die Ablehnung
der Erhohung des auf das Bausparkonto des Kligers zu
uberweisenden Betrages und vom 28. April 1997 uber die
Zuriickweisung seiner Beschwerde sowie wegen Anerken-
nung des Anspruchs des Kligers auf Uberweisung von
20 000 DKR und wegen Schadensersatz hat das Gericht
(Dritte Kammer) unter Mitwirkung der Prisidentin V. Tiili
sowie der Richter C. P. Briét und A. Potocki — Kanzler: J.
Palacio Gonzalez, Verwaltungsrat — am 2. Juli 1998 ein
Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Jede Partei trigt ibre eigenen Kosten.

(') ABL C 318 vom 18.10.1997.

BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 16. Juni 1998

in der Rechtssache T-238/97: Comunidad Auténoma de
Cantabria gegen Rat der Europdischen Union (!)

(Staatliche Beihilfen — Schiffbau — Verordnung zur

Einfiihrung einer abweichenden Regelung — Werften, die

zur Zeit umstrukturiert werden — Klage einer Regionalen
Kérperschaft — Zulissigkeit)

(98/C 258/63)
(Verfahrenssprache: Spanisch)

In der Rechtssache T-238/97, Comunidad Auténoma de
Cantabria, ProzefSbevollmachtigter: Rechtsanwalt Juan
Ignacio Saez Bereciartu, Cantabria, gegen Rat der Europdi-
schen Union (Bevollmichtigte: Diego Canga Fano und Ste-
phan Marquardt) wegen teilweiser Nichtigerklirung der
Verordnung (EG) Nr. 1013/97 des Rates vom 2. Juni 1997
iiber Beihilfen fiir bestimmte Werften, die zur Zeit
umstrukturiert werden (ABL. L 148 vom 6.6.1997, S. 1),
hat das Gericht (Erste erweiterte Kammer) unter Mitwir-
kung des Prisidenten B. Vesterdorf sowie der Richter C. W.
Bellamy, R. M. Moura Ramos, J. Pirrung und P. Mengozzi
— Kanzler: H. Jung — am 16. Juni 1998 einen Beschlufs
mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klage wird als unzulissig abgewiesen.

2. Die Kldgerin trdgt die Kosten des Verfahrens.

() ABL. C 318 vom 18.10.1997.
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BESCHLUSS DES PRASIDENTEN
DES GERICHTS ERSTER INSTANZ

vom 26. Juni 1998

in der Rechtssache T-262/97 R: Anthony Goldstein gegen
Kommission der Europaischen Gemeinschaften

(Vorlautiger Rechtsschutz — Unzulissigkeit)
(98/C 258/64)

(Verfahrenssprache: Englisch)

In der Rechtssache T-262/97 R, Anthony Goldstein, Lon-
don, ProzefSbevollmichtigter: Solicitor Raymond St John
Murphy, gegen Kommission der Europaischen Gemein-
schaften (Bevollmachtigter: Richard Lyal) wegen einstwei-
liger Anordnungen im Zusammenhang mit einer Entschei-
dung der Kommission, mit der der Erlafs der vom Antrag-
steller beantragten einstweiligen MafSnahmen abgelehnt
wurde, hat der Prisident des Gerichts am 26. Juni 1998
einen Beschluf$ mit folgendem Tenor erlassen:

1. Der Antrag auf einstweilige Anordnung wird zuriick-
gewiesen.

2. Der Antragsteller trdagt die Kosten des Verfahrens der
einstweiligen Anordnung.

BESCHLUSS DES GERICHTS ERSTER INSTANZ
vom 25. Mai 1998

in der Rechtssache T-267/97, Broome & Wellington Ltd
gegen Kommission der Europiischen Gemeinschaften ()

(Nichtigkeitsklage — Bekanntmachung tiber die Einleitung
eines Antidumpingverfahrens — Unzulissigkeit)

(98/C 258/65)
(Verfahrenssprache: Englisch)

In der Rechtssache T-267/97, Broome & Wellington Ltd,
Manchester (Vereinigtes Konigreich), Prozef$bevollmich-
tigte: Barrister Fiona M. Carlin, Nordirland; Zustellungs-
anschrift: Kanzlei der Rechtsanwilte Arendt und Meder-
nach, 8—10, rue Mathias Hardt, Luxemburg, gegen
Kommission der Europdischen Gemeinschaften (Bevoll-
michtigte: Victor Kreuschitz und Nicholas Khan) wegen
Nichtigerklarung einer am 11. Juli 1997 veroffentlichten
Bekanntmachung tber die Einleitung eines Antidumping-
verfahrens betreffend die Einfuhren von rohen Baumwoll-
geweben mit Ursprung in der Volksrepublik China, Agyp-
ten, Indien, Indonesien, Pakistan und der Tiirkei (ABI.
C 210 vom 20.7.1996, S. 12) hat das Gericht (Dritte
erweiterte Kammer) unter Mitwirkung der Prisidentin V.
Tiili sowie der Richter C. P. Briét, K. Lenaerts, A. Potocki
und J. D. Cooke — Kanzler: H. Jung — am 25. Mai 1998
einen Beschluf§ mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Klage wird als unzulissig abgewiesen.
2. Der Streithilfeantrag hat sich erledigt.

3. Die Kldgerin trdgt die Kosten der Beklagten.

() ABL C 370 vom 6.12.1997.

Klage der Interporc Im- und Export GmbH gegen die
Kommission der Europaischen Gemeinschaften, eingereicht
am 9. Juni 1998

(Rechtssache T-92/98)
(98/C 258/66)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

Interporc Im- und Export GmbH, Hamburg (BRD), hat
am 9. Juni 1998 eine Klage gegen die Kommission der
Europdischen Gemeinschaften beim Gericht erster Instanz
der Europdischen Gemeinschaften eingereicht. Prozef3- und
Zustellungsbevollmichtigter der Kldgerin ist Rechtsanwalt
Dr. Georg M. Berrisch, Sozietit Schon Nolte Finkelnburg
& Clemm, 33, rue Pére de Deken, Briissel.

Die Kldgerin beantragt,
— die angefochtene Entscheidung aufzuheben,

— hilfsweise, die angefochtene Entscheidung insoweit
aufzuheben, als dafl die Kligerin die Dokumente, zu
denen sie Zugang beantragt hat, nicht bereits im Ver-
fahren in der Rechtssache T-50/96 erhalten hat,

— der Kommission in jedem Fall die Kosten dieses Ver-
fahrens aufzuerlegen.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Zur Vorgeschichte sei auf die Rechtssache T-124/96, Inter-
porc Im- und Export GmbH/Kommission der Europai-
schen Gemeinschaften (') verwiesen. Mit Urteil vom
6.2.1998 () wurde in dieser Rechtssache unter anderem
die Entscheidung der Kommission vom 29.5.1996, mit der
der Klagerin der Zugang zu bestimmten Dokumenten, die
sich im Besitz der Kommission befinden, verweigert
wurde, fiir nichtig erklart.

Mit ihrer nunmehrigen Klage wendet sich die Kligerin
gegen die neuerliche Versagung des Zugangs zu von der
Kommission gehaltenen Dokumenten.

In der bekdmpften Entscheidung gliedert der Generalsekre-
tir der Kommission die begehrten Unterlagen in 1) von
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den Mitgliedstaaten und den argentinischen Behorden
erstellte Dokumente sowie 2) Dokumente der Kommis-
sion:

Der Kligerin wird zu 1) empfohlen, eine Kopie der ent-
sprechenden Unterlagen unmittelbar bei den Mitgliedstaa-
ten und den betreffenden Behorden anzufordern. Die zu 2)
angesprochenen Dokumente wurden einen noch anhingi-
gen Rechtsstreit (°) betreffen und daher unter die im Ver-
haltenskodex ausdriicklich vorgesehene Ausnahme des
Schutzes des offentlichen Interesses, insbesondere des ord-
nungsgemiflen Ablaufs von Gerichtsverfahren, fallen.

Die Kliagerin bringt dazu in ihrer Klage vor:

Zu Punkt 1): Es sei der Kommission verwehrt, den Zugang
zu Dokumenten mit der Begriindung zu verweigern, dafd
der Urheber nicht die Kommission sei. Die Berufung auf
die entsprechende Klausel des Verhaltenskodex rechtfertige
die Verweigerung des Zugangs zu den Dokumenten nicht.
Damit verstofle die angefochtene Entscheidung gegen die
Entscheidung 94/90/EGKS, EG, Euratom und den Verhal-
tenskodex. Hilfsweise wird vorgebracht, daf§ die angefoch-
tene Entscheidung gegen Artikel 190 EGV verstofSe, da sie
unzureichend begriindet sei.

Zu Punkt 2): Nach Ansicht der Kligerin zu diesem Punkt
sei die angefochtene Entscheidung nichtig, da sie gegen
den Verhaltenskodex und den Beschlufs 94/90/EGKS, EG,
Euratom verstofse. Hilfsweise wird die Klage auf einen
Verstofs gegen Artikel 176 EGV in Verbindung mit dem
Urteil in der Rechtssache T-124/96 und einen Verstofs
gegen Artikel 190 EGV gestiitzt.

() ABL C 318 vom 26.10.1996, S. 14.

(3) Noch nicht amtlich veroffentlicht.

(*) Anhingiges Verfahren T-50/96 (Primex Produkte Import und
Export u. a./Kommission), ABl. C 180 vom 22.6.1996, S. 33.

Klage des Christos Gogos gegen die Kommission der Euro-
pdischen Gemeinschaften, eingereicht am 30. Juni 1998

(Rechtssache T-95/98)
(98/C 258/67)

Christos Gogos, Beamter der Kommission in der Besol-
dungsgruppe B 5, hat am 30. Juni 1998 eine Klage gegen
die Kommission der Europiischen Gemeinschaften beim
Gericht erster Instanz der Europdischen Gemeinschaften
eingereicht. Zustellungsbevollmichtigter des Klagers ist
Rechtsanwalt Professor Charis Tagaras, Athen, Zustel-
lungsbevollmichtigter in Luxemburg ist Rechtsanwiltin
Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg.

Der Kliger beantragt,
— die Klage fiir zulissig zu erkliren;

— die Entscheidung des Priifungsausschusses des Aus-
wahlverfahrens KOM/A/17/96 iiber seine Eintragung

in die Liste der geeigneten Bewerber sowie die Ent-
scheidung der zustindigen Behorde der Kommission
zur Genehmigung der genannten Liste, die stillschwei-
gende Zurlckweisung der Verwaltungsbeschwerde R/
056/98 und jede damit zusammenhingende Durchfiih-
rungshandlung der Kommission aufzuheben;

— die Kommission zu verpflichten, an ihn 300 000 BFR
zum Ersatz immateriellen Schadens zu zahlen;

— der Kommission die gesamten Verfahrenskosten aufzu-
erlegen.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Der Klager macht geltend, bei der Durchfithrung des inter-
nen Auswahlverfahrens KOM/A/17/96 fur die Versetzung
von der Laufbahngruppe B in die Laufbahngruppe A, an
dem er teilgenommen habe, sei mehrfach gegen die
Gemeinschaftsvorschriften iiber die Durchfithrung von
Auswahlverfahren zur Einstellung von Beamten der Euro-
pdischen Gemeinschaften verstofSen worden. Die fraglichen
VerstofSe fithrten zur Nichtigerklirung des Auswahlverfah-
rens und bildeten zugleich eine Grundlage fiir Schadenser-
satzantrige. Im einzelnen handele es sich um folgende Ver-
stofle:

— Verstofs gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung
der Kandidaten

Der Klager rugt zunichst seinen dreifachen VerstofS
gegen das grundlegende Gebot der Gleichbehandlung
der Bewerber in Auswahlverfahren zur Einstellung von
Beamten:

a) Verstof$ wegen der wechselnden Zusammensetzung
des Prifungsausschusses in den miindlichen Pri-
fungen und wegen der schrittweisen Bewertung

b) Verstof§ gegen die Gleichbehandlung aus sprachli-
chen  Griinden/Diskriminierung aufgrund der
Staatsangehorigkeit

c) Verstofs wegen unterschiedlicher Behandlung der
Kandidaten beziiglich des vierten Kriteriums
(Abstraktionsvermogen)

— Verstof$ gegen den Grundsatz der Billigkeit und gegen
die allgemeinen Vorschriften tiber die Bewertung in
Auswahlverfahren

— Verstofs gegen Artikel 27 des Beamtenstatuts

— Verstof$ gegen Artikel 3 des Anhangs III des Beamten-
statuts

— Verstofs gegen die Ausschreibung des Auswahlverfah-
rens.
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Klage des Europaischen Biiros der Verbraucherverbinde
(BEUC) gegen die Kommission der Europaischen Gemein-
schaften, eingereicht am 24. Juni 1998

(Rechtssache T-96/98)
(98/C 258/68)

(Verfabrenssprache: Englisch)

Das Europdische Biiro der Verbraucherverbinde (BEUC)
hat am 24. Juni 1998 eine Klage gegen die Kommission
der Europidischen Gemeinschaften beim Gericht erster
Instanz der Europiischen Gemeinschaften eingereicht. Pro-
zefSbevollmichtigte des Klagers sind Bernard O’Connor
und Bonifacio Garcia Porras; Zustellungsanschrift: Kanzlei
des Rechtsanwalts Arséne Kronshagen, 22, rue Marie Adé-
laide, Luxemburg.

Der Kldger beantragt,

— gemifS den Artikeln 173 und 174 EG-Vertrag die Ver-
ordnung (EG) Nr. 773/98 der Kommission vom 7. April
1998 zur Einfihrung eines vorliufigen Antidumping-
zolls auf die Einfuhren bestimmter roher Baumwollge-
webe mit Ursprung in der Volksrepublik China, Agyp-
ten, Indien, Indonesien, Pakistan und der Tirkei fir
nichtig zu erkliren,

— jede sonstige Anordnung zu treffen, die das Gericht fiir
erforderlich hilt, und

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerle-
gen.

Klagegriinde und wesentliche Argumente

Der Kliger in der vorliegenden Rechtssache — ebenfalls
Klidger in der Rechtssache T-256/97 (') — ist eine interna-
tionale reprisentative Verbraucherorganisation, die aus
einer Reihe nationaler Oranisationen besteht, deren Zweck
die Forderung der Verbraucherinteressen in bezug auf die
Politiken der Europdischen Union ist.

Der Kliger verlangt, die Verordnung (EG) Nr. 773/98 der
Kommission vom 7. April 1998 zur Einfithrung eines vor-
laufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren bestimmter
roher Baumwollgewebe mit Ursprung in der Volksrepublik
China, Agypten, Indien, Indonesien, Pakistan und der Tiir-
kei (2) fur nichtig zu erkldren.

Indem die Kommission den Kliager in dem Verwaltungsver-
fahren, das sich auf die angefochtene Verordnung bezogen
habe, nicht als interessierte Partei anerkannt habe und ihm
nicht entweder Zugang zu allen vertraulichen Dokumenten
und Informationen, die in dem Antidumpingverfahren zur
Verfigung gestellt worden seien, gewihrt oder erlaubt
habe, eine Stellungnahme einzureichen, habe sie gegen
wesentliche Formvorschriften verstofsen, die zugunsten von
Verbraucherorganisationen in den Artikeln 6 Absatz 7 und
21 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates
vom 22. Dezember 1995 iiber den Schutz gegen gedumpte
Einfuhren aus nicht zur Europiischen Gemeinschaft geho-
renden Lindern (°) vorgesehen seien.

Der Gegenstand der vorliegenden Rechtssache unter-
scheide sich daher von dem der Klage in der Rechtssache
T-256/97. Wihrend jene Rechtssache das Recht reprisen-
tativer Verbraucherorganisationen betreffe, sich als interes-
sierte Parteien an Antidumpingverfahren zu beteiligen,
betreffe die vorliegende Klage die Giiltigkeit einer Verord-
nung, die auf ein Verfahren ergangen sei, das gegen
wesentliche Formvorschriften verstofse.

() ABL C 7 vom 10.1.1998, S. 21.
() ABL L 111 vom 9.4.1998, S. 19.
() ABL L 56 vom 6.3.1996, S. 1.

Klage des Maurizio Gastaldello gegen den Ausschufd der
Regionen, eingereicht am 30. Juni 1998

(Rechtssache T-97/98)
(98/C 258/69)

(Verfahrenssprache: Franzosisch)

Maurizio Gastaldello, wohnhaft in Brissel, hat am 30. Juni
1998 eine Klage gegen den Ausschufs der Regionen beim
Gericht erster Instanz der Europdischen Gemeinschaften
eingereicht. Prozeflbevollmichtigter des Klagers sind
Rechtsanwalt Jean-Noél Louis sowie die Rechtsanwailtin-
nen Véronique Leclercq, Ariane Tornel und Frangoise Par-
mentier, Briissel; Zustellungsanschrift: Fiduciaire Myson
SARL, 30, rue de Cessange, Luxemburg.

Der Kliger beantragt,

— die Entscheidung aufzuheben, ihn nicht zu den Priifun-
gen des Auswahlverfahrens C/01/97 zuzulassen;

— dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Klagegriinde und wesentliche Argumente

Der Klager, Beamter der Besoldungsgruppe D 3/4 des
Rates der Europiischen Union, bewarb sich am 27. Okto-
ber 1997 im internen Auswahlverfahren C/01/97 des Aus-
schusses der Regionen zur Bildung einer Einstellungsre-
serve von Biiroassistenten der Laufbahn C 5-C 4.

Mit der angefochtenen Entscheidung wurde er nicht zu
den Priifungen zugelassen.

Nach Ansicht des Kligers ist die Ausschreibung des Aus-
wahlverfahrens rechtswidrig, indem sie ein Zulassungskri-
terium vorsehe, das rechtlich nicht mit den besonderen
Anforderungen der zu besetzenden Dienstposten begrundet
werden konne. Zudem sei die Ausschreibung rechtswidrig,
indem sie Bewerber ausschliefSe, die den in Artikel §
Absatz 4 des Statuts festgesetzten Kriterien entsprachen
und die im Zeitpunkt der Bekanntgabe der Stellenaus-
schreibung keine mit den in Abschnitt II der Ausschrei-
bung beschriebenen vergleichbaren Titigkeiten ausgetibt
hatten.
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Die Ausschreibung des Auswahlverfahrens verletze den
Gleichheitssatz, da sie die Teilnahme von Beamten, die
eine gleichwertige Erfahrung wie diejenigen Beamten nach-
wiesen, die im Zeitpunkt der Bekanntgabe der Ausschrei-
bung auf einem dhnlichen wie den zu besetzenden Dienst-
posten beschiftigt gewesen seien, von Verfahren aus-
schliefe.

SchliefSlich fehle es der angefochtenen Entscheidung an
jeder stichhaltigen Begriindung, die es ihm ermogliche,
ihre Begriindetheit zu priifen, und dem Gemeinschaftsrich-
ter, seine gerichtliche Kontrolle auszutiben.

Klage der Tania Trigari-Venturin gegen das Ubersetzungs-
zentrum der Einrichtungen der Europaischen Union,
eingereicht am 30. Juni 1998

(Rechtssache T-98/98)
(98/C 258/70)

(Verfabrenssprache: Franzosisch)

Tania Trigari-Venturin, wohnhaft in Sandweiler (Luxem-
burg), hat am 30. Juni 1998 eine Klage gegen das Uberset-
zungszentrum der Einrichtungen der Europiischen Union
beim Gericht erster Instanz der Europiischen Gemein-
schaften eingereicht. ProzefSbevollmachtigter der Kligerin
sind Rechtsanwalt Jean-Noél Louis sowie die Rechtsan-
waltinnen Véronique Leclercq, Ariane Tornel und Fran-
coise Parmentier, Briissel; Zustellungsanschrift: Fiduciaire
Myson SARL, 30, rue de Cessange, Luxemburg.

Die Kligerin beantragt,

— die Entscheidung des Ubersetzungszentrums der Ein-
richtungen der Europiischen Union vom 9. Oktober
1997, sie mit Wirkung vom 31. Oktober 1997 zu ent-
lassen, aufzuheben;

— den Beklagten zu verurteilen, ihr einen symbolischen
Euro als Ersatz des ihr entstandenen immateriellen
Schadens zu zahlen und ihr den auf 500 000 BFR vor-
behaltlich einer Erhohung oder Kiirzung im Laufe des
Verfahrens bezifferten materiellen Schaden zu ersetzen;

— den Beklagten zur Zahlung von Verzugszinsen von
samtlichen in Durchfithrung des zu erlassenden Urteils
geschuldeten Betrigen in Hohe von 8 % pro Jahr seit
dem Zeitpunkt der Filligkeit der Sozialzulagen, auf die
sie Anspruch habe, bis zum Tag der zu titigenden Zah-
lung zu verurteilen;

— dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Klagegriinde und wesentliche Argumente

Mit der Entscheidung, sie zu entlassen, habe der Beklagte
die Artikel 9 und 10 der Beschiftigungsbedingungen fur
die sonstigen Bediensteten und den Grundsatz der Uberein-
stimmung zwischen Besoldungsgruppe und Titigkeit ver-
letzt, indem er die Klidgerin mit Aufgaben hoherer Art als
diejenigen betraut habe, fir die sie eingestellt worden sei,

und indem er keinen Zusatz zu ihrem Vertrag abgefafSt
habe. Zudem habe der Beklagte seine Verpflichtungen
dadurch verletzt, daf§ er der Kligerin nicht den erforderli-
chen Rahmen verschafft habe, der es ihr erlaubt hitte, die
Aufgaben, mit denen sie betraut worden sei, ordnungsge-
mifS auszufiihren.

TIhr Probezeitbericht sei mit einem offensichtlichen Fehler
behaftet, da er sich auf vollig andere Aufgaben beziehe als
diejenigen, fiir die sie eingestellt worden sei.

Der Beklagte habe die Verteidigungsrechte verletzt und
sich eines VerfahrensmifSbrauchs schuldig gemacht, denn
nur das Zentrum sei fiir den Erlaf§ einer Entlassungsent-
scheidung zustindig, die vom Direktor allein erlassene
Entscheidung sei rechtswidrig. Schlieflich habe der
Beklagte die Kiindigungsfristen gemafd den Beschiftigungs-
bedingungen fiir die sonstigen Bediensteten und dem zwi-
schen den Beteiligten geschlossenen Beschiftigungsvertrag
nicht eingehalten.

Woas den Schadensersatz angehe, habe das Verhalten des
Beklagten die Kligerin zum einen in Unsicherheit versetzt
und zum anderen ihr einen bestimmten materiellen Scha-
den verursacht, da ihr ein Teil des ihr zustehenden Arbeits-
losengeldes entzogen worden sei.

Streichung der Rechtssache T-229/95 (1)
(98/C 258/71)

(Verfabrenssprache: Italienisch)

Mit Beschluff vom 16. Juni 1998 hat der Prisident der
Vierten erweiterten Kammer des Gerichts erster Instanz
der Europdischen Gemeinschaften die Streichung der
Rechtssache T-229/95 — Telecom Italia Mobile SpA gegen
Kommission der Europdischen Gemeinschaften — ange-
ordnet.

(") ABL C 46 vom 17.2.1996.

Streichung der Rechtssache T-128/97 (1)
(98/C 258/72)

(Verfabrenssprache: Franzosisch)

Mit Beschlufs vom 17. Juni 1998 hat der Prisident der
Zweiten Kammer des Gerichts erster Instanz der Europdi-
schen Gemeinschaften die Streichung der Rechtssache
T-128/97 — Lars Bosche gegen Europaisches Parlament —
angeordnet.

() ABL C 212 vom 12.7.1997.
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Streichung der Rechtssache T-271/97 (1)
(98/C 258/73)

(Verfabrenssprache: Franzosisch)

Mit Beschluff vom 18. Juni 1998 hat der Prisident der
Zweiten Kammer des Gerichts erster Instanz der Europdi-
schen Gemeinschaften die Streichung der Rechtssache
T-271/97 — Patrick Fischbach u. a. gegen Kommission der
Europdischen Gemeinschaften — angeordnet.

() ABL C 370 vom 6.12.1997.

Streichung der Rechtssache T-284/97 (')
(98/C 258/74)

(Verfahrenssprache: Franzdsisch)

Mit Beschlufs vom 11. Juni 1998 hat der Prisident der
Zweiten Kammer des Gerichts erster Instanz der Europii-
schen Gemeinschaften die Streichung der Rechtssache
T-284/97 — Thierry Bigard gegen Kommission der Euro-
pdischen Gemeinschaften — angeordnet.

() ABL C 7 vom 10.1.1998.




	Inhalt
	Urteil des Gerichtshofes (Sechste Kammer) vom 7. Mai 1998 in der Rechtssache C-350/96 (Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichtshofs): Clean Car Autoservice GmbH gegen Landeshauptmann von Wien (Freizügigkeit der Arbeitnehmer - Nationale Regelung, nach der juristische Personen verpflichtet sind, einen Geschäftsführer zu bestellen, der im Inland wohnt - Mittelbare Diskriminierung)
	Urteil des Gerichtshofes (Fünfte Kammer) vom 7. Mai 1998 in der Rechtssache C-390/96 (Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank van eerste aanleg Brüssel): Lease Plan Luxembourg SA gegen Belgische Staat (Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie - Kraftfahrzeugleasing - Feste Niederlassung - Verfahren zur Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im Inland ansässige Steuerpflichtige - Grundsatz der Nichtdiskriminierung)
	Urteil des Gerichtshofes (Fünfte Kammer) vom 14. Mai 1998 in der Rechtssache C-368/97: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Königreich Belgien (Vertragsverletzung - Nichtumsetzung der Richtlinie 94/57/EG)
	Urteil des Gerichtshofes (Vierte Kammer) vom 28. Mai 1998 in der Rechtssache C-62/97 P: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Maria Lidia Lozano Palacios (Rechtsmittel - Beamte - Ehemaliger abgeordneter nationaler Sachverständiger - Einrichtungsbeihilfe)
	Urteil des Gerichtshofes vom 9. Juni 1998 in den verbundenen Rechtssachen C-129/97 und C-130/97 (Ersuchen um Vorabentscheidung des Tribunal de grande instance Dijon): Strafverfahren gegen Yvon Chiciak und Fromagerie Chiciak sowie Jean-Pierre Fol, Beteiligte: Syndicat de défense de l'Époisses u. a. (Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel - Ausschließliche Zuständigkeit der Kommission - Umfang des Schutzes von Bezeichnungen, die aus mehreren Begriffen bestehen)
	Urteil des Gerichtshofes (Sechste Kammer) vom 11. Juni 1998 in den verbundenen Rechtssachen C-232/95 und C-233/95: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Griechische Republik (Vertragsverletzung - Richtlinie 76/464/EWG - Wasserverschmutzung - Nichtumsetzung)
	Urteil des Gerichtshofes (Sechste Kammer) vom 11. Juni 1998 in der Rechtssache C-283/95 (Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts Baden-Württemberg, Freiburg): Karlheinz Fischer gegen Finanzamt Donaueschingen (Steuerrecht - Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie - Anwendung auf die Veranstaltung unerlaubter Glücksspiele - Ermittlung der Besteuerungsgrundlage)
	Urteil des Gerichtshofes (Sechste Kammer) vom 11. Juni 1998 in der Rechtssache C-206/96: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Großherzogtum Luxemburg (Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Nichtumsetzung der Richtlinie 76/464/EWG)
	Urteil des Gerichtshofes (Sechste Kammer) vom 11. Juni 1998 in der Rechtssache C-275/96 (Ersuchen um Vorabentscheidung des Kammarrätt Sundsvall): Anne Kuusijärvi gegen Riksförsäkringsverket (Soziale Sicherheit - Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 - Persönlicher Geltungsbereich - Erziehungsgeld - Fortbestehen des Leistungsanspruchs nach Umzug in einen anderen Mitgliedstaat)
	Urteil des Gerichtshofes (Dritte Kammer) vom 11. Juni 1998 in der Rechtssache C-297/96 (Vorabentscheidungsersuchen des Social Security Commissioner): Vera A. Partridge gegen Adjudication Officer (Soziale Sicherheit - Beitragsunabhängige Sonderleistungen - Artikel 4 Absatz 2a, Artikel 5, Artikel 10a und Anhang VI der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 - Pflegegeld für Behinderte - Mangelnde Exportierbarkeit)
	Urteil des Gerichtshofes (Fünfte Kammer) vom 11. Juni 1998 in der Rechtssache C-361/96 (Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts Köln): Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises gegen Bundesamt für Finanzen (Mehrwertsteuer - Auslegung von Artikel 3 Buchstabe a) der Achten Richtlinie 79/1072/EWG - Verpflichtung eines nicht im Inland ansässigen Steuerpflichtigen, seinem Antrag auf Erstattung der Steuer die Originale der Rechnungen oder der Einfuhrdokumente beizufügen - Zulässigkeit der Vorlage einer Zweitschrift, wenn das Abhandenkommen des Originals vom Steuerpflichtigen nicht zu vertreten ist)
	Urteil des Gerichtshofes (Dritte Kammer) vom 11. Juni 1998 in der Rechtssache C-41/97 (Vorabentscheidungsersuchen des Hof van Beroep Antwerpen): Belgische Staat gegen Foodic BV (in Konkurs) und Peter Nyssen, Internationaal Expeditiebedrijf Verhaert NV, A. Maas & Co. NV und Jozef Picavet (Auslegung der Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 - Sonderabschöpfungen bei der Einfuhr für bestimmte Milcherzeugnisse - Bezeichnung des Kashkaval-Käses - Bescheinigung IMA 1, die von der zuständigen Behörde nicht gemäß den Bedingungen der Verordnung (EWG) Nr. 1767/82 ausgestellt wurde)
	Urteil des Gerichtshofes (Fünfte Kammer) vom 11. Juni 1998 in den verbundenen Rechtssachen C-176/97 und C-177/97: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Königreich Belgien und Großherzogtum Luxemburg (Vertragsverletzung - Verordnung (EWG) Nr. 4055/86 - Freier Dienstleistungsverkehr in der Seeschiffahrt - Seeschiffahrtsabkommen mit einem Drittland - Ladungsanteilvereinbarung)
	Urteil des Gerichtshofes (Fünfte Kammer) vom 11. Juni 1998 in der Rechtssache C-291/97 P: H gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Rechtsmittel - Beamte - Invaliditätsverfahren - Tatsachenwürdigung)
	Urteil des Gerichtshofes vom 16. Juni 1998 in der Rechtssache C-53/96 (Vorabentscheidungsersuchen der Arrondissementsrechtbank Amsterdam): Hermès International gegen FHT Marketing Choice BV (Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation - TRIPS - Artikel 177 EG-Vertrag - Zuständigkeit des Gerichtshofes - Artikel 50 des TRIPS - Einstweilige Maßnahmen)
	Urteil des Gerichtshofes vom 16. Juni 1998 in der Rechtssache C-162/96 (Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs): A. Racke GmbH & Co. gegen Hauptzollamt Mainz (Kooperationsabkommen EWG/Jugoslawien - Aussetzung der Handelszugeständnisse - Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge - Clausula rebus sic stantibus)
	Urteil des Gerichtshofes vom 16. Juni 1998 in der Rechtssache C-226/97 (Vorabentscheidungsersuchen der Arrondissementsrechtbank Maastricht): Strafverfahren gegen Johannes Martinus Lemmens (Richtlinie 83/189/EWG - Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften - Unmittelbare Wirkung der Richtlinie)
	Urteil des Gerichtshofes (Sechste Kammer) vom 17. Juni 1998 in der Rechtssache C-243/95 (Vorabentscheidungsersuchen des Labour Court): Kathleen Hill, Ann Stapleton gegen The Revenue Commissioners, Department of Finance (Gleichbehandlung von Männern und Frauen - Beamte - Arbeitsplatzteilungsregelung - Aufstieg, der sich nach dem Kriterium der tatsächlichen Arbeitszeit richtet - Mittelbare Diskriminierung)
	Urteil des Gerichtshofes (Sechste Kammer) vom 17. Juni 1998 in der Rechtssache C-68/96 (Vorabentscheidungsersuchen des Tribunale di Trento): Grundig Italiana SpA gegen Ministero delle Finanze (Nationale Abgabe auf audiovisuelle und photo-optische Erzeugnisse - Inländische Abgabe - Etwaige Unvereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht)
	Urteil des Gerichtshofes (Sechste Kammer) vom 17. Juni 1998 in der Rechtssache C-321/96 (Vorabentscheidungsersuchen des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts): Wilhelm Mecklenburg gegen Kreis Pinneberg - Der Landrat, beteiligt: Der Vertreter des öffentlichen Interesses, Kiel (Umwelt - Zugang zu Informationen - Richtlinie 90/313/EWG - Verwaltungstechnische Maßnahme zum Umweltschutz - Vorverfahren)
	Urteil des Gerichtshofes (Sechste Kammer) vom 17. Juni 1998 in der Rechtssache C-214/97: Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Portugiesische Republik (Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Richtlinie 75/440/EWG - Nichtumsetzung innerhalb der vorgeschriebenen Frist)
	Rechtssache C-152/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen das Königreich der Niederlande, eingereicht am 17. April 1998
	Rechtssache C-154/98 P: Rechtsmittel der Firma Guérin Automobiles EURL gegen den Beschluß des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (Dritte Kammer) in der Rechtssache T-276/97, Firma Guérin Automobiles EURL gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingelegt am 17. April 1998
	Rechtssache C-155/98 P: Rechtsmittel von Spyridoula Alexopoulou gegen den Beschluß der Ersten Kammer des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 13. Februar 1998 in der Rechtssache T-195/96, Spyridoula Alexopoulou gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingelegt am 21. April 1998
	Rechtssache C-157/98: Klage des Königreichs der Niederlande gegen die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingereicht am 24. April 1998
	Rechtssache C-163/98 P: Rechtsmittel von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (Erste Kammer) vom 19. Februar 1998 in der Rechtssache T-42/96, Eyckeler & Malt AG, unterstützt durch Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingelegt am 24. April 1998
	Rechtssache C-170/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen das Königreich Belgien, eingereicht am 8. Mai 1998
	Rechtssache C-171/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen das Königreich Belgien, eingereicht am 8. Mai 1998
	Rechtssache C-174/98 P: Rechtsmittel des Königreichs der Niederlande gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 19. März 1998 in der Rechtssache T-83/96, G. van der Wal, unterstützt durch Königreich der Niederlande, gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingelegt am 11. Mai 1998
	Rechtssache C-187/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen die Griechische Republik, eingereicht am 18. Mai 1998
	Rechtssache C-189/98 P: Rechtsmittel des G. van der Wal gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 19. März 1998 in der Rechtssache T-83/96, G. van der Wal, unterstützt durch Königreich der Niederlande, gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingelegt am 19. Mai 1998
	Rechtssache C-191/98 P: Rechtsmittel des Georges Tzoano gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (Vierte Kammer) vom 19. März 1998 in der Rechtssache T-74/96, Georges Tzoano gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingelegt am 19. Mai 1998
	Rechtssache C-200/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Beschluß des Regeringsrätt vom 29. April 1998 in der Rechtssache: X AB und Y AB gegen Riksskatteverk
	Rechtssache C-201/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen das Königreich Belgien, eingereicht am 25. Mai 1998
	Rechtssache C-202/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen das Großherzogtum Luxemburg, eingereicht am 25. Mai 1998
	Rechtssache C-206/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen das Königreich Belgien, eingereicht am 2. Juni 1998
	Rechtssache C-211/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt aufgrund des Beschlusses des Bundessozialgerichts vom 31. März 1998 in der Rechtssache Ramazan Örs gegen Bundesknappschaft
	Rechtssache C-213/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen Irland, eingereicht am 9. Juni 1998
	Rechtssache C-214/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen die Griechische Republik, eingereicht am 10. Juni 1998
	Rechtssache C-216/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen die Griechische Republik, eingereicht am 11. Juni 1998
	Rechtssache C-217/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt aufgrund des Beschlusses des Bundesfinanzhofes vom 7. April 1998 in der Rechtssache Hauptzollamt Hamburg-Jonas gegen LFZ Nordfleisch AG
	Rechtssache C-218/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Urteil des Conseil de Prud'hommes du Havre vom 24. April 1998 in dem bei diesem Gericht anhängigen Rechtsstreit Oumar Dabo Abdoulaye und 243 andere gegen SA Renault
	Rechtssache C-219/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Beschluß des House of Lords vom 20. Mai 1998 in dem Rechtsstreit Regina gegen Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd u. a., Streithelfer: Cypfruvex (UK) Ltd und Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd
	Rechtssache C-220/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt aufgrund des Beschlusses des Landgerichts Köln vom 15. Mai 1998 in der Rechtssache Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co oHG gegen Firma Lancaster Group GmbH
	Rechtssache C-222/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Urteil des Kantongerecht Groningen vom 20. Mai 1998 in dem Rechtsstreit Hendrik van der Woude gegen Stichting Beatrixoord
	Rechtssache C-223/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Beschluß des Kammarrätt Stockholm vom 16. Juni 1998 in dem bei ihm anhängigen Verfahren aufgrund der Klage der Adidas AG
	Rechtssache C-224/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Urteil des Tribunal du travail Lüttich (Siebte Kammer) vom 17. Juni 1998 in dem Rechtsstreit Marie-Nathalie D'Hoop gegen Office national de l'emploi
	Rechtssache C-225/98: Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen die Französische Republik, eingereicht am 22. Juni 1998
	Rechtssache C-229/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Urteil der Cour d'appel Brüssel (Sechste Kammer für Steuersachen) vom 12. Juni 1998 in dem Rechtsstreit Georges Vander Zwalmen und Elisabeth Massart gegen Belgischer Staat
	Rechtssache C-238/98: Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch Urteil des Tribunal administratif Chalons en Champagne (1. Kammer) vom 23. Juni 1998 in dem Rechtsstreit Hugo Fernando Hocsman gegen Ministre de l'emploi et de la solidarité
	Urteil des Gerichts erster Instanz vom 25. Juni 1998 in den verbundenen Rechtssachen T-371/94 und T-394/94: British Airways plc u. a. und British Midland Airways Ltd gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Staatliche Beihilfe - Luftverkehr - Fluggesellschaft in Finanzkrise - Genehmigung einer Kapitalerhöhung)
	Urteil des Gerichts erster Instanz vom 7. Juli 1998 in den verbundenen Rechtssachen T-238/95, T-239/95, T-240/95, T-241/95 und T-242/95, Francesco Mongelli u. a. gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Beamte - Versorgung - Berichtigungskoeffizient - Bestimmung - Wechselkurs)
	Beschluß des Gerichts erster Instanz vom 10. Juni 1998 in der Rechtssache T-116/95, Cementir - Cementerie del Tirreno SpA gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Unzulässigkeit - Bestätigende Maßnahme - Rechtshängigkeit)
	Urteil des Gerichts erster Instanz vom 7. Juli 1998 in den verbundenen Rechtssachen T-116/96, T-212/96 und T-215/96, Italo Telchini u. a. gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Beamte - Versorgung - Berichtigungskoeffizient - Bestimmung - Wechselkurs - Rückwirkende Anpassung)
	Urteil des Gerichts erster Instanz vom 17. Juni 1998 in der Rechtssache T-135/96: Union européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME) gegen Rat der Europäischen Union (Abkommen über die Sozialpolitik - Nichtigerklärung einer Richtlinie - Zulässigkeit - Stellung der Sozialpartner im Verfahren zum Erlaß einer Richtlinie - Repräsentativität der Sozialpartner)
	Beschluß des Gerichts erster Instanz vom 15. Juni 1998 in der Rechtssache T-149/95 (92): Établissements J. Richard Ducros gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Kostenfestsetzung)
	Beschluß des Gerichts erster Instanz vom 25. Juni 1998 in den verbundenen Rechtssachen T-20/97, T-61/97 und T-76/97, Sofivo SAS u. a. gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Landwirtschaft - Gemeinsame Marktorganisation - Rindfleisch - Interventionsmechanismen - Frühvermarktungsprämie für Kälber - Durchschnittliches Schlachtkörpergewicht - Festsetzungskriterien - Nichtigkeitsklage - Unzulässigkeit)
	Beschluß des Gerichts erster Instanz vom 25. Juni 1998 in der Rechtssache T-24/97, Coopérative des éleveurs de la Vendée, de l'Anjou et du Poitou (CEVAP) und Coopérative agricole d'éleveurs de veaux du Bocage (CEVB) gegen Rat der Europäischen Union (Landwirtschaft - Gemeinsame Marktorganisation - Rindfleisch - Interventionsmechanismen - Frühvermarktungsprämie für Kälber - Durchschnittliches Schlachtkörpergewicht - Festsetzungskriterien - Nichtigkeitsklage - Unzulässigkeit)
	Beschluß des Gerichts erster Instanz vom 30. Juni 1998 in der Rechtssache T-73/97: British Shoe Corporation Footwear Supplies Ltd u. a. gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Dumping - Schuhe mit Oberteil aus Spinnstoffen mit Ursprung in der Volksrepublik China und Indonesien - Verordnung der Kommission zur Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls - Nichtigkeitsklage - Späterer Erlaß einer Verordnung über die Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls - Erledigung der Hauptsache)
	Beschluß des Gerichts erster Instanz vom 8. Juni 1998 in der Rechtssache T-148/97, David T. Keeling gegen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) - Beschluß des Präsidenten des Amtes über die Organisation der Beschwerdekammern - Nichtigkeitsklage - Artikel 173 EG-Vertrag - Unzulässigkeit)
	Beschluß des Gerichts erster Instanz vom 25. Juni 1998 in der Rechtssache T-185/97: Philippe Godts gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Bediensteter auf Zeit - Vertrag mit begrenzter Dauer - Verlängerungsmöglichkeit - Tatsächliche Verlängerung - Nichtigkeitsklage - Offensichtliche Unzulässigkeit)
	Urteil des Gerichts erster Instanz vom 2. Juli 1998 in der Rechtssache T-236/97: Giovanni Ouzounoff Popoff gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Beamte - Überweisung eines Teils der Dienstbezüge in der Währung eines anderen Mitgliedstaats als desjenigen, in dem das Gemeinschaftsorgan seinen Sitz hat)
	Beschluß des Gerichts erster Instanz vom 16. Juni 1998 in der Rechtssache T-238/97: Comunidad Autónoma de Cantabria gegen Rat der Europäischen Union (Staatliche Beihilfen - Schiffbau - Verordnung zur Einführung einer abweichenden Regelung - Werften, die zur Zeit umstrukturiert werden - Klage einer Regionalen Körperschaft - Zulässigkeit)
	Beschluß des Präsidenten des Gerichts erster Instanz vom 26. Juni 1998 in der Rechtssache T-262/97 R: Anthony Goldstein gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Vorläufiger Rechtsschutz - Unzulässigkeit)
	Beschluß des Gerichts erster Instanz vom 25. Mai 1998 in der Rechtssache T-267/97, Broome & Wellington Ltd gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Nichtigkeitsklage - Bekanntmachung über die Einleitung eines Antidumpingverfahrens - Unzulässigkeit)
	Rechtssache T-92/98: Klage der Interporc Im- und Export GmbH gegen die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingereicht am 9. Juni 1998
	Rechtssache T-95/98: Klage des Christos Gogos gegen die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingereicht am 30. Juni 1998
	Rechtssache T-96/98: Klage des Europäischen Büros der Verbraucherverbände (BEUC) gegen die Kommission der Europäischen Gemeinschaften, eingereicht am 24. Juni 1998
	Rechtssache T-97/98: Klage des Maurizio Gastaldello gegen den Ausschuß der Regionen, eingereicht am 30. Juni 1998
	Rechtssache T-98/98: Klage der Tania Trigari-Venturin gegen das Übersetzungszentrum der Einrichtungen der Europäischen Union, eingereicht am 30. Juni 1998
	Streichung der Rechtssache T-229/95
	Streichung der Rechtssache T-128/97
	Streichung der Rechtssache T-271/97
	Streichung der Rechtssache T-284/97

